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Ubersichtslageplan ohne MaRstab

Abb. 1:  Luftbild mit Lage der Planungsfldchen (roter Kreis); (BayernAtlas 2025), Darstellung unmal3stéblich

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
mit integrierter Griinordnung
Nr. 55
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND"
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1. BESCHREIBUNG DES PLANUNGSGEBIETES

1.1 Lage

Die Planungsflache des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Griinordnung
Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND* befindet sich stdlich von Ampfing, zwi-
schen den Ortsteilen Holzheim und Reit in unmittelbarer Nahe zur Autobahn A 94.

Der Geltungsbereich ist im Westen durch die Staatsstrale St 2091 und im Suden durch eine
Gemeindestrale, die zur Ortschaft Reit fiihrt, begrenzt. Im Stdosten befindet sich die Ort-
schaft Reit. Im Norden liegt das Gewerbe- und Industriegebiet ,Holzheim®. Im Osten schlie-
Ren landwirtschaftliche Flachen an die Planungsflache an.

Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde Ampfing
in der Region 18 — Sudostoberbayern. Darin ist die Gemeinde Ampfing als Grundzentrum im
allgemein landlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Kreisregion), dessen Entwick-
lung in besonderem MalRe gestarkt werden soll, dargestellt.”

1.2 Raumliche Ausdehnung des Baugebietes

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Griinord-
nung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND* umfasst insgesamt eine Grolie
von ca. 72.514 m?. Davon entfallen ca. 70.589 m? auf die Vorhabensflache.

Das Planungsgebiet umfasst die Flur-Nrn. 2074 und 2123/2 und Teilflachen der Flur-Nrn.
2092, 2097 und 2099 der Gemarkung Ampfing.

1.3 Derzeitige Nutzung

Bei der Uberwiegenden Planungsflache handelt es sich um einen intensiv genutzten Acker.
Im Suden wird ein Teil der bestehenden Gemeindestralie nach Reit und im Einmindungs-

bereich eine Teilflache der Staatsstralle St 2091 in den Bebauungsplan mit einbezogen, da
diese Gemeindestrale bis zur Einfahrt ins Gewerbegebiet ausgebaut werden muss.

Abb. 2:  intensiv genutzter Acker, Blick von Siidwesten auf die Planungsflache; Foto Jocham Kessler Kellhuber
GmbH (Mai 2025)

1 (Regionalplan 18 - Siidostoberbayern, 2024)
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1.4 Umgebende Bebauung

Im Sidosten befindet sich Wohnbebauung der Ortschaft Reit mit zum Teil groRRflachigen Pri-
vatgarten.

Abb. 3:  Bebauung westlicher Ortsrand von Reit, Foto Jocham Kessler Kellhuber GmbH (Mai 2025)

Im Nordosten schlief3t die Bebauung des Gewerbe- und Industriegebietes ,Holzheim® an.

Abb. 4:  Gewerbe- und Industriegebiet ,,Holzheim*, Foto Jocham Kessler Kellhuber (Mai 2025)
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Abb. 5: Gewerbe- und Industriegebiet ,,Holzheim*, Foto Jocham Kessler Kellhuber GmbH (Mai 2025)

Abb. 6:  3D-Ansicht von Siiden; (BayernAtlas 2025), Darstellung unmal3stablich

1.5 Topographie

Die geplante Gewerbegebietsflache ist relativ eben und befindet sich auf ca. 422 m . NHN.
Lediglich Richtung Nordosten fallt es um ca. 1 m ab.

1.6 Kultur- und Sachguter

Kulturguter

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind keine
Bau- und Bodendenkmaler kartiert bzw. bekannt.2 Zuféllig zutage tretende Bodendenkmaler
und Funde sind gemaR Art. 8 DSchG meldepflichtig an das Bayerische Landesamt flir Denk-
malpflege oder die Untere Denkmalschutzbehdrde.

2 (BayernAtlas, 2025)
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Genauere Angaben hierzu sind dem Punkt 11.1.3.6 zu entnehmen.

Sachgiiter
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich eine Ackerflache mittlerer bis guter Ertragsfa-
higkeit (Acker- und Grinlandzahl 66), Stral3enflachen und einige Bestandsleitungen.

1.7 Bestehende Leitungen

Der Geltungsbereich wird durch eine Gasleitung mit einem begleitenden Nachrichtenkabel
der Erdgas Sudbayern gequert. Diese wurde im Rahmen der Umverlegung stillgelegt und
kann ggf. in Abstimmung mit dem Spartentrager zuriickgebaut werden. Die neue Leitungs-
trasse der Hauptgasleitung befindet sich im westlichen Planungsbereich und ist mit beidseiti-
gem Schutzstreifen, 2,0 m ab Leitungsachse im Plan dargestellt.

Unter dem sudlichen StralRenkérper befindet sich ein gemeindlicher Schmutzwasser-Kanal.

Vor Beginn der BaumalRnahmen sind alle Sparten- bzw. Bestandsleitungsplane
durch den Bauherrn einzuholen.
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2. UBERGEORDNETE PLANUNGEN
21 Vorgaben aus der Raumordnung
211 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern wird die Gemeinde Ampfing als Raum mit beson-
derem Handlungsbedarf (Kreisregion).3 eingestuft. Das sind Teilrdume mit wirtschaftsstruktu-
rellen oder soziobkonomischen Nachteilen, bzw. Teilrdume, in denen eine nachteilige
Entwicklung zu befiirchten ist. Sie sind vorrangig zu entwickeln.4

a) Zeichnerisch verbindliche Darstellungen

l:l Allgemeiner landlicher Raum
@ Landlicher Raum mit Verdichtungsansatzen

I:I Verdichtungsraum

Raum mit besonderem Handlungsbedarf

H:I:I:U Kreisregionen
mmmmmmn Einzelgemeinden

b) Zeichnerisch erlauternde Darstellung verbaler Ziele

Metropole

Regionalzentrum

Oberzentrum

Mittelzentrum

Abb. 7:  Auszug aus dem Landesentwicklungsplan; (Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023), Darstellung
unmal3stéblich

Zur Schaffung von gleichwertigen und gesunden Lebens- und Arbeitsbedingungen hat das
LEP folgende Ziele (Z) und Grundsatze (G) zur raumstrukturellen Entwicklung Bayerns und
seiner Teilrdume formuliert:

1. Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen

1.1.1(2) In allen Teilrdumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit
moglichst hoher Qualitét zu schaffen oder zu erhalten. Die Stérken und Poten-
ziale der TeilrGume sind weiter zu entwickeln. Alle lberértlich raumbedeutsa-
men Planungen und MalBnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels
beizutragen.

3 (Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2023)
4 (Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2023)
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1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung

1.1.2 (2) Die rdumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teil-
rdumen ist nachhaltig zu gestalten.

1.4.1 (G) Hohe Standortqualitét
Die rdumliche Wettbewerbsféhigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmégli-
cher Standortqualitdten in wirtschaftlicher, 6kologischer und sozialer Sicht in
allen Teilrdumen gestérkt werden. Dabei sollen im Wettbewerb um Unterneh-
men und Arbeitskréfte lagebedingte und wirtschaftsstrukturelle Defizite ausge-
glichen, infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie vorhandene Stérken
ausgebaut werden.

2. Raumstruktur

2.2 Gebietskategorien

2.2.6 Entwicklung und Ordnung der ldndlichen Rdume mit Verdichtungsansétzen

(G)  Die landlichen Rdume mit Verdichtungsansétzen sollen so entwickelt und geordnet
werden, dass
- sie ihre Funktionen als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte

nachhaltig sichern und weiter entwickeln kénnen,

- sie als Impulsgeber die Entwicklung im ldndlichen Raum férdern.

3. Siedlungsentwicklung

3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, Flachensparen

(G)  Flachen- und energiesparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen sollen unter Be-
riicksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.

3.3 Vermeidung von Zersiedlung - Anbindegebot

(Z2) Neue Siedlungsfldchen sind mdglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
auszuweisen.

5 Wirtschaft

5.1 Wirtschaftsstruktur

(G)  Die Standortvoraussetzungen fiir die bayerische Wirtschaft, insbesondere fiir die leis-
tungsfahigen kleinen und mittelstédndischen Unternehmen sowie fir die Handwerks-
und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden.

Diese Vorgaben der Landesplanung berihren und begriinden das Planungsinteresse der
Gemeinde Ampfing flr den hier Gberplanten Raum eine entsprechende Bauleitplanung zu
verfolgen, um eine Gewerbeflache im Anschluss an bereits bestehendes Gewerbe bereitzu-
stellen. Somit wird dem Ziel der Landesplanung der Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten entsprochen.

In einem separaten vorgezogenen Verfahren wird das Deckblatt 49 des Flachennutzungspla-
nes mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing durch eine 33. Anderung diesbezliglich ge-
andert. Darin wird auch die Alternativenprifung zur Standortwahl aufgezeigt. Als Ergebnis
der Alternativenpriifung ergab sich, dass der vorliegende Standort der geeignetste ist.

Auch werden im Landesentwicklungsprogramm klare Zielvorgaben zur raumstrukturellen und
wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Raums mit besonderem Handlungsbedarf getroffen.
So sind in dem Raum die Voraussetzungen fur eine nachhaltige Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen zu schaffen und regionale Wirtschaftsstrukturen zu verbessern.
Gem. dem Grundsatz 2.2.6 soll der landliche Raum mit Verdichtungsansatzen, in dem sich
Ampfing befindet, so entwickelt und geordnet werden, dass er die Funktionen als regionale
Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann.
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Diese Starkung und Sicherung des Wirtschaftsraums kann nur durch Bestandspflege und
Neuansiedlung von Betrieben an wirtschaftlich attraktiven und verkehrstechnisch leistungs-
starken Standorten im Gemeindegebiet erfolgen. Dieser Standort ist sowohl verkehrstech-
nisch ideal erschlossen (unmittelbare Nahe zur Autobahnausfahrt) als auch durch die Lage
im Raum wirtschaftlich attraktiv. In diesem Fall handelt es sich um die Ansiedlung eines
grof¥flachigen Gewerbebetriebes, der den Betriebsstandort in 2 Bauabschnitten realisieren
mdchte. Die Planungsflache wird allseitig eingegrint. Die bestehende Stralle nach Reit wird
im Bereich des geplanten Gewerbes im Zuge der ErschlieBung ausgebaut. In einem separa-
ten vorgezogenen Verfahren wird das Deckblatt 49 des Flachennutzungsplanes mit Land-
schaftsplan der Gemeinde Ampfing durch eine 33. Anderung diesbeziiglich geandert. Durch
den Vorhabenbezug und den damit verbundenen Durchflihrungsvertrag wird die Realisie-
rung des geplanten Betriebsstandortes sichergestellt.

Somit ist diese Erweiterung des bestehenden Gewerbe- und Industriegebietes ,Holzheim*® flr
die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region und der Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in dem strukturschwachen Raum dringend erforderlich.

Zusammenfassend kann man sagen, dass unter Beachtung der Vorgaben die Ziele und
Grundsatze der Landesplanung durch diese Planung erfullt werden kénnen.

21.2 Regionalplan

Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde Ampfing
in der Region 18 — Suidostoberbayern und ist als Grundzentrum eingestuft. Die Gemeinde
liegt im allgemeinen landlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Kreisregion), des-
sen Entwicklung in besonderem Malfe gestarkt werden soll.?

T B |‘ Bl iy U - ':| .
kl rchen Nle‘der‘be r‘g , Ziele des Regionalplans
LD h B kl rchen (0] Grundzentrum
kl rChen | Zentrale Doppelorte sind durch Verbindungsiinien gekennzeichnet

€ Nachrichtliche Wiedergabe staatlicher Planungsziele
(Quelle: Landesentwicklungsprogramm Bayern, Verordnung vom 22 08 2013, gedandert
durch Verordnung vom 21.02.2018)

¢Zangberg

WApfing
Helden-
stein

- Oberzentrum
M e 1 te n . Zentrale Doppel- oder Mehrfachorte sind durch Verbindungsiinien gekennzeichnet

eim o . Mittelzentrum
u ( Zenirale Doppelorte sind durch Verbindungsiinien gekennzeichnet

Verdichtungsraum

a bl I ' Landlicher Raum mit Verdichtungsansatzen

I:l Allgemeiner [andlicher Raum

l:l Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Kreisregion)

=YY

Wald-
quibg rg
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Abb. 8:  Auszug aus dem Regionalplan 18 — Region Siidostoberbayern, Karte 1 — Raumstruktur; Darstellung
unmalf3stéblich

Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Einzelgemeinde)

Alpenraum gemab Alpenplan,
LEP2.3.3 (Z), Anhang 3
Die Zonen A, B und C sowie die Seen im Alpenrsum sind in einer Signafur zusammengefasst.

schau
a.Inn

Grenze der Region

5 (Regionalplan 18 - Siidostoberbayern, 2024)
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Gemal Regionalplan 18 sind fir das Plangebiet folgende Ziele (Z) und Grundsatze (G) zu

bertcksichtigen:

=  Erhalt der Region als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum (G)

= Sicherung und Starkung der Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfahigkeit, Diversifizierung
der Wirtschaftsstruktur (G)
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Abb. 9:  Web-Karte mit Darstellung der Regionalplanung; (BayernAtlas 2025), Darstellung unmaf3stéblich

Blau kariert: Vorranggebiet flir Wasserversorgung
Cyan kariert: Vorranggebiet flir Hochwasserschutz
Lila kariert: Vorranggebiet flir Bodenschétze
Griin gekreuzt: landschaftliche Vorbehaltsgebiete

Vorranggebiet Wasserversorgung

Zur Sicherung der fur die Trinkwasserversorgung nutzbaren Grundwasservorkommen sind
im Regionalplan wasserwirtschaftliche Vorranggebiete ausgewiesen. Sidlich von Ampfing
befindet sich ein Vorranggebiet fur die Wasserversorgung. Die Planungsflache befindet sich
innerhalb dieses Gebietes. Direkt anliegend an den geplanten Standort befindet sich eben-
falls im wasserwirtschaftlichen Vorranggebiet der Ortsteil Reit, das Gewerbegebiet Holzheim
und die stark befahrene Staatsstrale 2091.

In den wasserwirtschaftlichen Vorranggebieten soll dem Schutz des Grundwassers Vorrang
vor anderen raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen eingeraumt werden. Nutzun-
gen, die mit dem Schutz des Grundwassers nicht vereinbar sind, sind gem. Regionalplan
ausgeschlossen.
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Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Ampfing und der umliegenden Gemeinden ist ge-
deckt und gesichert. Gemaf § 5 WHG sind nachteilige Veranderungen der Gewassereigen-
schaften zu vermeiden. Das Grundwasser darf demnach durch die im Rahmen der
Bauleitplanung geplante Malknahme qualitativ und quantitativ nicht beeintrachtigt werden.

Die Trinkwasserschutzgebiete Mettenheim, Waldkraiburg und Heldenstein befinden sich ca.
700 bis 1400 m sidlich. Ca. 150 m westlich der Planungsflache, durch die Staatsstral’e
St 2091 getrennt, wird derzeit ein Wasserschutzgebiet der Gemeinde Ampfing ausgewiesen.

Das Grundstlick Flur-Nr. 2074, Gem. Ampfing, befindet sich derzeit weder in einem festge-
setzten oder vorlaufig gesicherten Trinkwasserschutzgebiet. Deshalb ergeben sich aus die-
ser Perspektive derzeit keine zusatzlichen Verbote/Vorgaben.

Auf Grund der Entfernung zu den bestehenden und in Aufstellung befindlichen Wasser-
schutzgebieten ist von einer Beeinflussung durch die geplante Gewerbegebietsausweisung
mit grétmaoglicher Wahrscheinlichkeit nicht auszugehen, da es im Abflussbereich liegt.
Nichtsdestotrotz darf das Grundwasser durch die geplante Mallnahme qualitativ und quanti-
tativ nicht beeintrachtigt werden. Eine Versickerung (flachig und oberflachennah Uber belebte
Bodenschichten bzw. tber Rigolensysteme) wird im Bebauungsplan festgesetzt.

Bei Gewerbegebietserschliefungen ist die spatere Nutzung durch die noch nicht bekannten
Betriebe verschiedenster Branchen nicht vorhersehbar und somit das Schadstoffpotential
von Hofflachen nicht abzuschatzen. Im vorliegenden Fall jedoch ist durch die Vorhaben- und
ErschlieBungsplanung das Vorhaben konkret formuliert. Es ist vorgesehen, Hallen fur Pro-
duktion (Sondermaschinenbau fir Wagesysteme) und Lager mit einer Verwaltung zu errich-
ten.

Grundsatzlich sind die Abfliisse von Dach-, Freiflachen- und StralRenflachen nach den Vor-
gaben der Regenwasserbewirtschaftung zu behandeln. Grundsatzlich muss die Art der Fla-
chenbefestigung dem zu erwartenden Schadstoffpotential entsprechen. Im
Einzelbauvorhaben ist der Nachweis zu erbringen, dass die Abwasserbehandlung gesichert
ist. Fur die Lagerung und den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind die einschlagi-
gen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes - WHG - und des Bayerischen Wassergeset-
zes - BayWG - mit der dazugehdrigen ergangenen Anlagenverordnung - AwSYV -
maldgebend.

Durch die Versiegelung ist eine Verminderung der Grundwasserneubildung zu erwarten.
Durch die Regelung der Versiegelung tber die Grundflachenzahl und die Festsetzung von
Grin- und Pflanzflachen wird eine Verringerung der Flachenversiegelung erreicht.

Zusatzlich wird das Niederschlagswasser auf der Planungsflache nach den Regeln der Tech-
nik versickert. Generell sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
(NWFreiV) in Verbindung mit den einschlagigen technischen Regeln (u.a. TRENOG,
TRENGW, DWA-M153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, DWA-A
138 ,Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“) zu beachten. Dadurch kann auf
Bebauungsplan-Ebene eine qualitative Beeintrachtigung des Grundwassers durch die Versi-
ckerung ausgeschlossen werden.

Schlussfolgerung

Die Zielvorgaben des Regionalplanes berihren und begrinden das Planungsinteresse der
Gemeinde Ampfing fir den hier in Frage stehenden Raum, das als nétig erachtete Angebot
an einer grof¥flachigen Gewerbegebietsflache im Anschluss an die Ortsrander von Holzheim
und Reit fir die Neuansiedlung eines Betriebes bereit zu stellen. Sowohl im
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Landesentwicklungsprogramm als auch im Regionalplan werden klare Zielvorgaben zur
raumstrukturellen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung des landlichen Raums getroffen.

So sind in allen Teilrdumen gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder
zu erhalten und die Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfahigkeit zu sichern. Diese Starkung
und Sicherung des Wirtschaftsraums kann nur durch Bestandspflege und Neuansiedlung
von Betrieben an wirtschaftlich attraktiven und verkehrstechnisch leistungsstarken Standor-
ten im Gemeindebereich von Ampfing erfolgen.

Unter Beachtung der vorangegangenen Ausfiihrungen steht die Lage des Standortes im Vor-
ranggebiet fur Wasserversorgung der Ausweisung der geplanten Flache als Gewerbegebiet
nicht entgegen.

2.2 Flachennutzungsplan mit Landschaftsplan

Der derzeit geltende, rechtsverbindliche Flachennutzungsplan mit Landschaftsplan der Ge-
meinde Ampfing stellt das Planungsgebiet als Flache fir die Landwirtschaft dar.

In einem separaten vorgezogenen Verfahren wird das Deckblatt 49 des Flachennutzungspla-
nes mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing durch eine 33. Anderung geéndert. Darin
wird das Planungsgebiet als Gewerbegebiet mit randlichen Grinflachen dargestellt.

Abb. 10: Ausschnitt aus dem derzeit rechtskréftigen Fléchennutzungsplan mit Landschaftsplan der Gemeinde
Ampfing (Planungsflache schwarze Umrandung); Darstellung unmal3stéblich
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Das gesamte Planungsgebiet des Flachennutzungsplan-Deckblattes umfasst insgesamt eine
GrolRe von ca. 7,2 ha.

g A

Abb. 11:  Ausschnitt aus der im Verfahren befindlichen 33. Anderung mit Deckblatt 49 zum Fldchennutzungsplan
mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing (Planungsfldche schwarze Umrandung); Darstellung un-
mal3stéblich
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3. PLANUNGSANLASS
3.1 Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat von Ampfing hatam __. . die Aufstellung des vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes mit integrierter Griinordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-
MULTIPOND* fir die Ausweisung eines Gewerbegebietes (GE) beschlossen. Damit soll die
Voraussetzung fir die Erweiterung des bestehenden Gewerbe- und Industriegebietes ,Holz-
heim“ zur Realisierung eines grof¥flachigen Betriebsstandortes fur eine konkrete Betriebsan-
siedlung geschaffen werden.

Die dem Vorhaben entgegenstehende Darstellung im Flachennutzungsplan wird bereits
durch ein eigenstandiges Verfahren geandert.

3.2 Ziel und Zweck der Planung

Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung fur
die Erweiterung des bestehenden Gewerbe- und Industriegebietes ,Holzheim® zur Realisie-
rung eines grof3flachigen Betriebsstandortes zur konkreten Ansiedlung eines Betriebes.

Durch die getroffenen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter
Grinordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND®, die zugehérigen Vorha-
ben- und Erschlielungsplane und den Durchflihrungsvertrag wird sichergestellt, dass sich
die geplante Gewerbegebietsflache mit der Bebauung in das vorhandene Landschaftsbild
und die Topografie einflgt.

Diese Planungsflache wird hier im verbindlichen Bauleitplanverfahren mit den stadtebaulich
notwendigen Planaussagen versehen, um Konflikte in der Nutzung zu den umgrenzenden
Gebieten zu vermeiden.

Die umweltbezogenen Auswirkungen und deren Bewertung auf die Schutzguter werden zu-

sammenfassend im Umweltbericht dargelegt. Soweit erforderlich, werden Vermeidungs- und
Minimierungsmallnahmen sowie Kompensationsmafnahmen durch entsprechende Festset-
zungen im Bebauungsplan, in den zugehdrigen Vorhaben- und ErschlieSungsplanen und im
Durchfihrungsvertrag gesichert.

3.3 Vorhaben- und ErschlieBungsplanung

Rechtliche Grundlagen

Innerhalb der Grenzen des Vorhabens ist die Festsetzung eines Gewerbegebietes geman
§ 8 BauNVO vorgesehen. Das Vorhaben wird detailliert durch die Vorhaben- und Erschlie-
Rungsplanung dargestellt und beschrieben. Diese Planung ist Bestandteil des Bebauungs-
planes.

Gemal § 12 Abs. 3a BauGB wird unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2 festge-
setzt, dass im Rahmen des Gewerbegebietes nur solche Vorhaben zulassig sind, zu deren
Durchfiihrung sich der Vorhabenstrager im Durchfihrungsvertrag verpflichtet hat.

Der Geltungsbereich des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes umfasst den Bereich der Ge-
werbegebietsflache.

Die offentliche Strallenverkehrsflache liegt auRerhalb der Vorhabensflache. Gemal’ § 12
Abs. 4 BauGB konnen einzelne Flachen, die nicht Bestandteil des Vorhabens selbst sind
und aulRerhalb des Geltungsbereichs des Vorhaben- und Erschliefungsplans liegen, in den
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vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen werden. Damit sollen planungsrechtliche
Regelungen ermdglicht werden, die zur Gewahrleistung der geordneten stadtebaulichen
Entwicklung auch auf angrenzenden Flachen erforderlich sind. Diese Notwendigkeit ergibt
sich vorliegend fir die sidlich an das Vorhabengrundstiick anschlieRenden Flachen fir die
ErschlieBung. Die Erganzung des Gebiets des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist da-
mit sachlich notwendig und bezieht sich auf eine Flache mit einer dem Gebiet des Vorha-
ben- und Erschlielungsplans wesentlich geringeren GréfRe. Die Voraussetzungen zur
Anwendung des § 12 Abs. 4 BauGB sind hier somit gegeben.

Die Vorhabensflache innerhalb des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter
Grunordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND fir das Vorhaben ,Neu-
bau Produktion mit Lager und Verwaltung“ umfasst insgesamt eine Gréf3e von ca. 70.589
m?2. Fur den Bereich der 6ffentlichen Stralienverkehrsflache verbleibt eine Flache von ca.
1.925 m2.

Neben den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird die Vorhaben-
und Erschlielungsplanung fester Bestandteil des dann sogenannten ,vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes® und somit verbindlicher Inhalt.

Sowohl im Bebauungsplan als auch in der Vorhaben- und ErschlieRungsplanung werden die
beiden Bauabschnitte 1 und 2 dargestellt. Im 1. Bauabschnitt werden der westliche Gebau-
dekomplex, die private ErschlieRungsstralle, die Mitarbeiter-Stellplatze und die Aullenanla-
gen realisiert. In einem 2. Bauabschnitt sollen die baulichen Anlagen nach Osten hin
erweitert werden.

Zur Vorhaben- und ErschlieBungsplanung gehoéren der Lageplan, aus denen die Planung
des Hochbaus und der Freianlagen (Lageplan der Freiflachen mit innerer Erschliel3ung,
Stellplatzflachen, Griinflachen, Pflanzbindungen und Lage und GroRRe der Baukorper) her-
vorgehen, sowie Grundrisse, Schnitte und Ansichten.

Vorhaben- und ErschlieBungsplanung vom 10.02.2026, Entwurfsverfasser Hinterschwepfin-
ger Architektur GmbH, Burghausen

= EP_500_VE Vorhaben- und ErschlieBungsplan M 1:500

= EP_300_VE_S Schnitte zum Vorhaben- und ErschlieBungsplan M 1:500

Mit diesen Planen werden die Kubatur und Lage der neu geplanten Bauwerke festgeschrie-
ben. Diese sind bezogen auf eine Bezugshdhe, um Abgrabungen und Aufschittungen ge-
nau definieren zu kénnen. Aus dem Lageplan beztiglich der Freiflachen geht auch hervor
inwieweit das Vorhaben durch die geplanten Pflanzungen in die Landschafts- bzw. Sied-
lungskulisse eingebunden wird.

Vorhabentrager
Als Vorhabentrager zeichnet ATOMA Gesellschaft fur automatische Waagen GmbH, Traun-
reuter Str. 2-4, 84478 Waldkraiburg.

Die ATOMA-MULTIPOND Gruppe ist seit dem Jahr 1946 erfolgreich in der Entwicklung, Fer-
tigung und Vermarktung von industriell genutzten Wage-, Zufuhr- und Verteilsystemen tatig.
Die Produkte kommen vornehmlich in der abpackenden Lebensmittelindustrie zum Einsatz.
Kernbranche sind hier StiRwaren, Snacks, Kase, Salat und Gemiise sowie Anwendungen im
Fleisch- und Fertigmenubereich.

Die Anlagen und Aggregate zeichnen sich durch hohe Verflugbarkeit, Wirtschaftlichkeit und
Robustheit aus. Ein konsequent bis ins Detail umgesetztes Hygiene-Design zahlt mitunter zu
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den Alleinstellungsmerkmalen und tragt den restriktiven Anforderungen der Lebensmittelin-
dustrie Rechnung.

Ein schneller Return-on-Investment, bedingt durch hohe Wage-Genauigkeit und geringen
Opex-Kosten, machen die Firma zu der Konkurrenz aus Fernost wettbewerbsfahig.

Die Gruppe besteht aus den folgenden Geschéftseinheiten:

= ATOMA Gesellschaft flr automatische Waagen GmbH (Entwicklung & Produktion)
. MULTIPOND Wégetechnik GmbH (Vertrieb & Service)

. ATOMA Verwaltungs- GmbH&Co.KG (Verwaltung, Finanzen & Dienstleistungen)

Aktuell beschaftigt die Gruppe ca. 450 Mitarbeiter an finf Standorten. Entwicklung, Beschaf-
fung und Produktion erfolgt ausschliellich am Standort Waldkraiburg, zurzeit an 3 firmenei-
genen Betriebsstatten.

Der Vertrieb als auch Service in Form von Installationen, Ersatzteilversorgung und Schulun-
gen wird durch die MULTIPOND Wagetechnik und ihrer 4 Tochtergesellschaften in Frank-
reich, den Niederlanden, GroRbritannien und den USA abgewickelt. Handelsvertretungen
und Partner verstarken das weltweite Vertriebsnetzt, wobei der Schwerpunkt der Aktivitaten
in Europa, Nord- und Stidamerika liegt.

Projektbeschreibung

Die jetzige Planungsflache in Reit befindet sich bereits im Eigentum der Fa. ATOMA. Ledig-
lich eine kleine Teilflache von 0,4 ha wird bzgl. der ErschlieBung auf die Gemeindeverbin-
dungsstralle Reit zur Verfugung gestellt.

Auf dem gewahlten Areal bei Reit soll in zwei Bauabschnitten der neue Hauptsitz der Unter-
nehmensgruppe entstehen. Fir den kurzfristigen Bedarf sind im 1. Bauabschnitt mit den
Parkplatzanlagen ca. 5,4 ha und fiir den mittelfristigen bis langfristigen Bedarf ca. 1,7 ha ver-
anschlagt.
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Abb. 12: Dérstellung der geplanten Bauabschnitte; Darstellung unmalf3stéblich

Die Auslegung der Werkstruktur und Wertstréme erfolgt nach Lean-Manufacturing-Prinzi-
pien. Effiziente Prozesse, kurze Wege vom Lager Uber die Produktion bis zum Versand er-
moglichen eine leistungsstarke, ressourcenschonende und energieeffiziente Produktion. Die
Umsetzung des Neubaus soll in Etappen, angepasst an die wirtschaftliche Entwicklung des
Unternehmens, erfolgen.

Im ersten Bauabschnitt entstehen die Gebaude-/Funktionsbereiche Zentrallager, mechani-
sche Fertigung, Endmontage mit integrierte Baugruppenproduktion, Verwaltungstrakt mit an-
geschlossenem Showroom und ein Technikum fur die Anwendungstechnik.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Diese Aspekte werden bereits bei der Auswahl der Baumaterialien und Ausgestaltung der
technischen Gebaude-Ausristung Rechnung getragen. Die Stromversorgung erfolgt grofR-
tenteils Uber eine gebaudeintegrierte PV-Dach-Anlagen, die Heizung und Klimatisierung er-
folgt Uber Warmepumpen und Nutzung von Geothermie.

Die Dacher des Lagers und der Produktionshallen sollen zusatzlich begriint werden. Der Ein-
griff in die Umwelt durch das Bauvorhaben soll durch wirtschaftlich mégliche Ma3nahmen
vertraglich gestaltet werden. Dazu zahlen z.B. Kleintier-durchlassige Zaune, Moglichkeiten
zur Amphibienwanderung, geregelte Versickerung, der Region entsprechende Bepflanzung
u.v.m. Die vorgenannten MalRnahmen werden im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes festgesetzt.
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Mitarbeiter

Bei Bezug des neuen Standortes rechnet die Firma im ersten Bauabschnitt mit einer Beleg-
schaft von ca. 380 Mitarbeitern, 60% hiervon im produzierenden Bereich, die restlichen Mit-
arbeiter in Verwaltung und Organisation.

Der Arbeitszeitrahmen liegt von Montag bis Donnerstag im Zeitfenster von 06:30 — 18:00 Uhr
und Freitag von 06:30 — 15:00. In diesem Rahmen nutzen die Mitarbeiter ein Gleitzeitmodell.
Aktuell wird in einer Tagesschicht gearbeitet. Ein Schichtbetrieb ist fur den ersten Bauab-
schnitt grundsatzlich nicht geplant, kann aber als Mdglichkeit zur Erweiterung der Kapazitat
ggf. genutzt werden.

Verkehrsaufkommen PKW

Der An- und abfahrende PKW-Verkehr entsteht vor allem durch die eigenen Mitarbeiter. Die
200 bis 220 an- und abfahrenden Privat-PKWs bewegen sich liberwiegend innerhalb des
Gleitzeitrahmens. Am Verwaltungsgebaude werden 5 bis 10 Besucher pro Tag erwartet. Im
AuBlenbereich stehen insgesamt 339 PKW-Stellplatze zur Verfugung.

Wareneingang/Ausgang

Der durch den Warenein- und Ausgang verursachte Verkehr belauft sich aktuell auf circa 40
Fahrzeuge pro Woche. Die finale Ausbaustufe des Neubaus ist auf eine Verdoppelung der
Produktion ausgelegt, wobei die Hochrechnung des Warenverkehrs eine maximale Worst-
Case-Betrachtung darstellt. So werden z.B. die Lieferdienste (Paketdienste) unabhangig von
der BetriebsgrofRe das Gelande nicht 6fter anfahren.

Mobilitatskonzept

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird auch ein Mobilitdtskonzept erarbeitet. An dem
Knotenpunkt Reit, Anbindung an die Staatsstralle 2091 befindet sich jedoch schon beidseits
eine OPNV-Haltestelle mit FuRgangerampel. Diese wird in diesem Zuge nochmals verbes-
sert.
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4, STADTEBAULICHE ZIELSETZUNG

4.1 Stadtebauliches Ziel

Die stadtebauliche Konzeption sieht die Schaffung eines Baurechts fir eine konkrete Ge-
werbeansiedlung vor. Die vorliegende Planung sieht ein bedarfsgerechtes Bereitstellen einer
Gewerbegebietsflache entsprechend dem Bedarf (sparsamer Umgang mit Grund und Bo-
den) mit Anbindung an das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet ,Holzheim® vor. Eine
Zersiedelung wird somit vermieden. Zudem erfolgt eine ressourcenschonende Umsetzung
mit wirtschaftlicher Erschlieungsplanung.

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden unter anderem Festsetzungen zu Art und
Malf} der baulichen Nutzung, zur Hohenentwicklung, Gebaudegestaltung und Gestaltung der
Aul3enanlagen getroffen. Damit wird der Eingriff in das Landschaftsbild reduziert und die
Einbindung in die umgebende Landschaft geférdert.

Die maximale Kubatur der Gewerbebauten wird Gber die Grundflachenzahl (GRZ) und die
Wand-/Firsth6he ausreichend begrenzt.

Sowohl im Bebauungsplan als auch in der Vorhaben- und Erschlieungsplanung werden die
beiden Bauabschnitte 1 und 2 dargestellt. Im 1. Bauabschnitt werden der westliche Gebau-
dekomplex, die private ErschlieRungsstralie, die Mitarbeiter-Stellplatze und die Aul3enanla-
gen realisiert. In einem 2. Bauabschnitt sollen die baulichen Anlagen nach Osten hin
erweitert werden. Entsprechend sind die jeweiligen Baugrenzen und Wand-/Firsthdhen dar-
gestellt.

Durch die Verpflichtung von begrinten Flachdachern kann die geplante Versiegelung teil-
weise kompensiert werden. Die Festsetzung der Aufbaustarken von durchwurzelbarem Sub-
strat fur die Bepflanzung von Flachdachern regelt zusatzlich die Leistungsfahigkeit dieser
Flachen. Dadurch wird ein ausreichendes Retentionsvermdgen des Niederschlagswassers
festgesetzt, das gleichzeitig auch der Kiihlung des Gebaudes bzw. dem Hitzeschutz und
durch die Verdunstung dem Mikroklima dient. Zusatzlich werden durch die Grindacher Le-
bensraume, insbesondere fiir Insekten, geschaffen und die Artenvielfalt erhoht.

Aufgestanderte Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie kénnen mit den Grinda-
chern kombiniert werden.

Entlang der Staatsstrale St 2091 im Westen wird die Planungsflache durch eine Baumreihe
mit GroRbaumen, die zum Blendschutz dicht mit Strauchern unterpflanzt wird, eingegrint.
Nach Osten hin zur Ortschaft Reit wird ebenfalls eine 6,0 m breite Gehdlzhecke mit Baumen
[. und Il. Ordnung und Strauchern vorgesehen. Entlang der nordlichen Grundstiicksgrenze
entsteht ein Grunstreifen mit einer Baumreihe mit GroRbaumen und einem Graben mit Wall-
schittung, auf welchem Gehdlzinseln und Sandlinsen angeordnet werden, als Wandertrasse
fur Amphibien. Im Stden des Grundstlcks erfolgt eine Eingriinung durch eine Vorplatzge-
staltung, die mit GrolRbadumen Uberstellt ist. Durch diese umlaufende Eingriinung wird der
Eingriff in das Landschaftsbild abgemildert.

Die Mitarbeiter-Parkplatze werden mit GroBRbaumen tberstellt. Die nicht mit Anlagen Uber-
bauten Flachen sind zu begriinen und dauerhaft als Wiese, Rasen oder mit Bepflanzung
(Deckung mindestens 95 %) anzulegen. Kiesdeckungen sind nur bis maximal 5 % der nicht
Uberbauten Flachen zulassig.
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Durch die Festsetzung zur Verwendung ausschlie3lich heimischen Pflanzenarten sowie im
Umkehrschluss durch das Verbot bestimmter Pflanzenarten wird besonders auf die Entwick-
lung von Natur und Landschaft Ricksicht genommen und der Ausweisung eines Gewerbe-
gebietes in Ubergang zur freien Landschaft Rechnung getragen. Als Mainahme zum Schutz
von Boden wird der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln untersagt.

Das wesentliche Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung des Baurechtes flr ein Gewer-
begebiet.

Insgesamt werden folgenden Aspekte bertcksichtigt:

= stadtebauliche Einbindung der Bebauung durch Festsetzung von maximalen Wandho-
hen, sowie Auffillungen und Abgrabungen

. die Regelung des Oberflachenwasserabflusses

= der sparsame Umgang mit Grund und Boden und damit den Anliegen der Raumord-
nung und Landesplanung

= der Naturschutz und der Landschaftspflege durch die Vielzahl an griinordnerischen
MafRnahmen

. das Landschaftsbild

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet
Reit - ATOMA-MULTIPOND® stellt innerhalb seines Geltungsbereichs eine geordnete bauli-
che Entwicklung des Gebietes sowie eine wirtschaftliche und sinnvolle ErschlieRung sicher.

4.2 Art der baulichen Nutzung

Im Geltungsbereich wird ein Gewerbegebiet gemal § 8 BauNVO vorgesehen. Gemal § 12
Abs. 3a BauGB wird unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2 festgesetzt, dass im
Rahmen des Gewerbegebietes nur solche Vorhaben zulassig sind, zu deren Durchfiihrung
sich der Vorhabenstrager im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet hat.

Gem. den beiliegenden Vorhaben- und Erschliefungsplanen soll ein Neubau zur Produktion
mit Lager und Verwaltung sowie den zugehdrigen Aufienanlagen errichtet werden.

4.3 MaR der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen Uber das Mal} der baulichen Nutzung wurden unter Anwendung des § 17
BauNVO getroffen. Das Mal} der baulichen Nutzung ist gemaf § 16 Abs. 2 und 3 BauNVO
durch die Festlegung der Grundflachenzahl (GRZ), der max. Wand-/Firsthéhen (WH/FH),
der Dachformen mit den max. erlaubten Dachneigungen und durch die Bauraume / Bau-
grenzen ausreichend bestimmt.

Ausweisung einer Grundflachenzahl (GRZ)

Die Festsetzungen Uber das Maf der baulichen Nutzung wurden unter Anwendung der Ori-
entierungswerte nach § 17 BauNVO und des tatsachlichen Bedarfs aus der Vorhaben- und
ErschlieBungsplanung getroffen. Dabei wurde das Maf} der baulichen Nutzung auf eine
Grundflachenzahl von 0,8 festgesetzt.

Generell ist eine verdichtete Bauweise im Gewerbegebiet erwlinscht, auch um dem Uberge-
ordneten Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gerecht zu werden. Somit sol-
len die neu geplanten Gewerbeflachen mdglichst effektiv ausgenutzt werden kdnnen. Auf
Grund der erforderlichen grof¥flachigen Fahrverkehrsflachen, Aufstell- und Lagerflachen und
Feuerwehrumfahrten wird der Orientierungswert ausgeschopft
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Als Ausgleich zu der erwlinschten maximalen Ausnutzung der Bauflachen wird festgesetzt,
dass PKW-Stellplatze zwingend mit wasserdurchlassiger Befestigung mit einen Abflussbei-
wert kleiner oder gleich 0,4 zu gestalten sind.

maximale Wand-/Firsthohe (WH/FH)

Der wirtschaftlichen Vorhaben- und ErschlieRungsplanung entsprechend, werden fir die ein-
zelnen Gebaudeteile unterschiedliche Wand-/Firsthéhen in Abhangigkeit vom festgesetzten
Hohenbezugspunkt von 423,00 m 4. NHN festgelegt. Fur die Hauptgebaudeteile sind Wand-
[Firsthéhen von max. 14,0 m, 11,0 m und 10,0 m zulassig. Bei den untergeordneten Gebau-
deteilen und Vordachern sind Wand-/Firsthéhen von max. 6,0 m zulassig.

Als oberer Bezugspunkt fur die max. zulassige Wand-/Firsthéhe (WH/FH) ist der oberste
Schnittpunkt der AuRenflache der Wand mit der Dachhaut oder der oberste Abschluss der
Wand. Bei Flachdachern ist der obere Bezugspunkt die Oberkante Attika und entspricht der
max. zulassigen Wand-/Firsthéhe. Als unterer Bezugspunkt fir die max. zulassige Wand-
[Firsthdhe (WH/FH) ist der festgesetzte Héhenbezugspunkt von 423,00 m 4. NHN malge-
bend.

Diese Wand-/Firsthohen werden als vertraglich angesehen, da sich im anschliellenden Ge-
werbe- und Industriegebiet ,Holzheim® bereits hohe und grofl¥flachige Hallen befinden. Die
Entfernungen zwischen den geplanten Gebaudeteilen zu den angrenzenden Wohngebau-
den betragt nach Norden ca. 68 m und nach Osten zur Ortschaft Reit mind. 36 m. Die Be-
triebsflache wird zudem nach Osten mit einer 3-reihigen Gehdlzhecke eingegrint.
Zahlreiche Baumpflanzungen I. Ordnung um den Gebaudekomplex mindern die Auswirkun-
gen zusatzlich. Durch die unterschiedlichen Wand-/Firsthéhen wird die Gestaltung zusatzlich
aufgelockert.

Dachaufbauten

Dachaufbauten und technische Aufbauten in den Bereichen des Baufensters mit der max.
zulassigen WH/FH von 6,0 m, 10,0 m und 11,0 m sind auf max. 5 % der jeweiligen Dachfla-
chen zulassig, wenn die Aufbauten mindestens 2,0 m von der Au3enkante der Grundfla-
chen-relevanten Aufenwand zurlickversetzt sind und sie eine maximale Hohe von 2,5 m,
gemessen von der Oberkante der tatsachlichen Wand-/Firsthéhe, nicht Gberschreiten, maxi-
mal aber nur bis zu einer Héhe von 2,5 m uber der maximal festgesetzten Wand-/Firsthohe.

Dachaufbauten und technische Aufbauten im Bereich des Baufensters mit der max. zulassi-
gen WH/FH von 14,0 m sind unzuldssig. Jedoch konnen hier erforderliche Anlagen wie Fort-
luftéffnungen und Kamine fir die Beizanlage errichtet werden, da diese nicht unter
Dachaufbauten fallen.

Durch die Festsetzung zu den Dachaufbauten werden diese in ihrem Umfang begrenzt. Damit
diese optisch von der Gebaudekante zurlickweichen, werden dazu Festsetzungen zur Héhe
und zum Abstand vom Dachrand getroffen. So bleiben diese von der Strale bzw. von den
umliegenden Gebauden aus weitgehend unauffallig.

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind auf allen Dachflachen auch aufgestan-
dert zulassig, sie mussen jedoch mindestens um das Mal} ihrer Héhe von der Gebaudeau-
Renkante zuruckversetzt sein.

Bauweise

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, die der offenen entspricht, jedoch darf die
Lange der in § 22 Abs. 2 Satz 1 BauNVO bezeichneten Hausformen Gber 50 m betragen.
Somit kdnnen Gewerbebauten in einer wirtschaftlichen Lange errichtet werden.
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Baugrenzen

Durch die Festsetzung der Baugrenze wird die tGberbaubare Grundstlcksflache flr samtli-
che geplanten Bauabschnitte definiert, innerhalb derer die Geb&aude zu errichten sind. Vor-
dacher wurden in die Baugrenzen einbezogen.

Sowohl im Bebauungsplan als auch in der Vorhaben- und ErschlieRungsplanung werden die
beiden Bauabschnitte 1 und 2 dargestellt. Im 1. Bauabschnitt werden der westliche Gebau-
dekomplex, die private ErschlieRungsstralie, die Mitarbeiter-Stellplatze und die Aul3enanla-
gen realisiert. In einem 2. Bauabschnitt sollen die baulichen Anlagen nach Osten hin
erweitert werden. In den beiden Planzeichnungen 1.1 und 1.2 werden die entsprechenden
Baugrenzen und Wand-/Firsthéhen fur die Bauabschnitte dargestellt.

Uberbaubare Grundstiicksfliche

Aulerhalb der Gberbaubaren Grundsticksflachen (Flachen gem. der planlichen Festsetzung
[1.3.1 Baugrenzen und 11.3.2) sind die baulichen Anlagen zul&ssig, wie in der Vorhaben- und
ErschlieBungsplanung beschrieben und dargestellt. Zusatzlich sind folgende bauliche Anla-
gen zulassig:

. Fahnenmasten,

= Werbepylone,

Nebenanlagen gemal § 14 Abs. 2 BauNVO dirfen aufierhalb der Baugrenzen errichtet wer-
den.

Mit dieser Festsetzung soll gemal § 23 Abs. 5 BauNVO klargestellt werden, dass die Flachen
aullerhalb der festgesetzten Baugrenzen gemaf Planzeichen 11.3.1 und 11.3.2 selbstverstand-
lich fur bauliche Anlagen, die dem Nutzungszweck des Baugrundstlickes dienen, wie inner-
betriebliche ErschlieBungswege, Zufahrten, Lagerflachen etc. zur Verfugung stehen. Die
Obergrenze flr diese baulichen Anlagen stellt die maximal zuldssige GRZ dar.

4.4 Ortliche Bauvorschriften nach BayBO und gestalterische Festsetzun-
gen

Abstandsflachen - Zweckbestimmung der Einhaltung der Abstandsflachen

Das Abstandsflachenrecht sichert Freiflachen zwischen den Gebauden, die grundsatzlich

nicht Uberbaut werden durfen. Abstandsflachen entsprechen den neuzeitlichen Forderungen

an

= ein gesundes Wohnen und Arbeiten in gut belichteten, besonnten und belifteten Gebau-
den und sichern so im o&ffentlichen, wie im privaten Interesse gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse,

= ein sozial vertragliches Wohnen mit einem ausreichenden Abstand zu den Nachbarn,

= den notwendigen Brandschutz.

Die Abstandsflachenregelungen sind daher nach der grundlegenden Bestimmung des Art. 6
BayBO notwendig. Fur das Gewerbegebiet sind die Abstandsflachen gemaf Art. 6 BayBO in
der zum Satzungsbeschluss jeweils gultigen Fassung einzuhalten. Art. 6 Abs. 5 Satz 2
BayBO findet keine Anwendung.

Fir die Bemessung der Abstandsflache ist die Wandhéhe malRgebend. Die abstandsrele-
vante Wandhohe ist das Maly vom naturlichen Gelande bis zum Schnittpunkt der Wand mit
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

Dachform und -neigung
Aus Grinden der Wirtschaftlichkeit sind gem. der Vorhaben- und ErschlieRungsplane be-
grunte Flachdacher auf den Gebauden bzw. Gebaudeteilen vorgesehen. Ausnahmen dazu
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werden fir Ausnahme Uberdachungen bzw. Vordachern im Anlieferbereich festgesetzt. Hier
kénnen auch Flachdacher ohne Begrinung errichtet werden.

Die Verpflichtung zur Errichtung von Solaranlagen richtet sich nach der BayBO.

Fassadengestaltung
Von den Fassaden darf keine Blendwirkung auf die Staatsstralle ausgehen.

PKW-Parkplatze

Die Zahl der notwendigen Stellplatze ist nach der Anlage zur Garagen- und Stellplatzverord-
nung (GaStellV) nachzuweisen. Die erforderlichen PKW-Stellplatze sind auf dem Grundstiick
nachzuweisen.

4.5 Grunordnung

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55 "Gewerbegebiet
Reit - ATOMA-MULTIPOND" werden Festsetzungen zur Ein- und Durchgriinung des Grund-
stlickes getroffen.

Ein- und Durchgrinung der Planungsflache
Die geplante Gewerbegebietsflache ist relativ eben. Im Westen und Siiden befindet sich freie
Flur.

Entlang der Staatsstrale St 2091 im Westen wird die Planungsflache durch eine Baumreihe
mit GroBbaumen, die zum Blendschutz dicht mit Strauchern unterpflanzt wird, eingegrint.
Nach Osten hin zur Ortschaft Reit wird ebenfalls eine 6,0 m breite Gehdlzhecke mit Baumen
[. und Il. Ordnung und Strauchern vorgesehen. Entlang der nérdlichen Grundstiicksgrenze
entsteht ein Grinstreifen mit einer Baumreihe mit GroRbaumen und einem Graben mit Wall-
schittung, auf welchem Gehdlzinseln und Sandlinsen angeordnet werden, als Wandertrasse
fur Amphibien. Im Stiden des Grundstlcks erfolgt eine Eingriinung durch eine Vorplatzge-
staltung, die mit GrolRbdumen Uberstellt ist. Durch diese umlaufende Eingrinung wird der
Eingriff in das Landschaftsbild abgemildert.

Die Stellplatzflachen werden mit GroRbaumen uberstellt. Somit wird durch diese Pflanzung
Uber die Verdunstungskuhlung und den Schatten ein Grofiteil der Nachteile befestigter Fla-
chen bezlglich des Klimas (geringere Aufheizung der befestigten Flachen) ausgeglichen.
Zusatzlich tragen sie zur Verbesserung der Luftqualitat bei und erhéhen durch den Lebens-
raum fir die Fauna zur Biodiversitat bei. Das Gleiche gilt fur die festgesetzten Baumpflan-
zungen in den Innenhdfen, und entlang der inneren ErschlieRungswege.

Zur Durchgriinung der Planungsflache wird festgesetzt, dass die nicht mit Anlagen berbau-
ten Flachen zu begriinen und dauerhaft als Wiese, Rasen oder mit Bepflanzung (Deckung
mindestens 95 %) anzulegen sind. Kiesdeckungen sind nur bis maximal 5 % der nicht tGber-
bauten Flachen zuldssig. Die Griinbindung wird zugunsten des um die Gebaude umlaufen-
den Kies-Traufstreifen (i.d.R. mit 1 m Breite) auf 95 % reduziert. Somit sind auch
grof¥flachige ,,Schottergarten nicht moglich. Auf eine weitere Festsetzung zur Durchgrinung
wird verzichtet, da umlaufend um die Gewerbegebietsflache bereits Giber 4.000 m? Geholz-
pflanzungen mit Baumen |. und Il. Ordnung die mit Strauchern unterpflanzt sind (entspricht
ca. 6 % der Gewerbegebietsflache) und zusatzlich 131 GroRRbdume planlich festgesetzt sind.

Fur die planlich festgesetzten Pflanzflachen und Baume werden einheimische Geholze nach
der aufgefiihrten Pflanzliste festgesetzt. Lediglich im Spannungsfeld des Gebaudes sind zu-
satzlich zu einheimischen Arten Ziergehdlze zulassig. Landschaftsfremde Baumarten wie

Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw. sowie alle Trauer- oder Hangeformen
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(in allen Arten und Sorten), buntlaubige Formen und Zierformen dirfen jedoch nicht ge-
pflanzt werden.

Fir GroBbaume sind Baumgruben von mind. 200 x 200 x 100 cm und fir Kleinbaume Baum-
gruben von mind. 150 x 150 x 80 cm vorzusehen. Baumscheiben sind mit durchwurzelbarem
Substrat mit einer Oberflache von mindestens 16 m? zu erstellen. Eine Uberdeckung der
Pflanzflache ist bei Einsatz eines Baumschutzgitters mit geeigneten Wurzelschutzelementen
sowie Bewasserungs- und Bellftungseinrichtungen zulassig. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass dem Baum ausreichend Entwicklungsmaoglichkeit gegeben wird.

Die Neuansaaten auf Wiesenflachen sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Krauter-
und Staudenanteil (mind. 25 %) vorzunehmen. PflegemalRnahmen 3-malige Mahd pro Jahr;
1. Schnitt ab 01.06., 2. Schnitt ab 01.08., 3. Schnitt ab 01.09. Damit wird die Biodiversitat er-
hoht.

Zur Darstellung der Bepflanzung ist zum Bauantrag ein qualifizierter Freiflachengestaltungs-
plan mindestens im M 1 : 500 vorzulegen, der das Ausmal’ und die Héhe der geplanten Auf-
schuttungen und Abgrabungen, sowie die Gestaltung der Freiflachen, insbesondere das
innere ErschlieBungssystem, die Gestaltung der PKW-Parkflachen sowie Lage, GréRen und
Pflanzenauswahl privater Pflanzflachen aufzeigt. Ebenso sind die notwendigen Feuerwehr-
zufahrten, mit Rettungswegen und Aufstellflachen im Freiflachengestaltungsplan zum jeweili-
gen Bauantrag aufzuzeigen.

Zaunsockel

Um die Durchgangigkeit fir Kleintiere zu erhalten sind durchlaufende Zaunsockel unzulassig;
es sind ausschlieRlich erforderliche Punktfundamente im Bereich der Saulen zuldssig; zwi-
schen Zaun und Geléndeoberflache ist eine Bodenfreiheit von mind. 15 cm einzuhalten.

PKW-Stellplatze

Um der Bodenversiegelung entgegenzuwirken, sind PKW-Stellplatze zwingend mit wasser-
durchlassiger Befestigung mit einen Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,4 zu gestalten (z.B.
Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Okopflaster oder andere wasser-
durchlassige Belagsarten).

Déacher

Die Verunreinigung des Oberflachenwassers durch blanke metallische Deckungen ist auszu-
schlieRen (Nachweis des Systemherstellers beachten). Dachoberflaichen aus Kupfer, Blei,
Zink oder Titanzink sind nicht zulassig.

Griindacher

Fir die Flachdacher wird eine Dachbegrinung zwingend vorgeschrieben. Dachflachen von
Flachdachern sind auf mindestens 80 % der gesamten nutzbaren Dachflachen als Grinda-
cher mit einer mindestens extensiven Begriinung mit artenreicher Krauter- und Graservege-
tation bei einer Substratschicht von mindestens 8 cm auszuflihren und so zu unterhalten. Die
Ansaat soll mit einer Sand-/Magerrasen-Mischung aus dem UG 16 erfolgen.

Diese Festsetzung ist eine deutliche Minimierung des Eingriffs durch die geplante Bebauung
hinsichtlich des Naturhaushaltes. Dachbegriinungen férdern die Artenvielfalt, starken das
Okologische Netzwerk und verbessern das kleinraumige Klima deutlich.

Seitens der Unteren Naturschutzbehérde wird eine experimentelle Ansaat mit einer Mager-
wiesenmischung auf 50 % der Dachflache und einer herkdmmlichen Dachbegriinungsmi-
schung auf der restlichen 50 % der Dachflache unter wissenschaftlicher Begleitung angeregt.
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Aufschiittungen und Abgrabungen

Zum Schutz des Landschaftsbildes werden die Aufschuttungen und Abgrabungen begrenzt.
Auf den Baugrundstiicken sind Aufschittungen von max. 1,5 m und Abgrabungen von max.
0,5 m ausgehend vom natirlichen Gelande zulassig, im Bereich von Anlieferungen (Heck-
verladung) sind Abgrabungen bis max. 1,5 m zulassig. Auf einem mindestens 0,5 m breiten
Streifen entlang der Grundstlicksgrenzen, die an landwirtschaftlichen Nutzflachen anliegen,
sind keinerlei Aufschittungen/ Abgrabungen zulassig (Beibehaltung des natirlichen Gelan-
des). Die randlichen Gelandemodellierungen zu den nachbarlichen Grenzen im Norden, Si-
den, Osten und Westen durfen nur in Form von zu bepflanzenden Béschungen (nicht steiler
als 1: 2) erfolgen.

Bewertung hinsichtlich Natur- und Artenschutz

Auf die Ausfiihrungen unter Punkt 11.1.4 zum Artenschutz wird verwiesen.

Auf der Planungsflache oder in unmittelbarer Umgebung befindet sich kein kartiertes Biotop.
Bei Begehungen im Mai und Juli 2025 durch das Biro Jocham Kessler Kellhuber GmbH
konnten auch keine Flachen mit hdherwertigen Biotopen festgestellt werden. Es handelt sich
bei der Flache fast ausschlieRlich um eine intensiv genutzte Ackerflache mit randlichem Stra-
Renbegleitgrun.

Auf Grund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist eine nennenswerte Lebensraum-
funktion fur Tierarten nicht gegeben. Es geht auf diesen Flachen lediglich ein potentieller Le-
bensraum fir Feld- und Wiesenvogel verloren. Die betroffene landwirtschaftliche Flache
befindet sich im Anschluss eines bestehenden Gewerbegebietes im Norden und in Nachbar-
schaft der Ortschaft Reit im Stdosten. Im Westen wird es von der vielbefahrenen Staatsstralle
begrenzt. Durch diese Einflisse kann davon ausgegangen werden, dass diese Flache fir Bo-
den-/Wiesenbriter nicht geeignet ist.

Zur Sicherheit wurde im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
mit integrierter Grinordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND* bereits
durch das Umwelt-Planungsblro Scholz aus Wurmsham im Jahr 2024 eine Bestandserfas-
sung von Feldvégeln durch 4 Begehungen durchgefihrt. Bei der Bestandserfassung konnten
weder im Geltungsbereich noch in angrenzenden Flachen planungsrelevante Feldvogelarten
nachgewiesen werden. Es konnten bei keiner Begehung Hinweise auf eine Besiedlung durch
Feldvdgel erbracht werden. Durch die Flacheninanspruchnahme fiir das geplante Bauvorha-
ben sind somit keine direkten Beeintrachtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestatten der
untersuchten, planungsrelevanten Vogelarten zu erwarten.

Um dennoch Gefahrdungen der nach den einschlagigen Regelungen geschiuitzten Tier- und
Pflanzenarten zu vermeiden, wurden detaillierte Festsetzungen zu Beleuchtung gefasst.

Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist moglichst ,insektenfreundlich® und umweltscho-
nend in Bezug auf Art und Intensitat der verwendeten Beleuchtung mit einer mdglichst gerin-
gen Abstrahlung in die Umgebung zu gestalten sowie auf ein unbedingt notwendiges Mal} zu
beschranken. Es werden LED-Leuchten mit warmweiRem Licht (Farbtemperatur von 2.700
bis max. 3.000 Kelvin) festgesetzt. Das Lampengehause soll zur Minimierung der Stérwir-
kung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein. Dadurch sollen die Stérwirkungen auf die
angrenzende freie Landschaft minimiert werden.

Weitere Hinweise zur insektenfreundlichen Beleuchtung sind beispielsweise in folgenden
Publikationen zu finden:

Seite 28 von 149 Entwurf i. d. Fassung vom 10.02.2026



BEGRUNDUNG MIT UMWELTBERICHT

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND"

] Leitfaden zur Eindammung der Lichtverschmutzung Handlungsempfehlungen fir Kom-
munen (2020). Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium fur Umwelt und Verbrau-
cherschutz, Rosenkavalierplatz 2, 81925 Miinchen (StMUV)®

= Leitfaden zur Neugestaltung und Umrtstung von Aufenbeleuchtungsanlagen Anforde-
rungen an eine nachhaltige AuRenbeleuchtung (2020), Herausgeber: Bundesamt fir
Naturschutz, Konstantinstrale 110, 53179 Bonn”

In der ndheren Umgebung befinden sich mehrere Amphibienlebensraume. Die geplante Fla-
che liegt zwischen diesen vorhandenen Lebensstatten.

Auch wenn davon auszugehen ist, dass die viel befahrene St 2091 bereits eine erhebliche
Barrierewirkung hervorruft und der Acker auf Grund seiner intensiven Nutzung keine geeig-
neten Vernetzungsstruktur zwischen den Lebensraumen flir Amphibien darstellt, kbnnen
Wanderbeziehungen von West nach Ost und umgekehrt nicht ausgeschlossen werden.
Deshalb wird als VermeidungsmafRnahme in einem 7,5 m breiten Grinstreifen, der in West-
Ost-Richtung verlauft Habitatstrukturen fir Amphibien als Leit-/\VVernetzungsstrukturen ange-
legt, um Ihnen eine Wanderung zwischen den westlich und 6stlich gelegenen Lebensstatten
zu ermdglichen.

Die Ausbildung des Grunstreifens mit Graben und Wall als Vernetzungsstruktur fir Amphibi-
enwanderung wird in der Festsetzung detailliert beschrieben. Entlang der Grundsticks-
grenze erfolgt ein kleiner Grabenaushub, in welchem sich Niederschlagswasser sammeln
kann bzw. in welchen Niederschlagswasser abgeleitet wird. Der anfallende Aushub wird fur
eine Wallschittung verwendet (Gesamtbreite Graben und Wall ca. 5,0 m). Walldurchlasse
und Regenwasserdurchleitung in der Larmschutzwand im Bereich der Walldurchlasse er-
mdglichen eine Einleitung von Regenwasser in den Graben. Zur Strukturanreicherung sind
auf dem Wall 10 Geholzgruppen aus 3 - 5 Strauchern und 10 Kies- und Sandlinsen (ca. 10
m? Einzelgroée) mit Integration von mehreren Wurzelstdécken und Altholz vorgesehen.

Die Flache zwischen Wall und Grundstlicksgrenze (Graben, Wall und vorgelagerte Wiese) ist
als extensive Wiese auf magerem Substrat anzulegen und zu pflegen.

Die Neuansaaten sind mit gebietsheimisches Saatgut aus der Herkunftsregion 16 "Unterbay.
Hugel- und Plattenregion" (mind. 40 Arten und 50 % Krauteranteil) vorzunehmen.

Pflegemalnahmen:

= 1- bis 2-malige Mahd pro Jahr; 1. Schnitt ab 10.06., 2. Schnitt ab 01.08.;

" keine Mahd auf 10 - 20 % der Flache (Brachestreifen Gber den Winter); jahrlicher
Wechsel des Abschnitts; Mindestbreite eines Abschnitts 10 m;

= Verzicht auf Dlnge- oder Pflanzenschutzmittel.
. Die Verwendung eines Schlegelmahers ist nicht erlaubt.
. Das Mahgut darf nicht als Mulchung auf der Flache verbleiben.

Es ist davon auszugehen, dass keine weiteren europarechtlich und national geschitzten Ar-
ten betroffen sind. Deshalb wird von der Erstellung einer speziellen artenschutzrechtlichen
Vorprifung abgesehen.

Bei dem geplanten Vorhaben kann davon ausgegangen werden, dass Verbotstatbestédnde
gem. §44 Abs. 1 Nr. 1 =3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG vermieden werden kénnen. Ebenso kann
davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben keine weiteren europarechtlich und

6 (Leitfaden zur Einddmmung der Lichtverschmutzung - Bayerisches Staatsministerium fiir Umwelt und
Verbraucherschutz, 2020)

7 (Leitfaden zur Neugestaltung und Umrlistung von Aul3enbeleuchtungsanlagen - Sibylle Schroer, 2020)
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national geschitzten Arten betroffen sind, somit ist flr diese ebenso von keinem Verbotstat-
bestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 —3i. V. m. Abs. 5 BNatSchG auszugehen.

Die Zulassigkeit des Vorhabens ist somit aus artenschutzrechtlicher Sicht gegeben.

Weitere MaBnahmen zum Natur- und Artenschutz

Kleintiersichere Lichtschachte (Abdeckung oder Ausstiegshilfe)

Keller-Lichtschachte und Abgange sind so auszufihren, dass keine Tierfallen entstehen
(kleinmaschige Gitterabdeckung, Tierausstieghilfen, schrager, rauer Beton usw.). Damit kann
ein Schutz von Amphibien und Nagetieren sichergestellt werden.

Vogel- und Fledermauskasten

Vogelnistkasten und Fledermauskasten stellen kunstliche Quartiere dar, die ge-

zielt den Mangel an naturlichen Nist- und Ruheplatzen kompensieren und wichtige Funktio-
nen im Artenschutz erfiillen. Daher sind innerhalb der Planungsflache mind. 14 Nistkasten fr
Singvogel mit einer Lochweite von 28 - 32 mm und mind. 14 Fledermauskasten in einer Hohe
von 2 - 3 m in den GroRbaumen oder auf Einzelmasten aufzustellen.

Sickermulden

Die oberflachlichen Sickermulden sind naturnah auszubilden. Pflegemaflnahmen als artenrei-
che Wiese. Dadurch kénnen diese technischen Entwasserungseinrichtungen zusatzlich wert-
volle  naturschutzfachliche  Funktionen erfullen  (Unterschlupf,  Nahrungsquelle,
Fortpflanzungsflache...).

Beleuchtung

Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist moglichst ,insektenfreundlich® und umweltscho-
nend in Bezug auf Art und Intensitat der verwendeten Beleuchtung mit einer moglichst gerin-
gen Abstrahlung in die Umgebung zu gestalten sowie auf ein unbedingt notwendiges Mal} zu
beschranken. Es werden LED-Leuchten mit warmwei3em Licht (Farbtemperatur von 2.700
bis max. 3.000 Kelvin) festgesetzt. Das Lampengehause soll zur Minimierung der Stérwir-
kung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein. Dadurch sollen die Stérwirkungen auf die
angrenzende freie Landschaft minimiert werden.

Meldepflicht

Die Fertigstellung der Bepflanzung ist nach Abschluss der BaumalRnahme (Bauabschnitt 1),
jedoch spatestens in der nachsten Pflanzperiode nach der Nutzungsaufnahme, der Unteren
Naturschutzbehorde zu melden und eine gemeinsame Abnahme mit dem Landratsamt und
der Gemeinde durchzufihren und schriftlich zu protokollieren.

Durch die o.a. Festsetzung werden die Belange des Umweltschutzes, einschliel3lich des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) ausreichend bertcksichtigt.

Durch die Festsetzung zur Verwendung ausschlie3lich heimischen Pflanzenarten sowie im
Umkehrschluss durch das Verbot bestimmter Pflanzenarten wird besonders auf die Entwick-
lung von Natur und Landschaft Riicksicht genommen und der Ausweisung eines Gewerbe-
gebietes in Ubergang zur freien Landschaft Rechnung getragen.
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5. ERSCHLIESSUNG (VER- UND ENTSORGUNG)

5.1 Verkehr, StraBen- und Wegeverbindungen

ErschlieBung

Westlich der Planungsflache verlauft die Staatsstraflte St 2091. Eine unmittelbare Zufahrt auf
das Grundstick ist nicht zulassig. Daher wird die Planungsflache fir den geplanten grof}fla-
chigen Gewerbebetrieb Uber die bestehende Gemeindestralle im Siden, die nach Reit fiihrt,
erschlossen.

Im Rahmen der Vorplanung wurde eine Verkehrsuntersuchung durch MODUS CONSULT
ULM GmbH aus Ulm vom 05.07.2024 erstellt. Darin wurde festgestellt:

»,Im Rahmen der [...] Verkehrstechnischen Untersuchung wurde der Knotenpunkt St 2091 /
Reit detaillierten Leistungsfahigkeitsberechnungen zu den mal3gebenden Spitzenstunden

im Bestand 2023 und fiir die Uberlagerung mit dem zu erwartenden Neuverkehrsaufkommen
aus den geplanten Entwicklungen im Plangebiet unterzogen. Grundlage bilden aktuelle Ver-
kehrserhebungen aus dem Jahr 2023.

Die Ergebnisse der Leistungsfahigkeitsberechnungen weisen aus, dass der vorgenannte
Knotenpunkt in seiner heutigen Form (unsignalisierte Einmiindung) zu den malRgebenden
Spitzenstunden (Morgen / Abend) bereits im Bestand und folglich auch in der Uberlagerung
mit dem zu erwartenden Neuverkehrsaufkommen als nicht hinreichend leistungsféhig einge-
stuft werden muss.

Mit einer Vollsignalisierung sowie der Einrichtung einer sogenannten ,Llickenampel” kann
eine hinreichende Leistungsféhigkeit gewéhrleistet werden. Die Einrichtung eines Kreisver-
kehrsplatzes kann in dem vorliegenden Fall nicht empfohlen werden, da die Verkehrsnach-
frage von der sehr dominanten Lastrichtung (Nord-Siid-Richtung) im Zuge der Staatsstral3e
St 2091 geprégt ist und Kreisverkehre meist dann gut funktionieren, wenn die zulaufenden
Stréme in etwa gleich grol3 sind.

Nach Abwégung aller vorab genannten Aspekte wie Leistungsfahigkeit, baulicher Aufwand,
Kostensituation etc. wird empfohlen, die heute unsignalisierte Einmiindung zukiinftig mittels
Lickenampel oder Vollsignalisierung zu ertlichtigen.“

Daher soll die Gemeindeverbindungsstralle bis zur Grundstiickseinfahrt entsprechend aus-
gebaut werden. Der Einmundungsbereich in die Staatsstra’e St 2091 soll als vollsignalisier-
ter Knotenpunkt ausgebildet werden. Dies wurde bereits mit dem Landratsamt und dem
Staatlichen Bauamt abgestimmit.
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Abb. 13:  Ausschnitt Vorentwurf Lageplan Strallenbau — Ausbau GV-Stral3e Raith; IB Behringer & Partner mgH,
Mai 2025, Darstellung unmaf3stéablich

Fir die innere ErschlieBung der Bauflache wird eine ca. 6,5 m breite innere Stral’enver-
kehrsflache festgesetzt. Diese fiihrt von Siiden nach Norden, wo sie in Richtung Osten ab-
schwenkt und an der dstlichen Geltungsbereichsgrenze endet. Dadurch soll bereits auf
Bebauungsplanebene eine eventuell spatere Erweiterung des Betriebsgelandes nach Osten

hin ermoglicht werden.

PKW-Stellplatze
Die Zahl der notwendigen Stellplatze ist nach der Anlage zur Garagen- und Stellplatzverord-

nung (GaStellV) nachzuweisen. PKW-Stellplatze bzw. Mitarbeiter-Stellplatze werden inner-
halb des Betriebsgelandes nachgewiesen. Der Hauptparkplatz fur die Mitarbeiter befindet
sich im Nordosten. Offentliche Stellplatze sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht geplant.

Um der Bodenversiegelung entgegenzuwirken, sind PKW-Stellplatze zwingend mit wasser-
durchlassiger Befestigung mit einen Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,4 zu gestalten (z.B.
Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Okopflaster oder andere wasserdurch-

lassige Belagsarten).

Wirtschaftswege
Bestehende Wirtschaftswege im Umfeld werden durch die Planung nicht betroffen. Eine Be-

wirtschaftung der umliegenden Felder ist gegeben.

FuBwege
Weder die Staatsstralle noch die Gemeindestralie nach Reit weisen Gehwege auf. Jedoch

fuhrt ein baulich getrennter Geh- und Radweg westlich entlang der Staatsstralle.
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OPNV
Die Ortschaft Reit ist an den 6ffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Eine Bushal-
testelle befindet sich unmittelbar im Sidwesten der Planungsflache.

5.2 StaatsstraBe St 2091

Westlich der Planungsflache verlauft die Staatsstrale St 2091. Eine unmittelbare Zufahrt auf
das Grundstuck ist nicht zulassig. Der Einmindungsbereich der Gemeindestrale nach Reit
wird im Zuge des StraRenausbaus der Gemeindestralle verbreitert (sh. Punkt 5.1).

Die Anbauverbotszone entlang der Staatsstrafle St 2091 betragt 20 m, gemessen vom aul3e-
ren Rand der befestigten Fahrbahn. In dieser Anbauverbotszone sind Hochbauten jeder Art
sowie Aufschittungen und Abgrabungen in gréRerem Umfang grundsatzlich unzulassig.
Gem. der frihzeitigen Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt ist die private Erschlie-
Rungsstralie innerhalb der Anbauverbotszone zulassig, sofern ein Abstand von mind. 15 m
zum StralRenrand betragt. Auch Zaune sind innerhalb der Anbauverbotszone zuldssig. Der
Abstand von Baumen zum Fahrbahnrand muss mind. 7,5 m betragen.

Die Baubeschrankungszone entlang der Staatsstralle St 2091 betragt 20 m bis 40 m, ge-
messen vom aulleren Rand der befestigten Fahrbahn. Im Bereich der Baubeschrankungs-
zone ist der Strallenbaulasttrager (Staatliches Bauamt) hier zu beteiligen. In diesem Bereich
durfen keine negativen Auswirkungen auf die Stral3e ausgehen (z.B. durch Werbeanlagen).

Der Bereich befindet sich im Einwirkungsbereich der Strallenimmissionen. Eventuell kiinftige
Forderungen auf die Erstattung von LarmschutzmalRnahmen durch den Stralenbaulasttrager
kénnen daher gemaf der Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV und der Verkehrs-
larmschutzrichtlinien (VLarmSchR) durch den Eigentiimer nicht geltend gemacht werden.

Sichtdreiecke 3,0 m / 200,0 m (100 km/h)

Sichtdreiecke sind von jeder Bepflanzung, Bebauung und sonstigen Ablagerungen tber 0,80
m Hohe Uber der StralRenoberflache freizuhalten. Hierzu zahlen u.a. Walle, Zaune aller Art,
Stapel, Haufen, Stellplatze und sonstige Gegenstande. Dies gilt auch fiir die Dauer der Bau-
zeit. Baume sind bis 3 m Uber Stralenoberkante aufzuasten.

5.3 Bestandsleitungen allgemein

Der Geltungsbereich wird durch eine Gasleitung mit einem begleitenden Nachrichtenkabel
der Erdgas Sitdbayern gequert. Diese wurde im Rahmen der Umverlegung stillgelegt und
kann ggf. in Abstimmung mit dem Spartentrager zuriickgebaut werden. Die neue Leitungs-
trasse der Hauptgasleitung befindet sich im westlichen Planungsbereich und ist mit beidseiti-
gem Schutzstreifen, 2,0 m ab Leitungsachse im Plan dargestellt.

Unter dem sudlichen StralRenkdrper befindet sich ein gemeindlicher Schmutzwasser-Kanal.

Vor Beginn der Baumafinahmen sind alle Sparten- bzw. Bestandsleitungsplane
durch den Bauherrn einzuholen.

Die festgesetzten Pflanzflachen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser,
Abwasser, Telekommunikation, Gas etc.) ausdricklich freizuhalten, um die Pflanzung und
den langfristigen Erhalt der geplanten Gehdlze zu gewahrleisten. Die jeweiligen Abstande
nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten. Bei Pflanzung im Bereich von beste-
henden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur flachwurzelnde Straucher zu verwenden.
Baume und tiefwurzelnde Straucher sind nicht erlaubt. Bei Baumpflanzungen ist ein
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Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von Kabeltrassen freizuhalten, ansonsten sind
entsprechende Schutzmaflinahmen durchzufiihren.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen wird das ,Merkblatt Baume, unterirdische Leitungen
und Kanale" der Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 -
siehe hier u.a. Abschnitt 6 - zur Beachtung empfohlen. Durch die Baumpflanzungen darf die
Unterhaltung der bestehenden Versorgungleitungen nicht behindert werden.

5.4 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist als gesichert anzusehen und erfolgt durch Anbindung an das be-
stehende Trinkwassernetz der Gemeinde Ampfing.

Bei der Zulassung von Brauchwassernutzungsanlagen im Gebaude sind die Vorgaben der
jeweils gultigen Trinkwasserverordnung sowie der DIN EN 1717 und DIN 806 einzuhalten.
Brauchwassernutzungsanlagen sind dem Gesundheitsamt unaufgefordert anzuzeigen. Eine
Bestatigung des Fachbetriebes zum Einbau der Anlagen nach dem Stand der Technik und der
Wirksamkeit der notwendigen Sicherungseinrichtungen ist dem Gesundheitsamt vorzulegen.

5.5 Vorbeugender Brandschutz / Loschwasserversorgung

Alle baulichen Anlagen missen Uber befestigte Strallen und Wege erreichbar sein.

Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige die Flachen fir die Feuerwehr
im Rahmen des Brandschutznachweises unter Berlcksichtigung der bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben nachweisen.

Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige den Léschwasserbedarf im
Rahmen des Brandschutznachweises ermitteln und die notwendigen Mengen, sofern und
soweit sie Uber das vom offentlichen Netz oder auf sonstige Weise von der Gemeinde be-
reitgestellte Mal} von 192 m3h Gber mind. 2 Stunden (= insgesamt mind. 384 m? in 2 Stun-
den) gemall DVGW-Merkblatt W 405 hinausgehen, auf seinem Baugrundstiick bereitstellen
(Zisternen, Léschwasserteich).

Fir die Bauwerke des Einzelbauvorhabens ist eine automatische Léschanlage (Sprinkleran-
lage) mit Léschwassertank vorgesehen.

5.6 Abwasserentsorgung

Die Beseitigung des Wassers erfolgt im Trennsystem.

5.6.1 Schmutzwasser

Unter dem sudlichen StralRenkdrper befindet sich ein gemeindlicher Schmutzwasser-Kanal.
Das Schmutzwasser (soziale Abwasser) ist dem bestehenden gemeindlichen
Schmutzwasser-Kanal zuzufuhren.

Betriebe, die spezifische Abwasser produzieren, die Uber das normale Mal} hinausgehen,
mussen diese Abwasser auf dem eigenen Baugrundstlick einer Reinigung unterziehen.

5.6.2 Niederschlagswasser (Oberflachenwasser)

Die anfallenden Dach- und Oberflachenabwasser sind auf dem Grundstick Uber Sickermul-
den und ggf. Sickerbecken breitflachig, unter Ausnutzung des Filtervermdgens der oberen
belebten Bodenzone, zu versickern. Nur fur Dachflachen gilt: ist eine breitflachige Versicke-
rung nicht moglich, so ist — unter Angabe der Griinde - eine Versickerung z.B. mittels
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Mulden-Rigolen oder unterirdische Rigolen zu realisieren. Die Eignung des Untergrundes zur
Versickerung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist zu prifen.

Beim Landratsamt Muhldorf a. Inn, Wasserrecht ist rechtzeitig vor oder mit dem Bauantrag
ein entsprechender Wasserrechtsantrag einzureichen. Es wird empfohlen, die konkrete Aus-
fuhrung vorab mit dem Landratsamt abzustimmen.

Bereits im Rahmen der Vorhaben- und ErschlieBungsplanung wurde fiur das geplante Projekt
ein Entwasserungskonzept erstellt. Demnach sollen ca. 30.000 m? versiegelte Flachen uber
unterirdische Blockrigolen und ca. 15.000 m? versiegelte Flachen an oberirdische Mulden mit
einer Sickerflache von ca. 2.000 m? angeschlossen und versickert werden. Die Mulden wer-
den Uberwiegend im nordoéstlichen Parkplatzbereich, westlich der privaten Erschlielungs-
stral3e und im Suden im mit Grunflachen gestalteten Vorplatzbereich angeordnet. Im
Rahmen der ErschlieBungsplanung wird die Planung mit dem Landratsamt und dem Wasser-
wirtschaftsamt abgestimmt und ein Wasserrechtsantrag gestellit.

Generell sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) in
Verbindung mit den einschlagigen technischen Regeln (u.a. TRENOG, TRENGW, DWA-
M153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser®, DWA-A 117 ,Bemessung
von Regenrlckhalterdaumen®, DWA-A 138 ,,Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser“) zu beachten.

Lagerung wassergefahrdender Stoffe

Fur die Lagerung und den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, insbesondere Galvanik
und Sauren, sind die einschlagigen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes - WHG - und
des Bayerischen Wassergesetzes - BayWG - mit der dazugehdrigen ergangenen Anla-
genverordnung AwSV mal3gebend.

5.6.3 Starkregenereignisse

Ein grundsatzliches Risiko fir Hochwasser (Starkregenereignisse, Hochwasser, Kanalrtick-
stau, Grundhochwasser) kann nicht ausgeschlossen werden. Der Abschluss einer Elemen-
tarschadensversicherung wird empfohlen.

Der natlrliche Ablauf wild abflieBenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig fur
anliegende Grundstlicke verandert werden. Bau- und / oder Niederschlagswasser ist im Zuge
der Errichtung und des Betriebs des Vorhabens nicht auf 6ffentliche Flachen oder Nachbar-
grundstlcke zu leiten.

Bereits im Rahmen der Vorhaben- und Erschlieungsplanung wurde fiir das geplante Projekt
mit beiden Bauabschnitten ein Uberflutungsnachweis nach DWA-A 138-1erstellt. Demnach ist
die Rickhaltung schadlos auf dem Grundstiick méglich. Fur ein 30-jahriges Regenereignis
wurde die rlickzuhaltende Regenwassermenge mit ca. 950 m? und fir ein 100-jahriges Re-
genereignis mit ca. 1.600 m*® ermittelt. Diese Massen kdnnen uUberwiegend im grof¥flachigen
Parkplatzbereich eingestaut werden.

5.6.4 Regenwassernutzung

Eine mit Ricksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers
sollte angestrebt werden.

Auf die Mdglichkeit der Regenwassernutzung z.B. zur Gartenbewasserung und WC-Spulung
wird hingewiesen. Der Einbau von Zisternen wird empfohlen. Wasserzisternen missen ne-
ben der Brauchwasserfunktion auch noch eine Rickhaltefunktion erfullen. Hierflr wird zum
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einen die Vorhaltung eines entsprechenden freien Riickhalteraumes mittels Zwangsentlee-
rungseinrichtung bendtigt sowie eine Drosseleinrichtung.

Die Errichtung einer Eigengewinnungsanlage ist nach AVBWasserV dem Wasserversor-
gungsunternehmen zu melden. Es ist unter anderem sicherzustellen, dass keine Rickwir-
kungen auf das private und 6ffentliche Trinkwasserversorgungsnetz entstehen.

5.7 Stromversorgung

Die Stromversorgung des Gebietes ist durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz
der Bayernwerk Netz GmbH gewabhrleistet. Fir die Versorgung des Vorhabens ist die Errich-
tung von Trafostationen in Abstimmung mit der Bayernwerk Netz GmbH vorgesehen.

5.8 Erneuerbare Energien / thermische Grundwassernutzung

Bei der Errichtung von Gebauden und sonstigen baulichen Anlagen sollten vorrangig techni-
sche Mallnahmen fir die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Warme oder
Kalte aus erneuerbaren Energien (einschl. der passiven Nutzung von Solarenergie) oder
Kraft-Warme-Kopplung benutzt werden.

Eine thermische Nutzung des Grundwassers ist grundsatzlich nicht ausgeschlossen. Auf
Grund der Entnahmeleistung ist eine Wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Im Vorfeld
ist eine Grundwassermessstelle zu errichten. Die Erwarmung des Grundwassers uber 20° ist
nicht zuldssig. Das abstromige Wasserschutzgebiet ist zu beachten, ebenso dass fur bereits
vorhandene Betriebe Genehmigungen fiir eine thermische Nutzung vorhanden sind. Bei ei-
ner Nutzung ab ca. 100.000 m?®/ Jahr ist evtl. eine UVP-Vorprufung notwendig. Ebenso ist
der Wasserverbrauch zu ermitteln, auch hier sind bereits vorhandene Nutzungen mit viel
Wasserverbrauch genehmigt.

5.9 Erdgasversorgung

Der Geltungsbereich wird durch eine Gasleitung mit einem begleitenden Nachrichtenkabel
der Erdgas Sudbayern gequert. Diese wurde im Rahmen der Umverlegung stillgelegt und
kann ggf. in Abstimmung mit dem Spartentrager zuriickgebaut werden. Die neue Leitungs-
trasse der Hauptgasleitung befindet sich im westlichen Planungsbereich und ist mit beidseiti-
gem Schutzstreifen, 2,0 m ab Leitungsachse im Plan dargestellt.

5.10 Telekommunikation

Ein Anschluss an die bestehende Telekommunikationsversorgung durch die Telekom
Deutschland GmbH wird als gesichert angenommen.

5.11 Abfallentsorgung

Der in Ampfing anfallende Abfall wird Gber den Landkreis Mihidorf a. Inn entsorgt. Die An-
fahrt von Fahrzeugen fir die Abholung von spezifischem Abfall, der ggf. durch den Gewerbe-
treibenden beauftragt wird, wird durch geplante interne ErschlieRungsstralRen innerhalb des
Grundstucks sichergestellt.

Die Bauherren werden dazu angehalten (auch bereits wahrend der Bauphase) anfallende
Abfalle, wo dieses moglich ist, zu sortieren und dem Recyclingsystem zuzufuhren.
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5.12 Bodenschutz

Fir alle Bau-, Erd- und TiefbaumalRnahmen im Planungsgebiet, die zu Eingriffen in Boden,
Bodenfunktionen oder Bodenaufbau fuhren, ist eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB)
gemald DIN 19639 durchzufiihren. Das fertige Bodenschutzkonzept ist mit dem Wasserwirt-
schaftsamt abzustimmen.

5121 Altlasten

Die Planungsflache ist nicht im Altlastenkataster eingetragen. Des Weiteren sind nach der-
zeitigem Kenntnisstand keine altlastverdachtigen Flachen bekannt, und es gibt keine Hin-
weise auf anderweitige Bodenkontaminationen. Auf die verflllte ehemalige
Kohlenwasserstoffbohrung wird hingewiesen.

Fir die Planungsflache wurde ein geotechnischer Bericht Nr. 25221333 vom 01.07.2025
durch die IMH Ingenieurgesellschaft flir Bauwesen und Geotechnik mbH aus Hengersberg
erstellt. Im Hinblick auf die Verwertung des Bodenaushubs und zur Auffindung potentieller
Schadstoffbelastungen des Bodens wurden zwei Bodenmischproben untersucht. Die Proben
wurden gem. Verflll-Leitfaden mit Z0 und gem. EBV, DepV mit BM-0 und DKO eingestuft.
Die genauen Untersuchungsergebnisse sind dem beiliegenden Gutachten zu entnehmen.

Die Untere Bodenschutzbehérde und das Wasserwirtschaftsamt sind unverziglich zu be-
nachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG), falls bei den ErschlieBungsarbei-
ten bzw. beim Aushub von Baugruben Auffalligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die
auf eine schadliche Bodenveranderung oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten
sind in diesem Fall unverzuglich in diesem Bereich zu unterbrechen.

5.12.2 Verfiillte ehemalige Kohlenwasserstoffbohrung

Im Nordwesten der Planungsflache befindet sich ein ehemaliger Bohrpunkt einer Kohlenwas-
serstoffbohrung (Lage ETRS89 - Ost: 32 753358.0 — Nord: 5348862.3), der verflllt wurde.
Die Verrohrung der Bohrung wurde nach der Verflllung in ca. 3 bis 5 Metern Tiefe geschnit-
ten und eine Abschlussplatte darauf betoniert. Uber der Platte wurde der Oberboden aufge-
bracht und das Grundstiick der urspringlichen Nutzung tGbergeben. Da es in der
Vergangenheit Ausgasungen bei verflllten Kohlenwasserstoffbohrungen gab, ist eine Uber-
bauung verboten. Um einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu neuen Gebauden zu er-
halten, wurde ein Radius von 5 Metern gewahlt, der nicht Gberbaut werden darf.
Abgrabungen sind ebenfalls untersagt. Die Bohrung muss aus Sicherheitsgriinden erreichbar
bleiben.

Die Planung des Einzelbauvorhabens ist mit dem Bergamt abzustimmen.

Auf der Flur-Nr. 2099 Gemarkung Ampfing, sldlich des Geltungsbereiches, befindet sich
ebenfalls ein ehemaliger Bohrpunkt einer Kohlenwasserstoffbohrung. Dieser wird nachricht-
lich dargestellt.

5.12.3 Schutz des Mutterbodens nach § 202 BauGB

Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeintrachtigungen (insbeson-
dere des Mutterbodens nach § 202 BauGB), ist der belebte Oberboden und ggf. kulturfahige
Unterboden getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schiit-
zen und einer moéglichst hochwertigen Nutzung zuzuflihren. Zu berlcksichtigen sind hierbei
die DIN 18915 und die DIN 19731. Das Merkblatt ,Bodenkundliche Baubegleitung — Leitfa-
den fur die Praxis“ des Bundesverbandes Boden e.V. sowie die Hinweise in der DIN 19639
sind zu beachten. Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu begrinen.
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5.12.4 Aushubarbeiten

Fur das geplante Bauvorhaben sind umfangreiche Erdarbeiten erforderlich. Auf einen Mas-
senausgleich wird geachtet.

Uberschiissiges Aushubmaterial ist einer ordnungsgeméafien Verwertung oder Beseitigung
zuzuftihren. Es darf nicht in der freien Landschaft abgelagert werden. Dieses Verbot gilt ins-
besondere auf 6kologisch wertvollen Flachen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und Magerstand-
orten, Feldgeholzen, alten Hohlwegen, Bachtalern, Waldrandern usw.

5.12.5 Bodenversiegelung

PKW-Stellplatze sind zwingend mit wasserdurchlassiger Befestigung mit einen Abflussbei-
wert kleiner oder gleich 0,4 zu gestalten (z.B. Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schot-
terrasen, Okopflaster oder andere wasserdurchlassige Belagsarten).
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6. IMMISSIONSSCHUTZ

6.1 Larm

Das Planungsgebiet ist von der Larmausbreitung der unmittelbar im Westen vorbeifiihrenden
Staatsstralle St 2091 und der im Norden liegenden Bundesautobahn A 94 (Entfernung ca.
380 m) sowie dem unmittelbar anschlielienden Gewerbe- und Industriegebiet ,Holzheim*
vorbelastet.

Durch die Ausweisung eines Gewerbegebietes sind weitere Larmemissionen zu erwarten.

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit —
ATOMA-MULTIPOND® sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errich-
tung einer neuen Betriebsstatte der ATOMA-MULTIPOND Gruppe auf den derzeit landwirt-
schaftlich genutzten Grundsticken FI.Nrn. 2074 und 2123/2 der Gemarkung Ampfing im
Westen der Ortschaft Reit geschaffen werden. Die Art der baulichen Nutzung wird als Ge-
werbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO festgelegt. Die Betriebsansiedlung ist in zwei Bauab-
schnitten (BA 1/ BA 2) geplant.

Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplanen insbesondere die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu berlcksichtigen.

Der Schallschutz wird dabei durch die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 ,Schallschutz im Stadte-
bau* fur die unterschiedlichen Gebietsarten genannten Orientierungswerte konkretisiert. De-
ren Einhaltung oder Unterschreitung an schutzbedirftigen Nutzungen wie z.B. Bauflachen,
Baugebiete, sonstige Flachen ist winschenswert, um die mit der Eigenart des jeweiligen
Baugebietes/der jeweiligen Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor
Larmbelastung zu erflllen. Fir Gewerbelarm wird in Erganzung zur DIN 18005 die ,Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm*“ (TA Larm vom 26.08.1998) als fachlich fundierte
Erkenntnisquelle zur Be-wertung der Larmimmissionen herangezogen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oftmals nicht einhal-
ten. Wo im Bauleitplanverfahren von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil
andere Belange Uberwiegen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Mal}-
nahmen vorgesehen werden.

Ubersicht Beurteilungsgrundlagen (Angaben in dB(A))

Anwendungs- Stadtebauliche Pla- Neubau/Anderung Gewerbelarm (Anla-

bereich nung (Bauleitplane) von Verkehrswegen gen/Betrieb)

Vorschrift DIN 18005, Beiblatt 1, 16. BImSchV TA Larm (1998, letzte

Ausgabe 7/2023 Ausgabe 1990/2014 Anderung 6/2017)
Orientierungswert Immissionsgrenzwert | Immissionsrichtwert

Nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
6—-22Uhr | 22-6Uhr | 6-22Uhr | 22-6 Uhr | 6 —22 Uhr 22 — 6 Uhr

Gewerbegebiete 65 55 (50) 69 59 65 50

() - Der in Klammern angegebene, niedrigere Wert gilt fir Gerauscheinwirkungen durch Gewerbelarm.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde von der C. Hentschel Consult Ing.-GmbH
aus Freising mit Datum vom 11.11.2025 eine schalltechnische Untersuchung erstellt (Pro-
jekt-Nr.: 2857-2025 / SU V01). Darin wurde zum einen die Immissionsbelastung ermittelt, die
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aus dem geplanten Betrieb an den mafgeblichen Immissionsorten in der schutzbedurftigen
Nachbarschaft zu erwarten ist. Zum anderen wurde die auf das Plangebiet einwirkende Im-
missionsbelastung aus dem Stralienverkehr auf der im Westen verlaufenden St 2091 erfasst
und beurteilt. Die Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen:

. von der Planung ausgehende, anlagenbezogene Larmbelastung
Die nach den Vorgaben der TA Larm bzw. der DIN ISO 9613-2 durchgefiihrten Schall-
ausbreitungsrechnungen haben gezeigt, dass der kiinftig geplante Betrieb wahrend der
Tagzeit problemlos maoglich ist. Der jeweils zulassige Immissionsrichtwertanteil wird so-
wohl im BA 1 als auch im BA 2 ohne aktive SchallschutzmalRinahmen an allen mal3geb-
lichen Immissionsorten eingehalten bzw. um mindestens 3 dB(A) unterschritten.

Ein Nachtbetrieb in den Produktionshallen ist derzeit zwar nicht geplant, wurde aber
dennoch vorsorglich bertcksichtigt, um langfristig im Bedarfsfall die Kapazitaten erho-
hen zu kénnen. Nach den Ergebnissen der diesbeziglich durchgefiihrten Berechnun-
gen kann der zulassige Immissionsrichtwertanteil am zuklnftig mdglichen 10 6 im
Baufeld des BP Nr. 42 der Gemeinde Ampfing im Ortsteil Holzheim nur dann eingehal-
ten werden, wenn entlang der privaten ErschlieRungsstrafte im Norden eine = 203 m
lange und 7,5 m hohe aktive Schallschutzmaflinahme errichtet wird.

An den bestehenden Wohnnutzungen in Holzheim im Norden des 10 6 wird der nachts
zulassige Immissionsrichtwertanteil ohne die genannte aktive MaRnahme eingehalten.
Deshalb ist deren Errichtung nur dann vor Aufnahme eines Nachtbetriebs in den Pro-
duktionshallen im BA 1 oder BA2 notwendig, wenn bei dessen Beantragung im ge-
nannten Baufeld eine schutzbedurftige Nutzung vorhanden sein oder ein
entsprechender Bauantrag gestellt worden sein sollte. Von der Errichtung der aktiven
MaRnahme kann abgesehen werden, wenn die erforderlichen Pkw-Zu-/Abfahrten der
Mitarbeiter nachts zwischen 22:00 und 6:00 Uhr aus Osten Uber eine neu herzustel-
lende ErschlieBungsstralle erfolgen.

AuRerdem wurde festgestellt, dass das Spitzenpegelkriterium der TA Larm eingehalten
wird und dass mit der Ansiedlung der ATOMA-Multipond Gruppe keine relevante Zu-
nahme des Strallenverkehrs auf der St 2091 Uber den Jahresdurchschnitt gesehen
verbunden ist. Weitergehende Untersuchungen zur Prifung auf eine moglicherweise
relevante Zunahme des Verkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen waren nicht notwen-
dig.

" auf die Planung einwirkende Immissionsbelastung aus dem StralRenverkehr
Die nach den Vorgaben der RLS-19 durchgeflihrten Schallausbreitungsrechnungen ha-
ben gezeigt, dass der Orientierungswert wahrend der Tag- und Nachtzeit Gberwiegend
eingehalten werden kann. Lediglich vor den der St 2091 zugewandten Westfassaden
der Produktionshallen, der Lagerbereiche und des Technikums muss mit Uberschrei-
tungen um bis zu 4/5 dB(A) tags/nachts gerechnet werden. Der um 4 dB(A) héhere Im-
missionsgrenzwert der 16. BImSchV wird nahezu durchgehend eingehalten. Nur in der
Nachtzeit kbnnen an der Westfassade der sudlichen Produktionshalle im BA 1 ab-
schnittsweise Uberschreitungen um 1 dB(A) auftreten.

Mit dem gegenstandlichen Bebauungsplan sollen ein Gewerbegebiet ausgewiesen und
die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errichtung eines neuen Werks
der ATOMA-MULTIPOND Gruppe geschaffen werden. Nachdem die gewerbliche Nut-
zung des Areals im Vordergrund steht, wurde von einer Prifung der Wirksamkeit akti-
ver LarmschutzmalRnahmen (z.B. aktive MaRnahmen entlang der St 2091,
Reduzierung der Geschwindigkeit) abgesehen und im Umgang mit den ermittelten
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Orientierungs- und Immissionsgrenzwertiberschreitungen MalRnahmen an der geplan-
ten Bebauung selbst vorgeschlagen. Neben der Festlegung einer ausreichenden Luft-
schallddmmung der Au3enbauteile wurden Liftungsanlagen flr diejenigen Blroraume
und sonstigen schutzbedurftigen Arbeitsraume empfohlen, die nur tUber Fenster mit
Blickrichtung zur St 2091 bellftet werden kénnen.

6.2 Staub / Geruch

Bei der Bewirtschaftung der bestehenden landwirtschaftlichen Flache kann es zu Staubent-
wicklung kommen.

Durch die geplante Errichtung der gewerblichen Bauten innerhalb der Planungsflache ist von
einer Zunahme des LKW- und PKW-Verkehrs und damit einer Staubbelastung auszugehen.
Im Allgemeinen wird die Produktion bzw. Bearbeitung in Innenbereichen durchgefiihrt. Ubli-
cherweise erfolgt die Beladung von LKWs nicht im AuRenbereich, auch im Sinne des Larm-
schutzes, sondern Uber Andocktore bzw. eingehausten Laderampen. Daher kann
angenommen werden, dass sich die Staubbelastung nur geringfligig erhéht. Wohnbebauung
befindet sich unmittelbar angrenzend im Sudosten. Weitere Wohngebaude befinden sich ca.
40 m sudwestlich, 60 m ndrdlich und 110 m westlich der Planungsflache.

Von zusatzlichen Geruchbelastungen ist auf Grund der geplanten Nutzung nicht auszuge-
hen. Bau- und anlagebedingte Schadstoffemissionen und -immissionen sind nur entspre-
chend den gesetzlichen Vorschriften moglich.

Auf die Ausfiihrungen zum Schutzgut Luft unter Punkt 11.4.5 wird verwiesen.

Die durch die ordnungsgemale Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutz-
flache auftretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Larm sind zu dulden.

6.3 Lichtemissionen

Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist méglichst ,insektenfreundlich“ und umweltscho-
nend in Bezug auf Art und Intensitat der verwendeten Beleuchtung mit einer mdglichst gerin-
gen Abstrahlung in die Umgebung zu gestalten sowie auf ein unbedingt notwendiges Mal} zu
beschranken. Es werden LED-Leuchten mit warmwei3em Licht (Farbtemperatur von 2.700
bis max. 3.000 Kelvin) festgesetzt. Das Lampengehause soll zur Minimierung der Stérwir-
kung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein. Dadurch sollen die Stérwirkungen auf die
angrenzende freie Landschaft minimiert werden.

Fur Beleuchtungsanlagen sind die Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von
Lichtimmissionen der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAI), Be-
schluss der LAl vom 13.09.2012 (Stand: 03.11.2015) zu beachten.®

6.4 Elektromagnetische Felder

In der unmittelbaren Umgebung sind keine Funkmaste vorhanden.® Der nachstgelegene
Maststandort liegt ca. 850 km nordwestlich der Planungsflache an der Autobahn A 94. Damit
durfte eine Beeintrachtigung durch elektromagnetische Felder auf das geplante Baugebiet
ausgeschlossen sein.

8 (LAl - Bund/Lénder-Arbeitsgemeinschaft fiir Immissionsschutz, 2015)
9 (EMF-Karte Bundesnetzagentur, 2025)
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7. ARTENSCHUTZ

Biotope oder geschutzte Flachen gemal Art. 23 BayNatSchG sowie besonders erhaltens-
werter Vegetationsbesténde sind auf der Planungsflache nicht vorhanden. Es befinden sich
keine Gehdlz- und Strauchbestande auf der Flache.

Auf Grund der intensiven Nutzung der Flache als landwirtschaftliche Flache und als StralRen-
begleitgriin sind die Lebensgrundlagen fir samtliche Tiergruppen in diesem Lebensraum als
relativ unginstig zu bezeichnen.

Im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter
Grinordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND* wurde bereits durch das
Umwelt-Planungsburo Scholz aus Wurmsham im Jahr 2024 eine Bestandserfassung von
Feldvogeln durch 4 Begehungen durchgefiihrt. Bei der Bestandserfassung konnten weder im
Geltungsbereich noch in angrenzenden Flachen planungsrelevante Feldvogelarten nachge-
wiesen werden. Es konnten bei keiner Begehung Hinweise auf eine Besiedlung durch Feld-
vogel erbracht werden. Durch die Flacheninanspruchnahme fir das geplante Bauvorhaben
sind somit keine direkten Beeintrachtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestatten der un-
tersuchten, planungsrelevanten Vogelarten zu erwarten.

Um dennoch Gefahrdungen der nach den einschlagigen Regelungen geschitzten Tier- und
Pflanzenarten zu vermeiden, wurden detaillierte Festsetzungen gefasst.

Keller-Lichtschachte und Abgange sind so auszufiihren, dass keine Tierfallen entstehen
(kleinmaschige Gitterabdeckung, Tierausstieghilfen, schrager, rauer Beton usw.).

Innerhalb der Planungsflache sind mind. 14 Nistkasten fir Singvogel mit einer Lochweite von
28 - 32 mm und mind. 14 Fledermauskasten in einer Hohe von 2 - 3 m in den GroRbdaumen
oder auf Einzelmasten aufzustellen.

Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist moglichst ,insektenfreundlich“ und umweltscho-
nend in Bezug auf Art und Intensitat der verwendeten Beleuchtung mit einer moglichst gerin-
gen Abstrahlung in die Umgebung zu gestalten sowie auf ein unbedingt notwendiges Mal} zu
beschranken. Daher wird zusatzlich festgesetzt LED-Leuchten mit warmweifsem Licht (Farb-
temperatur von 2.700 bis max. 3.000 Kelvin) zu verwenden. Das Lampengehause soll zur
Minimierung der Storwirkung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein. Dadurch sollen die
Stoérwirkungen auf die angrenzende freie Landschaft minimiert werden.

Weitere Hinweise zur insektenfreundlichen Beleuchtung sind beispielsweise in folgenden

Publikationen zu finden:

= Leitfaden zur Einddmmung der Lichtverschmutzung Handlungsempfehlungen flir Kom-
munen (2020). Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium fur Umwelt und Verbrau-
cherschutz, Rosenkavalierplatz 2, 81925 Miinchen (StMUV)10

= Leitfaden zur Neugestaltung und Umrtstung von Auf3enbeleuchtungsanlagen Anforde-
rungen an eine nachhaltige AuRenbeleuchtung (2020), Herausgeber: Bundesamt fir
Naturschutz, KonstantinstraRe 110, 53179 Bonn"

10 (Leitfaden zur Einddmmung der Lichtverschmutzung - Bayerisches Staatsministerium fiir Umwelt und
Verbraucherschutz, 2020)

11 (Leitfaden zur Neugestaltung und Umriistung von Aul3enbeleuchtungsanlagen - Sibylle Schroer, 2020)
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In der ndheren Umgebung befinden sich mehrere Amphibienlebensrdume. Die geplante Fla-
che liegt zwischen diesen vorhandenen Lebensstatten.

Auch wenn davon auszugehen ist, dass die viel befahrene St 2091 bereits eine erhebliche
Barrierewirkung hervorruft und der Acker auf Grund seiner intensiven Nutzung keine geeig-
neten Vernetzungsstruktur zwischen den Lebensraumen fir Amphibien darstellt, kénnen
Wanderbeziehungen von West nach Ost und umgekehrt nicht ausgeschlossen werden.
Deshalb wird als Vermeidungsmallnahme in einem 7,5 m breiten Grinstreifen, der in West-
Ost-Richtung verlauft Habitatstrukturen fir Amphibien als Leit-/Vernetzungsstrukturen ange-
legt, um Ihnen eine Wanderung zwischen den westlich und 6stlich gelegenen Lebensstatten
zu ermoglichen.

/. = o\ o T i
Abb. 14: Ubersichtsplan Amphibien/Laubfrosch (rote Umrandung); (LRA Miihldorf a.Inn, September 2023), Dar-
stellung unmal3stéblich

Die Ausbildung des Grinstreifens mit Graben und Wall als Vernetzungsstruktur fir Amphibi-
enwanderung wird in der Festsetzung und durch dargestellte Regelschnitte detailliert be-
schrieben. Entlang der Grundstiicksgrenze erfolgt ein kleiner Grabenaushub, in welchem
sich Niederschlagswasser sammeln kann bzw. in welchen Niederschlagswasser abgeleitet
wird. Der anfallende Aushub wird fir eine Wallschittung verwendet (Gesamtbreite Graben
und Wall ca. 5,0 m). Walldurchlasse und Regenwasserdurchleitung in der Larmschutzwand
im Bereich der Walldurchlasse ermdglichen eine Einleitung von Regenwasser in den Gra-
ben. Zur Strukturanreicherung sind auf dem Wall 10 Gehoélzgruppen aus 3 - 5 Strauchern
und 10 Kies- und Sandlinsen (ca. 10 m? Einzelgré3e) mit Integration von mehreren Wurzel-
stdcken und Altholz vorgesehen. Diese Strukturanreicherungen sind im Wechsel zwischen
den Baumstandorten im Abstand von ca. 15 m anzulegen.

Die Flache zwischen Wall und Grundstlicksgrenze (Graben, Wall und vorgelagerte Wiese) ist
als extensive Wiese auf magerem Substrat anzulegen und zu pflegen.

Die Neuansaaten sind mit gebietsheimisches Saatgut aus der Herkunftsregion 16 "Unterbay.
Hugel- und Plattenregion" (mind. 40 Arten und 50 % Krauteranteil) vorzunehmen.

Pflegemalnahmen:
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= 1- bis 2-malige Mahd pro Jahr; 1. Schnitt ab 10.06., 2. Schnitt ab 01.08.;

. keine Mahd auf 10 - 20 % der Flache (Brachestreifen uber den Winter); jahrlicher
Wechsel des Abschnitts; Mindestbreite eines Abschnitts 10 m;

= Verzicht auf Dinge- oder Pflanzenschutzmittel.

= Die Verwendung eines Schlegelmahers ist nicht erlaubt.

" Das Mahgut darf nicht als Mulchung auf der Flache verbleiben.

Regelgrundriss ohne MaRstab

i>A  Grundsticksgrenze B
r____-i-____________—___________T_-i p—— 3 ] N
| — r LTI AW g 1 g

S E T Ao s Aushub == S 9 /
_—— .————— —— ® i % ___________

i " iSand- /Kieslinse mit Altholz § | = \

:Gehélzgruppe extensive Wiesel 2 Entwasserungs-

i3-5 Straucher iLarmschutzwarid o durchlass in Wall

L Bankett I ——= -

T

——1-3-Zeiler Entwasserungsrinne

: : private ErschlieBungsstraBe//
i i
iD A i[> B Auslaufméglichkeit Entwésserungsdurchlass in

in 3-Zeiler-Rinne Larmschutzwand UK = GOK
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Regelschnitt A - A M 1:50
Pilanzgruppe

Larmschutzwand Héhe 7.5 m

3-Zeiler-Rinne

Grundstiicksgrenze

extensive Wiese

Gehdlzgruppe
3-5 Straucher

ca. 2,00 | ca. 3.00 | 250 50

8.00

Seite 45 von 149 Entwurf i. d. Fassung vom 10.02.2026



BEGRUNDUNG MIT UMWELTBERICHT

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND"

Regelschniti B - B M 1:50
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8. KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG

Die Stadte und Gemeinden und ihre Blrger sind vom Klimawandel unmittelbar betroffen. In
den Jahren von 1901 bis 2012 ist die globale mittlere Oberflachentemperatur um rund 0,8
Grad Celsius angestiegen. Im 20. und bisherigen Verlauf des 21. Jahrhunderts trat auf der
Nordhalbkugel die starkste Erwarmung der letzten 1.300 Jahre auf. Die Niederschlage stie-
gen im Mittel in Europa um sechs bis acht Prozent an. Wahrend die Niederschlage in Uber-
wiegenden Teilen West- und Nordeuropas um 20 bis 40 Prozent zunahmen, wurden die
Winter in Sideuropa und Teilen Mitteleuropas trockener.2 Risiken durch Extremereignisse
wie Starkniederschlage, Hitze- oder Trockenperioden nehmen zu und stellen auch die Kom-
munen vor grolRe Herausforderungen. Diese machen sich insbesondere beim Hochwasser-
und Naturschutz bemerkbar. Fir die Kommunen essentiell, die Bedirfnisse des Klimaschut-
zes bereits in der Bauleitplanung zu berlcksichtigen.

2021 wurde die Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes beschlossen. Mit dem Gesetz
wird das Ziel der Klimaneutralitat auf 2045 vorgezogen.'3 Im Klimaschutzgesetz haben Kii-
maschutz und Klimaanpassung ausdricklich in § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB Eingang gefunden.
In § 1a Abs. 5 BauGB findet sich eine Klimaschutzklausel. Der Klimaschutz und auch die

12 (Umwelt-Bundesamt - Klima/Energie - Klimawandel - beobachteter Klimawandel, 2021)
13 (Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) - Novelle, 2024)
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Klimaanpassung sind damit festgelegte Planungsziele, die in der kommunalen Bauleitpla-
nung neben den bisher bekannten Punkten bertcksichtigt werden muissen.

Konkret wurden folgende MaRnahmen zum Klimaschutz beim vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND*
angewandt:

Ein- und Durchgriinung des Planungsgebietes durch CO2z-absorbierende Anpflanzun-
gen von Baumen und Strauchern etc. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Vorgabe von Dachformen und Neigungen, die die Installation von Solaranlagen er-
leichtern

Festsetzung einer Dachbegriinung auf den Flachdachern (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Zulassigkeit von aufgestanderten Solar- und Photovoltaikanlagen, verpflichtende Anla-
gen von Dachflachen-Photovoltaik gem. BayBO

Festsetzung von versickerungsfahiger Befestigung der PKW-Stellplatze

Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers im Trennsystem, Versickerung
des Niederschlagswassers

Verwendung von energiesparender LED-Beleuchtung im Auf3enbereich

Durch diese vielfaltigen Malnahmen werden die Ziele des Klimaschutzes unterstutzt. Auch
der politischen Vorgabe, die Nutzung erneuerbare Energien weiter voranzutreiben, kann da-
mit Rechnung getragen werden, ebenso den Vorgaben der Energieeinsparung.
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9. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
Gewerbegebiet (GE)
Festgesetzte max. zulassige Grundflachenzahl 0,8
10. ERMITTLUNG DER BRUTTO- UND NETTOBAU-FLACHEN
Gesamte Flache innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 72.514 m?
abzuglich:
StraRenverkehrsflache offentlich ca. 1.925 m?
Vorhabensflache ca. 70.589 m?
davon:
Nettobauflache Gewerbegebiet ca. 66.255 m?
private StralRenverkehrsflache ca. 4.334 m?
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11. UMWELTBERICHT
1.1 Einleitung

1111 Grundlagen

11.1.1.1 Rechtliche Grundlagen

Die bauliche Nutzung von Freiflachen fuhrt durch ihren Flachenverbrauch, durch die Veran-

derung von Oberflachengestalt und Bodenstruktur, sowie durch Versiegelung und Anderung
des Kleinklimas im geplanten Baugebiet zu einer Veranderung des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes im Sinne des § 14 BNatSchG.

Rechtliche Grundlage fiir die Umweltprifung bildet das Baugesetzbuch (BauGB). Gemal § 2
Abs. 4 BauGB sind im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplanen die Belange des Umwelt-
schutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB im Rahmen einer Umweltprifung zu bertck-
sichtigen. In der Umweltprifung werden die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der
Umweltbericht umfasst hierzu v. a. die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittel-
baren und mittelbaren Umweltauswirkungen auf

= den Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

kulturelles Erbe und sonstige Sachguter,

die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgutern.

Im Zusammenhang mit den vorliegenden Planverfahren werden die potenziellen Auswirkun-
gen durch die vorliegenden Planungen (Bebauungsplan, Anderungen Flachennutzungsplan)
ermittelt, beschrieben und bewertet.

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans maéglichen Nutzungen werden durch Festset-
zungen zur Art der baulichen Nutzung eingeschrankt. Grundlegend erfolgt die Bewertung der
Umweltauswirkungen jedoch auf Basis einer hypothetisch mdglichen maximalen Ausnutzung
der Festsetzungen des Bebauungsplans.

Gemal § 50 Abs. 1 UVPG wird bei Bebauungsplanen, die im Sinne des § 2 Absatz 6 Num-
mer 3 UVPG, insbesondere bei Vorhaben nach Anlage 1 Nummer 18.1 bis 18.9, aufgestellt,
geandert oder erganzt werden, die Umweltvertraglichkeitsprifung einschlie3lich der Vorpru-
fung im Aufstellungsverfahren als Umweltpriifung, sowie die Uberwachung, nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs durchgefihrt. Dieser Umweltbericht gemal BauGB ersetzt
eine eventuell nach dem UVPG vorgeschriebene Umweltvertraglichkeitsprifung bzw. Vor-
prufung.

Somit ist mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes der, seit der Novellierung des BauGB
vom 20.07.2004 erforderliche Umweltbericht zu erstellen.

Neben dem Umweltbericht ist mit der Aufstellung des Bebauungsplanes die seit dem
01.01.2001 geltende Eingriffsregelung in der Bauleitplanung abzuhandeln.
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11.1.1.2 Fachliche Grundlagen

Die fachlichen Ziele leiten sich als Erfordernisse aus den vorhandenen landschaftlichen Wer-
ten, den geplanten Eingriffen sowie aus den gesetzlichen Oberzielen gemai § 1 Abs. 1
BNatSchG ab.

Die Eingriffe in den Landschafts- und Naturhaushalt sind, angelehnt an den Leitfaden der
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft® (her-
ausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium fir Umwelt und Gesundheit, Stand 2021),
bewertet worden. Die Erfordernisse, die sich daraus ergeben, sind im Grinordnungsplan be-
rucksichtigt. Fir eine qualifizierte Griinordnung werden im vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan mit integrierter Grinordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND® die
notwendigen planlichen und textlichen Festsetzungen getroffen.

Der Grunordnungsplan wurde parallel zum Bebauungsplan erarbeitet und inhaltlich in diesen
integriert. Die planzeichnerischen und textlichen Festsetzungen werden in die Festsetzungen
des Bebauungsplanes eingearbeitet. Weitere Bestandteile der Begriindung sind der Umwelt-
bericht, der Plan Bestand + Eingriff M 1:2.000, die Abhandlung der Eingriffsregelung und die
Ausgleichsflachenberechnung.

In das Bauleitplanverfahren kénnen zudem andere Umweltprifarten (FFH-
Vertraglichkeitsprifung, spezielle artenschutzrechtliche Prifung), wenn nétig, integriert wer-
den.

11.1.2 Inhalt und wichtigste Ziele des Bebauungsplanes mit integrierter
Griinordnung

Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung fur
die Ausweisung eines Gewerbegebietes (GE). Durch den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan soll eine gewerbliche Flache am stdlichen Ortsrand von Holzheim fir die Ansiedlung
eines Investors entwickelt werden. Dies ist flr die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Re-
gion und der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in dem landlichen Raum
dringend erforderlich.

Diese Starkung und Sicherung des Wirtschaftsraums kann nur durch Neuansiedlung von Be-
trieben an wirtschaftlich attraktiven und verkehrstechnisch leistungsstarken Standorten im
Gemeindegebiet Ampfing erfolgen. Nun soll fir einen Investor ein grol3flachiges Areal flir
eine Neuansiedlung zur Verfugung gestellt werden. Dadurch wird die Arbeitsmarktattraktivitat
gesteigert und werden neue Arbeitsplatze geschaffen, die in der Region dringend bendtigt
werden. Zudem befindet sich das geplante Gewerbegebiet in infrastruktureller Nahe zur Aus-
fahrt der A 94.

Durch die Lage am Ortsrand von Holzheim ist die Anbindung an geeignete Siedlungseinhei-
ten gem. dem Ziel 3.3 des LEP bei der vorliegenden Planung gegeben.

Durch die getroffenen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter
Grunordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND®, die zugehdrigen Vorha-
ben- und Erschlielungsplane und den Durchflihrungsvertrag wird sichergestellt, dass sich
die geplante Gewerbegebietsflache mit der Bebauung in das vorhandene Landschaftsbild
und die Topografie einfugt.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Griinord-
nung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND* umfasst insgesamt eine Grofle
von ca. 72.514 m2. Davon entfallen ca. 70.589 m? auf die Vorhabensflache.
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Das Planungsgebiet umfasst die Flur-Nrn. 2074 und 2123/2 und Teilflachen der Flur-Nrn.
2092, 2097 und 2099 der Gemarkung Ampfing.

Diese Planungsflache wird im verbindlichen Bauleitplanverfahren mit den stadtebaulich not-
wendigen Planaussagen versehen, um Konflikte in der Nutzung zu den umgrenzenden Ge-

bieten zu vermeiden.

Die Ziele des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind:

. stadtebauliche Ordnung des geplanten Gewerbegebietes

= sinnvolle und flachensparende ErschlielRung

= Versickerung des Niederschlagswassers und Regelung des Oberflachenabflusses
" Eingriinung des Gebietes mit Bdumen und Strauchern

. Immissionsschutz der Nachbarschaft

. Einbindung in das Landschaftsbild

= Berlcksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch

die Vielzahl an grinordnerischen MalRnahmen

Eine detaillierte Beschreibung der planlichen und textlichen Festsetzungen zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan mit integrierter Grinordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-
MULTIPOND® ist der Begriindung und der Planzeichnung zu entnehmen.

11.1.3 Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen fest-
gelegten Ziele des Umweltschutzes

Zusammenfassende Ubersicht der relevanten einschlagigen Fachgesetze:

Gesetze, Verordnungen,
Richtlinien

Ziele fiir die Umweltpriifung

Baugesetzbuch (BauGB)

Schutz derin § 1 Abs. 5, 6 und § 1a BauGB benannten Belange
des Umweltschutzes.

Festsetzung von Vermeidungs- und Verminderungsmal- nahmen
sowie von AusgleichsmalRnahmen im Falle von unvermeidbaren
erheblichen Beeintrachtigungen von Belangen des Umweltschut-
zes, einschlieRlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege.
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen
werden; dabei sind zur Verringerung der zusatzlichen Inanspruch-
nahme von Flachen fir bauliche Nutzungen die Méglichkeiten der
Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flachen, Nachverdichtung und andere Malihahmen
zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf
das notwendige Mal zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald
oder fir Wohnzwecke genutzte Flachen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsatze nach den Sat-
zen 1 und 2 sind in der Abwagung nach § 1 Absatz 7 zu
beritcksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirt-
schaftlich (...) genutzter Flachen soll begriindet werden; dabei
sollen Ermittlungen zu den Méglichkeiten der Innenentwicklung
zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflachen,
Gebaudeleerstand, Bauliicken und andere Nachverdichtungs-
mdglichkeiten zahlen kénnen.

Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG)

Bayerisches Naturschutzgesetz
(BayNatSchG)

Schutz von Natur und Landschaft

Schutz des Landschaftsbildes

Schutz der Erholungsfunktion der Landschaft

Schutz von Naturhaushaltsfunktionen wie Boden, Klima, Biotope
etc.
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Bewahrung der Eigenart, Vielfalt und Schdnheit der Landschaft
Schutz der biologischen Vielfalt

Schutz von besonders und streng geschitzten Arten der Flora
und Fauna (Artenschutz)

Festlegung geeigneter Vermeidungs-, Verminderungs- und Aus-
gleichsmalinahmen flr Eingriffe in Natur und Landschaft

FFH- und Vogelschutzrichtlinie

Schutz des koharenten Schutzgebietssystems Natura 2000
Schutz natirlicher Lebensraume und wildlebender Tiere und
Pflanzen bzw. Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse
Erhaltung der biologischen Vielfalt

Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG)

Bayerisches Bodenschutzgesetz
(BayBodSchG)

Schutz der natirlichen Funktionen als Lebensgrundlage und Le-
bensraum fur Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen
Schutz der natirlichen Funktionen als Bestandteil des Naturhaus-
halts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nahrstoffkreislaufen,
Schutz der natirlichen Funktionen als Abbau-, Ausgleichs- und
Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-,
Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch
zum Schutz des Grundwassers

Schutz der Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
Schutz u.a. der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzungsfunktion

Bundesbodenschutzverordnung
(BBodSchV)

Prifung von bestehenden oder méglichen nachteiligen Einwirkun-
gen auf den Boden Schutz des Bodens vor nachteiligen Einwir-
kungen

Nachweis von schadlichen Bodenveranderungen

Festlegung von MalRnahmen zur Abwehr und/oder zur Sanierung
von Altlasten und Bodenverunreinigungen

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Oberflachengewasserverordnung
(OGewV)
Grundwasserverordnung (GrwV)

Vermeidung einer Beeintrachtigung der Zielerreichung eines gu-
ten dkologischen und eines guten chemischen Zu- stands
Vermeidung der Verschlechterung des mengenmafligen und che-
mischen Zustands von Grundwasserkorper

Vermeidung einer Beeintrachtigung der Zielerreichung eines gu-
ten mengenmaRigen und chemischen Zustands von Grundwas-
serkorper

Sicherstellung des Trinkwasser- und Heilquellenschutzes

Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchG)

Schutz des Menschen, Tiere und Pflanzen, des Bodens, des
Wassers, der Atmosphare sowie der Kultur- und Sachgiter vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Immissionen
Vorbeugung gegeniiber dem Entstehen von Immissionen (Gefah-
ren, erheblichen Nachteilen und Belastigungen durch Gerausche,
Luftverunreinigungen, Gerliche, Erschiitterungen, Licht, Warme,
Strahlen und ahnlichen Erscheinungen)

Festlegung von Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen
von Emissionen bzw. immissionsseitigen Belastungen

TA Larm (Technische Anleitung
zum Schutz gegen Larm)

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft, insbesondere
der menschlichen Gesundheit vor schadlichen anlagenbedingten
Gerauschen

Vorsorge vor nachteiligen Gerduschimmissionen

Schutz der Nachbarschaft durch Sicherstellung der Einhaltung
von nutzungsbezogenen Immissionsrichtwerten

DIN 18005
(Schallschutz im Stadtebau)

Schutz vor unzulassigen Gerduschimmissionen durch stadtebau-
liche MaRnahmen
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= Sicherstellung des vorbeugenden Gerduschimmissionsschutzes
als Voraussetzung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnis-
sen

] Festlegung von MalRnahmen zur Verringerung und Vor- sorge
von Gerauschimmissionen

TA Luft (Technische Anleitung zur | =  Schutz der Alilgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen

Reinhaltung der Luft) Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen

= Vorsorge von schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftschad-
stoffe

=  Sicherstellung eines hohes Schutzniveaus fiir die Umwelt

=  Festlegung von MalRihahmen zur Verminderung von Luftschad-
stoffimmissionen, um ein hohes Schutzniveau fir die Umwelt zu

erreichen
Verordnung Uber Immissions- = Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftschad-
werte fUr Schadstoffe in der Luft stoffe
(39. BImSchV) = Sicherstellung der Einhaltung und Verminderung von anlagenbe-

zogenen Immissionen

12. BImSchV - Storfall-Verord- =  Prifung der Anwendbarkeit der Stérfall-Verordnung

nung =  Schutz gegeniiber Gefahren flr das Lebens des Menschen, Ge-
sundheitsgefahren und der Umwelt insgesamt gegeniiber Storfal-
len

Licht-Leitlinie der Lander-Arbeits- =  Vermeidung von Belastigungen und Gesundheitsbeeintrachtigun-
gemeinschaft Immissionsschutz gen des Menschen durch Blendwirkungen oder Aufhellungen
(LAI) = Vermeidung / Verminderung von schadlichen Einwirkungen von
Beleuchtungsanlagen auf Tiere

11.1.3.1 Ziele der Raumordnung/Regionalplanung

Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde Ampfing
in der Region 18 — Suidostoberbayern und ist als Grundzentrum eingestuft. Die Gemeinde
liegt im allgemeinen landlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Kreisregion), des-
sen Entwicklung in besonderem MafRe gestarkt werden soll. 4

Gemal Regionalplan 18 sind flr das Plangebiet folgende Ziele (Z) und Grundsatze (G) zu

berucksichtigen:

= Erhalt der Region als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum (G)

=  Sicherung und Starkung der Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfahigkeit, Diversifizierung
der Wirtschaftsstruktur (G)

Die Zielvorgaben des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalplans beriihren und
begriinden das Planungsinteresse der Gemeinde Ampfing flir den hier in Frage stehenden
Raum, das als nétig erachtete Angebot an einer grof3flachigen Gewerbegebietsflache im An-
schluss an die Ortsrander von Holzheim und Reit fir die Neuansiedlung eines Betriebes be-
reit zu stellen. Sowohl im Landesentwicklungsprogramm als auch im Regionalplan werden
klare Zielvorgaben zur raumstrukturellen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung des landli-
chen Raums getroffen.

So sind in allen Teilrdumen gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder
zu erhalten und die Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfahigkeit zu sichern. Diese Starkung

14 (Regionalplan 18 - Siidostoberbayern, 2024)
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und Sicherung des Wirtschaftsraums kann nur durch Bestandspflege und Neuansiedlung
von Betrieben an wirtschaftlich attraktiven und verkehrstechnisch leistungsstarken Standor-
ten im Gemeindebereich von Ampfing erfolgen.

11.1.3.2 Bisherige Vorgaben und Ziele des Flachennutzungsplanes mit Landschafts-
plan

Der derzeit geltende, rechtsverbindliche Flachennutzungsplan mit Landschaftsplan der Ge-
meinde Ampfing stellt das Planungsgebiet als Flache fir die Landwirtschaft dar.

In einem separaten vorgezogenen Verfahren wird das Deckblatt 49 des Flachennutzungspla-
nes mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing durch eine 33. Anderung geandert. Darin
wird das Planungsgebiet als Gewerbegebiet mit randlichen Grinflachen dargestellt.

L e | 2 LR

‘ s &
‘ st
211441
|
i

Abb. 15: Ausschnitt aus dem derzeit rechtskréftigen Flachennutzungsplan mit Landschaftsplan der Gemeinde
Ampfing (Planungsflache schwarze Umrandung); Darstellung unmaf3stéablich

Seite 54 von 149 Entwurf i. d. Fassung vom 10.02.2026



BEGRUNDUNG MIT UMWELTBERICHT

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND"

Das gesamte Planungsgebiet des Flachennutzungsplan-Deckblattes umfasst insgesamt eine
GrolRe von ca. 7,2 ha.

g A

Abb. 16: Ausschnitt aus der im Verfahren befindlichen 33. Anderung mit Deckblatt 49 zum Fldchennutzungsplan
mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing (Planungsfldche schwarze Umrandung); Darstellung un-
malstéblich

11.1.3.3 Potentielle natiirliche Vegetation, Naturraum

Als potentielle natirliche Vegetation im Untersuchungsgebiet tritt der Hexenkraut- oder Zit-
tergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-Hainsimsen-Bu-
chenwald; értlich mit Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald in Erscheinung.15

Naturraum-Haupteinheit: Unterbayerisches Hugelland und Isar-Inn-Schotterplatten (D65)
Naturraum-Einheit: Unteres Inntal (054)

15 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt fiir Umwelt, 2025)
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11.1.3.4 Schutzgebiete

11.1.3.41 Schutzgebiete gemaR Europarecht (Natura 2000)

Im Planungsgebiet und in naherer Umgebung des Planungsgebietes befinden sich weder
Schutzgebiete der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiet) noch der Vogelschutz-Richtli-
nie (SPA-Gebiet).16

Da keine Schutzgebiete gemal Europarecht direkt betroffen sind, kann eine
Beeinflussung der durch die einzelnen Schutzgebiete geschitzten Arten, sowie der Wechsel-
wirkung der Schutzgebiete untereinander, ausgeschlossen werden.

- ‘.
ht; (FINWeb 2025), Darstellung unmal3stéb-

i~ B gy \
- ™ - \

17:  Luftbild mit Darstellung der Schutzgebiete nach Europarec
lich

Abb.
Rosa: FFH-Gebiet 7842-371.03 Kammmolch-Habitate in den Landkreisen Miihldorf und Altétting

Ca. 1,4 km westlich der Planungsflache liegt das FFH-Gebiet 7842-371.03 ,,Kammmolch-Ha-
bitate in den Landkreisen Miihldorf und Altétting“. 17

Eine Vernetzungsstruktur fir Amphibienwanderung wird im Geltungsbereich von West nach
Ost vorgesehen.

16 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt fir Umwelt, 2025)
17 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt fiir Umwelt, 2025)
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11.1.3.4.2 Schutzgebiete gemaR nationalem Recht, Trinkwasserschutzgebiete

Im und in direkter Umgebung des Planungsgebietes befindet sich weder ein Naturpark, ein
Nationalpark, ein Landschaftsschutzgebiet noch ein Naturschutzgebiet. Ca. 750 m stdlich
der Planungsflache befinden sich das Landschaftsschutzgebiet ,Mihldorfer Hart".18

Abb. 18: Luftbild mit Darstellung der Schutzgebiete nach nationalem Recht; (FINWeb 2025), Darstellung un-
mafstédblich

Griin schraffiert: Landschaftsschutzgebiet ,Miihldorfer Hart”

Die Planungsflache liegt im Wasservorranggebiet (sh. Punkt 2.1.2). Direkt anliegend befindet
sich der Ortsteil Reit, das Gewerbegebiet Holzheim und die stark befahrene Staatsstrale
2091.

Die Trinkwasserschutzgebiete Mettenheim, Waldkraiburg und Heldenstein befinden sich ca.
700 bis 1400 m sudlich. Das Grundstuck Flur-Nr. 2074, Gem. Ampfing, befindet sich jedoch
derzeit weder in einem festgesetzten oder vorlaufig gesicherten Trinkwasserschutzgebiet.

Deshalb ergeben sich aus dieser Perspektive derzeit keine zusatzlichen Verbote/VVorgaben.

18 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt fir Umwelt, 2025)
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Abb. 19: Luftbild mit Darstellung der Trinkwasserschutzgebiete; (BayernAtlas 2025), Darstellung unmafR3stédblich

Blau kariert: Trinkwasserschutzgebiet festgestellt
Blau gestreift: Trinkwasserschutzgebiet planreif

Die Gemeinde Ampfing betreibt in der Nahe einen Trinkwasserbrunnen. Die kompletten Un-
terlagen fiir das Trinkwasserschutzgebiet sind zur Prifung und Genehmigung beim Landrats-
amt bzw. Wasserwirtschaftsamt eingereicht worden. Die Schutzgebietsausweisung liegt vor.
Danach befindet sich die Planungsflache nicht im geplanten Wasserschutzgebiet und auch
nicht im Zustrom der Brunnen lll bis V.

Weiterhin betreiben auch die Stadt Waldkraiburg und der Zweckverband zur Wasserversor-
gung der Mettenheimer Gruppe in der Umgebung Brunnen. Aus den hierflir bestehenden
Schutzgebieten ergeben sich keine Einschréankungen. Das bestehende Schutzgebiet fir die
Brunnen der Mettenheimer Gruppe ist allerdings schon alter und muss neu ermittelt werden.
Es ist dabei von Anderungen auszugehen. Weiter ist bekannt, dass der Zweckverband in Zu-
sammenarbeit mit einem Fachblro eine Neuberechnung des Wasserschutzgebietes durch-
fuhrt. Der Zustrombereich / Randstromlinie betrifft nach dem Wissensstand der Gemeinde
lediglich den sudwestlichen Bereich des neuen Firmenareals.

Zusatzlich hinzu kommen noch die Planungen der Gemeinde Ampfing, im Muhldorfer Hart
einen neuen, weiteren Brunnen zu errichten. Nach Auskunft des beauftragten Fachburos darf
ein mogliches Wasserschutzgebiet allein schon wegen dem vorhandenen Ortsteil Reit (liegt
im Unterstrom des Firmenareals ATOMA) sich nicht darlber hinaus ausdehnen. Eine Ausdeh-
nung des Firmengelandes in der dargestellten Grée steht daher die Ausweisung eines mog-
lichen Wasserschutzgebietes fir einen neuen Brunnen der Gemeinde Ampfing nicht im Wege.
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Weiter liegen aktuell dem Wasserwirtschaftsamt keine Unterlagen fir Neuausweisungen von
Wasserschutzgebieten vor, welche eine Planreife besitzen. Erst mit Planreife ist es mdglich,
im Vorgriff auf die kiinftige Schutzgebietsverordnung bereits Einzelanordnungen oder eine All-
gemeinverfugung (=vorlaufige Sicherung) zu erlassen, wenn andernfalls der Schutzzweck der
zuklnftigen Verordnung gefahrden wirde. Ab diesem Zeitpunkt ist es moéglich, kiinftige Ver-
bote oder Einschrankungen bereits vorwegzunehmen.

Soweit ein Verbotstatbestand betroffen ist, besteht die Moglichkeit, hiervon beim Landratsamt
eine Ausnahme zu beantragen. Hieriber wird in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschafts-
amt und dem Gesundheitsamt im Einzelfall entschieden; weiter wird der betroffene Wasser-
versorger dazu gehdrt. Ob und in welchen Fallen Ausnahmen mdglich sind und unter welchen
Voraussetzungen, kann pauschal nicht beantwortet werden.

Aus Grunden einer Zusammenarbeit zwischen der Fa. ATOMA und den beiden betroffenen
Wasserversorgern (Mettenheimer Gruppe und Ampfing) wird jedoch empfohlen, bereits im
Vorfeld sich abzustimmen. Damit hatte die Firma den Vorteil, ggf. kommende Vorgaben bei
der Umsetzung des Bauvorhabens bereits zu berlcksichtigen und sich spatere Umbauarbei-
ten zu ersparen. Die Wasserversorger haben den Vorteil, die Problematik der Schutzfahigkeit
bei der Schutzgebietsausweisung zu entkraften, wenn besondere Malhahmen zum Grund-
wasserschutz beim Bau bertcksichtigt werden.

Das Grundwasser darf durch die geplante MaRnahme qualitativ und quantitativ nicht beein-
trachtigt werden. Eine Versickerung nach den geltenden Richtlinien (flachig und oberflachen-
nah Uber belebte Bodenschichten bzw. Uber Rigolensysteme) wird auf Bebauungsplanebene
festgesetzt.

: : 2 . s e | 1512008 |
e o A3 = b 5 Verwaltung P e ooses | Mi=1:10.000
—— 'y i

Abb. 20: Vorléufige Ubersichtskarte des geplanten Wasserschutzgebietes Ampfing mit den Schutzzonen | bis
Ill; (Gemeinde Ampfing, BayernAtlas 2023), Darstellung unmaf3stéblich
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Bei GewerbegebietserschlieBungen ist die spatere Nutzung durch die noch nicht bekannten
Betriebe verschiedenster Branchen nicht vorhersehbar und somit das Schadstoffpotential
von Hofflachen nicht abzuschatzen. Grundséatzlich sind die Abflliisse von Dach-, Freiflachen-
und Stral3enflachen nach den Vorgaben der Regenwasserbewirtschaftung, insbesondere
nach dem DWA-Arbeitsblatt A 138 vom Oktober 2024, zu behandeln. Grundsatzlich muss
die Art der Flachenbefestigung dem zu erwartenden Schadstoffpotential entsprechen. Im
Einzelbauvorhaben ist der Nachweis zu erbringen, dass die Abwasserbehandlung gesichert
ist. Sofern eine Galvanik vorgesehen ist, fallt diese incl. des Anlieferbereichs komplett in den
Anwendungsbereich der Anlagenverordnung (AwSV). Auch diese Vorschrift ist bei der Pla-
nung zu berlcksichtigen. Fir die Lagerung und den Umgang mit wassergefahrdenden Stof-
fen sind grundsatzlich die einschlagigen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetztes - WHG
- und des Bayerischen Wassergesetztes - BayWG - mit der dazugehdrigen ergangenen An-
lagenverordnung - AwSV - mal3gebend.

Durch die Versiegelung ist eine Verminderung der Grundwasserneubildung zu erwarten.
Durch die Regelung der Versiegelung tber die Grundflachenzahl und die Festsetzung von
Grin- und Pflanzflachen wird eine Verringerung der Flachenversiegelung erreicht.

Zusatzlich wird das Niederschlagswasser auf der Planungsflache versickert (flachig und
oberflachennah Uber belebte Bodenschichten bzw. Gber Rigolensysteme). Generell sind die
Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) in Verbindung mit
den einschlagigen technischen Regeln (u.a. TRENOG, TRENGW, DWA-M153 ,Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, DWA-A 138 ,,Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser®) zu beachten. Dadurch kann auf Bebauungsplan-Ebene eine qualita-
tive Beeintrachtigung des Grundwassers durch die Versickerung ausgeschlossen werden.

Eine Beeinflussung von Schutzgebieten gemaf nationalem Recht kann unter Einhaltung der
Vorgaben und Auflagen durch die Planung somit mit gréRtmaoglicher Wahrscheinlichkeit aus-
geschlossen werden.
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11.1.34.3 Biotopkartierung Bayern

Innerhalb der Planungsflache sowie in direkt angrenzender Umgebung befinden sich keine
amtlich kartierten Biotope oder Okoflachen. Ca. 100 m siidwestlich des Planungsgebietes
liegt das amtlich kartierte Biotop Nr. 7740-1065-001 ,Ehemalige Kiesgrube éstlich Eichheim*
sowie eine Okoflache der Gemeinde Ampfing.19

Biotope oder Okoflachen werden von der Planung daher nicht berlihrt, und somit ist von kei-
nen Auswirkungen auf diese auszugehen.

e el Wiow aull .‘
Abb. 21:  Luftbild mit Darstellung der amtlich kartierten Biotope und Okofléchen; (FINWeb 2025), Darstellung
unmal3stéblich

Rosa: amtlich kartierte Biotope
Griin schraffiert: Flachen im Okofldchenkataster

19 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt fir Umwelt, 2025)
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11.1.3.4.4 Bindung BNatSchG und BayNatSchG

Zu den nach § 30 BNatSchG geschiitzten Biotopen zahlen20:

1. natiirliche oder naturnahe Bereiche flieBender und stehender Binnengewésser
einschlieBlich ihrer Ufer und der dazugehérigen uferbegleitenden natiirlichen oder natur-
nahen Vegetation sowie ihrer natiirlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme
und regelméllig tiberschwemmten Bereiche,

2. Moore, Siimpfe, Réhrichte, Gro3seggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen,
Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen,

3. offene Binnend(inen, offene natiirliche Block-, Schutt- und Geréllhalden, Lehm und Léss-
wénde, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen,
Schwermetallrasen, Wélder und Geblische trockenwarmer Standorte,

4. Bruch-, Sumpf- und Auenwélder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwélder, subal-
pine Lérchen- und L&rchen-Arvenwélder,

5. offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie Schneetélchen und Krummholzgebdische,

6. Fels- und Steilklisten, Kiistendlinen und Strandwélle, Strandseen, Boddengewé&sser mit
Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflachen im Kiistenbereich, Seegraswiesen
und sonstige marine Makrophytenbestinde, Riffe, sublitorale Sandbénke, Schlickgriinde
mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgriinde im
Meeres- und Klistenbereich.

Im Bereich des Bebauungsplanes sind keine Biotope, die gemaR BNatSchG § 30 bzw. Art.
16 BayNatSchG i. V. m. § 39 BNatSchG unter Schutz stehen, vorhanden.

Erganzend zu den im § 30 BNatSchG genannten Biotopen sind noch folgende gesetzlich ge-
schitzten Biotope in Verbindung mit BayNatSchG gem. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG zu be-
trachten21:

Landréhrichte, Pfeifengraswiesen,

Moorwélder,

wérmeliebende Sdume,

Magerrasen, Felsheiden,

alpine Hochstaudenfluren,

extensiv genutzte Obstbaumwiesen oder -weiden aus hochstdmmigen Obstbdumen mit
einer Flache ab 2.500 Quadratmetern (Streuobstbestdnde) mit Ausnahme von Bdumen,
die weniger als 50 Meter vom néchstgelegenen Wohngebéude oder Hofgebéude ent-
fernt sind und

7. arten- und strukturreiches Dauergriinland.

SOhLN~

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Strukturen vorhanden, die als Biotop im Sinne
des Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG eingeordnet werden kdnnen.

20 (BNatSchG, 2024)
21 (BayNatSchG, 2024)
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11.1.3.4.5 Uberschwemmungsgebiete / Starkregenereignisse / Hangwasser

An Hand der Karte des UmweltAtlas Bayern ist die Lage und Ausdehnung der Hochwasser-
gefahrenflachen und Uberschwemmungsgebiete in der Gemeinde Ampfing dargestellt.22
Das Planungsgebiet befindet sich weder in einem festgesetzten Uberschwemmungsgebiet
noch einer Hochwassergefahrenflachen und ist somit frei von deren Restriktionen.
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Abb. 22: WebKarte mit Darstellung der Uberschwemmungsgebiete bzw. geschiitzte Gebiete; (UmweltAtlas LfU

Bayern 2025), Darstellung unmal3stédblich

Ein grundsatzliches Risiko fir Hochwasser (Starkregenereignisse, Hochwasser, Kanalrtick-
stau, Grundhochwasser) kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Uberschwemmungsgebiet und auch nicht in einem
wassersensiblen Bereich. Eine Wahrscheinlichkeit von Uberschwemmungen kann nicht an-
gegeben werden.

Entsprechend den Informationen durch das Bundesamt fir Bevodlkerungsschutz und Kata-

strophenhilfe werden u. a. folgende vorbeugenden MalRnahmen zum Schutz vor Sturzfluten

und Uberschwemmungen empfohlen:

= Alle Eingangsbereiche und Oberkanten von Lichtschachten und aufRenliegenden Kel-
lerabgangen sollten mindestens 25 Zentimeter hoher liegen als die umgebende Gelan-
deoberflache.

22 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2025)
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. Alle mdglichen Wassereindringwege in geplante Gebaude sind bis zu den relevanten
Hohen zu verschlielRen.

= Unterkellerungen sollten wasserdicht ausgeflihrt werden.

. Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um einen Rickstau aus der Kanalisation zu
vermeiden.

Hierzu ist die Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums zu beachten (www.fib-
bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser). Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung
wird empfohlen.

Im UmweltAtlas Bayern sind in der Karte Uberschwemmungsgefahren — Oberflachenabfluss
und Sturzflut die potentiellen FlieBwege bei Starkregen und die Gelandesenken und potenti-
elle Aufstaubereiche dargestellt.23 Durch das sehr geringe Gefélle des Gelandes nach Osten
sind FlieRwege mit maRigem Abfluss vorhanden. Der Bereich mit starkem Abfluss im Norden
liegt auBerhalb des Geltungsbereiches. Im Rahmen der geplanten Bebauung wird das Ge-
lande jedoch stark verandert.

1

A\

iJolzgasse

»

Uberschwemmungsgefahren

Oberflachenabfluss und Sturzflut

Potentielle FlieGwege bei Starkregen
Potentielle FlieRwege bei Starkregen
maBiger Abfluss
== erhohter Abfluss

= starker Abfluss

Gelandesenken und potentielle ; ! f
Aufstaubereiche

3 o i 2
Gelandesenken und potentielle N d LY
Aufstaubereiche 3 nint s "£ =
. Gelandesenken und Aufstaubereiche i L Q k / - i
2 i

Gewasserflachen

-
Abb. 23: WebKarte mit Darstellung des Oberfldchenabflusses und Sturzfluten, (UmweltAtlas LfU Bayern 2025),
Darstellung unmaf3stéblich

Bereits im Rahmen der Vorhaben- und ErschlieBungsplanung wurde flr das geplante Projekt
mit beiden Bauabschnitten ein Uberflutungsnachweis nach DWA-A 138-1erstellt. Demnach ist
die Rickhaltung schadlos auf dem Grundstiick méglich. Fir ein 30-jahriges Regenereignis
wurde die rickzuhaltende Regenwassermenge mit ca. 950 m*® und fur ein 100-jahriges Re-
genereignis mit ca. 1.600 m? ermittelt. Diese Massen kdnnen Uberwiegend im grofRflachigen
Parkplatzbereich eingestaut werden.

23 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2024)
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Der naturliche Ablauf wild abflieRenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig fir an-
liegende Grundstiicke verandert werden. Bau- und / oder Niederschlagswasser ist im Zuge
der Errichtung und des Betriebs des Vorhabens nicht auf 6ffentliche Flachen oder Nachbar-
grundstlicke zu leiten.

Im Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen zur Niederschlagsableitung unter Punkt 5.6.2 und die
Ausflhrungen zum Schutzgut Wasser unter Punkt 11.4.3 verwiesen.
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11.1.3.5 Wassersensibler Bereich

Wassersensible Bereiche sind Standorte, die vom Wasser beeinflusst werden.
Nutzungen kénnen hier beeintrachtigt werden durch

= (ber die Ufer tretende Flisse und Bache,

= zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Talern oder

= zeitweise hoch anstehendes Grundwasser.

Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder fiir die Festsetzung vorgesehenen Uber-
schwemmungsgebieten kann bei dieser Flache nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich
Uberschwemmungen sind. Die Flachen kénnen je nach értlicher Situation ein kleines oder
auch ein extremes Hochwasserereignis abdecken.

An Hand der Karte des BayernAtlas ist die Lage und Ausdehnung des wassersensiblen Be-
reiches erkennbar.24 Daraus ist ersichtlich, dass der geplante Standort in keinem wassersen-
siblen Bereich liegt. Auf die Ausfiihrungen unter Punkt 5.6.3 zu Uberschwemmungsgefahren
wird verwiesen.

oy !
o LWALDKRA!
E_ 'i_lwlr.'-l-ING 9

Abb. 24: Luftbild mit Darstellung der wassersensiblen Bereiche; (BayernAtlas 2025), Darstellung unmalf3stéblich

Beige: wassersensibler Bereich

24 (BayemAtlas, 2025)
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11.1.3.6 Bindung und Vorgaben aus dem Denkmalschutzrecht

Innerhalb des Geltungsbereiches der Planung sind keine Bodendenkmaler kartiert bzw. be-
kannt. Das Bodendenkmal D-1-7740-0193 , Siedlung vor- und friihgeschichtlicher Zeitstel-
lung“liegt ca. 550 m 6stlich der Planungsflache und wird durch die Planung nicht berlhrt.25

Zufallig zutage tretende Bodendenkmaler und Funde sind gemaf Art. 8 DSchG meldepflich-
tig an das Bayerische Landesamt fur Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbe-
horde.

Abb. 25: Luftbild mit Darstellung der Bau- und Bodendenkméler; (BayernAtlas 2025), Darstellung unmaf3stéablich

Rot: Bodendenkmal
Pink: Baudenkmal

Denkmalgeschutzte Gebaude liegen nicht innerhalb der Planungsflache. Ca. 150 m 6stlich
des Geltungsbereiches in der Ortschaft Reit befindet sich eine kleine Lourdeskapelle (D-1-
83-112-23: ,Kapelle, neubarocker Satteldachbau mit Putzgliederung, Dachreiter und Lour-
desgrotte, 1912; mit Ausstattung.*).26

25 (BayemAtlas, 2025)
26 (BayemAtlas, 2025)
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Fir Baudenkmaler gibt es besondere Schutzbestimmungen gemaf der Artikel 4 bis 6
DSchG. In diesem Fall ist zu beurteilen, ob sich die geplante Bebauung auf das Erschei-
nungsbild der Baudenkmaler auswirkt. Dabei spielt es laut Gesetz eine Rolle, ob das ge-
plante Vorhaben zu einer Beeintrachtigung des Wesens, des uberlieferten
Erscheinungsbildes oder der kinstlerischen Wirkung eines Baudenkmals / Ensembles flihren
wirde und gewichtige Grinde des Denkmalschutzes fur die unveranderte Beibehaltung des
bisherigen Zustands sprechen (Art. 6 Abs. 2 DSchG).

In dem hiervorliegenden Fall wird das bezlglich der Baudenkmaler folgendermaflen beur-
teilt:

Die Lourdeskapelle von geringer Hohe ist durch Bestandsbebauung und Baumbestand von
der Planungsflache getrennt. Deren Lage ist nicht weithin sichtbar und hat somit keine Fern-
wirkung. Das Bauwerk richtet sich zudem an der Ortsstralte von Reit aus. Durch die geplan-
ten Neubauten bufRt das Baudenkmal seinen kulturhistorischen Wert nicht ein.

Somit ist von einer Beeintrachtigung von Baudenkmalern ausgehend von der geplanten ge-
werblichen Bebauung nicht auszugehen.
11.1.3.7 Waldfunktionskartierung

Gem. der Waldfunktionskartierung liegen keine Schutz- oder Erholungswalder in unmittelba-
rer Umgebung.2?

27 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt fir Umwelt, 2025)
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1.1.4 Spezielle artenschutzrechtliche Vorpriifung (saP)

Auf der Planungsflache oder in unmittelbarer Umgebung befindet sich kein kartiertes Biotop.
Bei Begehungen im Mai und Juli 2025 durch das Biro Jocham Kessler Kellhuber GmbH
konnten auch keine Flachen mit hdherwertigen Biotopen festgestellt werden. Es handelt sich
bei der Flache fast ausschlieRlich um eine intensiv genutzte Ackerflache mit randlichem Stra-
Renbegleitgrin.

i

Abb. 26: Ansicht von Siiden — Planungsflache Acker, Foto Jocham Kessler Kellhuber GmbH (Mai 2025)

Auf Grund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist eine nennenswerte Lebensraum-
funktion fur Tierarten nicht gegeben. Es geht auf diesen Flachen lediglich ein potentieller Le-
bensraum fur Feld- und Wiesenvogel verloren.

Die betroffene landwirtschaftliche Flache befindet sich jedoch im Anschluss eines bestehen-
den Gewerbegebietes im Norden und in Nachbarschaft der Ortschaft Reit im Stdosten. Im
Westen wird es von der vielbefahrenen Staatsstrale begrenzt. Durch diese Einflisse kann
davon ausgegangen werden, dass diese Flache fur Boden-/Wiesenbriter nicht geeignet ist.

Zur Sicherheit wurde im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
mit integrierter Grinordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND® bereits
durch das Umwelt-Planungsbliro Scholz aus Wurmsham im Jahr 2024 eine Bestandserfas-
sung von Feldvégeln durch 4 Begehungen durchgefihrt. Bei der Bestandserfassung konnten
weder im Geltungsbereich noch in angrenzenden Flachen planungsrelevante Feldvogelarten
nachgewiesen werden. Es konnten bei keiner Begehung Hinweise auf eine Besiedlung durch
Feldvdgel erbracht werden. Durch die Flacheninanspruchnahme fiir das geplante
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Bauvorhaben sind somit keine direkten Beeintrachtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten der untersuchten, planungsrelevanten Vogelarten zu erwarten.

Um dennoch Gefahrdungen der nach den einschlagigen Regelungen geschiitzten Tier- und
Pflanzenarten zu vermeiden, wurden detaillierte Festsetzungen gefasst. Diese sind unter
Punkt 7. Artenschutz ausreichend beschrieben.

In der ndheren Umgebung befinden sich mehrere Amphibienlebensrdume. Die geplante Fla-
che liegt zwischen diesen vorhandenen Lebensstatten.

Auch wenn davon auszugehen ist, dass die viel befahrene St 2091 bereits eine erhebliche
Barrierewirkung hervorruft und der Acker auf Grund seiner intensiven Nutzung keine geeig-
neten Vernetzungsstrukturen zwischen den Lebensraumen fir Amphibien darstellt, knnen
Wanderbeziehungen von West nach Ost und umgekehrt nicht ausgeschlossen werden.
Deshalb wird als Vermeidungsmaflnahme in einem 8,0 m breiten Grinstreifen, der in West-
Ost-Richtung verlauft Habitatstrukturen fiir Amphibien als Leit-/Vernetzungsstrukturen ange-
legt, um Ihnen eine Wanderung zwischen den westlich und 6stlich gelegenen Lebensstatten
zu ermdglichen.

Die Ausbildung des Grinstreifens mit Graben und Wall als Vernetzungsstruktur fir Amphibi-
enwanderung wird in der Festsetzung detailliert beschrieben. Entlang der Grundstlcks-
grenze erfolgt ein kleiner Grabenaushub, in welchem sich Niederschlagswasser sammeln
kann bzw. in welchen Niederschlagswasser abgeleitet wird. Der anfallende Aushub wird fur
eine Wallschittung verwendet (Gesamtbreite Graben und Wall ca. 5,0 m). Die detaillierten
Festsetzungen sind unter Punkt 7. Artenschutz ausreichend beschrieben.

Abb. 27:  Ubersichtsplan Amphibien/Laubfrosch (rote Umrandung); (LRA Miihidorf a.Inn, September 2023), Dar-
stellung unmalstéblich

Es ist davon auszugehen, dass keine weiteren europarechtlich und national geschitzten Ar-
ten betroffen sind. Deshalb wird von der Erstellung einer speziellen artenschutzrechtlichen
Vorprifung abgesehen.
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Bei dem geplanten Vorhaben kann davon ausgegangen werden, dass Verbotstatbestédnde
gem. §44 Abs. 1 Nr. 1 =3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG vermieden werden kénnen. Ebenso kann
davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben keine weiteren europarechtlich und
national geschitzten Arten betroffen sind, somit ist fur diese ebenso von keinem Verbotstat-
bestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 — 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG auszugehen.

Die Zulassigkeit des Vorhabens ist somit aus artenschutzrechtlicher Sicht gegeben.

11.2 Bestandsaufnahme (Basisszenario)

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Griinord-
nung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND* umfasst insgesamt eine Grofie
von ca. 72.514 m?. Davon entfallen ca. 70.589 m? auf die Vorhabensflache.

Die Eingriffsflache umfasst den gesamten Geltungsbereich ohne die bereits versiegelten
StraRenverkehrsflachen der Staatsstrafle und der Gemeindestral’e und somit eine Flache
von 71.440 m?. Diese Flache entspricht dem fur die Bebauung zur Verfliigung stehenden Be-
reich, inklusive der Flachen fiir den Neubau der privaten inneren Erschlielungsstralle.

Fir die Eingriffsflachen auf der landwirtschaftlichen Flache und dem Stra3enbegleitgrin
wurde die Bestandsaufnahme durchgeflihrt. Dieser Zustand ist somit die Nullvariante, von
der auszugehen ist.

11.2.1 Beschreibung der Umweltmerkmale, die voraussichtlich erheblich
beeinflusst werden

11.2.1.1 Schutzgut Arten und Lebensraume, biologische Vielfalt, Artenschutz
(Tiere und Pflanzen)

Nachfolgend sind die kartierten Einheiten beschrieben, die entsprechenden Abgrenzungen
sind dem nachfolgenden Plan ,Bestand + Eingriff* zu entnehmen.

Die Bewertung erfolgt nach dem Bayerischen Leitfaden ,Bauen im Einklang mit Natur und
Landschaft - Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung® in der Fassung vom Dezember
2021 in Verbindung mit der Biotopwertliste zur Bayerischem Kompensationsverordnung
(BayKompV).

Biotope oder geschutzte Flachen gemal Art. 23 BayNatSchG sowie besonders erhaltens-
werter Vegetationsbestande sind auf der Planungsflache nicht vorhanden. Es befinden sich
keine Gehdlz- und Strauchbestande auf der Flache.

Die Planungsflache wird bis auf den schmalen Streifen des Stralenbegleitgriins ausschlief3-
lich intensiv landwirtschaftlich genutzt.

Auf Grund der intensiven Nutzung der Flache als landwirtschaftliche Flache und als Stra-
Renbegleitgrin sind die Lebensgrundlagen fir sdmtliche Tiergruppen in diesem Lebensraum
als relativ ungunstig zu bezeichnen. Es sind nur Grunflachen mit einer geringen Wertigkeit
vorhanden.

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Grin-
ordnung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND* wurde bereits durch das Um-
welt-Planungsburo Scholz aus Wurmsham im Jahr 2024 eine Bestandserfassung von
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Feldvogeln durch 4 Begehungen durchgefiihrt. Bei der Bestandserfassung konnten weder im
Geltungsbereich noch in angrenzenden Flachen planungsrelevante Feldvogelarten nachge-
wiesen werden. Es konnten bei keiner Begehung Hinweise auf eine Besiedlung durch Feld-
vogel erbracht werden. Durch die Flacheninanspruchnahme fir das geplante Bauvorhaben
sind somit keine direkten Beeintrachtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestatten der un-
tersuchten, planungsrelevanten Vogelarten zu erwarten.
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intensiv bewirtschaftete Acker ohne Segetalvegetation (A11)
Auf der Planungsflache befindet sich Uberwiegend eine intensiv bewirtschaftete Ackerflache.

GemaR BayKompV wird die unten dargestellte Eingriffsflache des Planungsgebietes somit
insgesamt als intensiv bewirtschaftete Acker ohne Segetalvegetation eingestuft und mit
2 Wertpunkten bewertet.

GemaBR Leitfaden Liste 1 a wird die unten dargestellte Eingriffsflache des Planungsgebietes
als intensiv bewirtschaftete Acker eingestuft und als Gebiet mit geringer Bedeutung fir
Naturhaushalt und Landschaftsbild erfasst.

Abb. 28: Luftbild mit Lage der Eingriffsfidche Acker (rote Umrandung); (BayernAtlas 2025), Darstellung unmaf3-
stéblich
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Griinflachen entlang von Verkehrsflachen (StraBenbegleitgriin) (V51)

Durch den Ausbau der Gemeindestral3e wird in ein Stra3enbegleitgriin eingegriffen. Ge-
holze sind jedoch nicht vorhanden.

Gemal BayKompV wird die unten dargestellte Eingriffsflache des Planungsgebietes somit
insgesamt als Griinflachen junger bis mittlerer Auspragung entlang von Verkehrsfla-
chen eingestuft und mit 3 Wertpunkten bewertet.

Gemal Leitfaden Liste 1 a wird die unten dargestellte Eingriffsflache des Planungsgebietes
als Grunflachen junger bis mittlerer Auspragung entlang von Verkehrswegen einge-
stuft und als Gebiet mit geringer Bedeutung fiir Naturhaushalt und Landschaftsbild erfasst.

Abb. 29: Luftbild mit Lage der Eingriffsfidche StraRenbegleitgriin (rote Umrandung); (BayernAtlas 2025), Dar-
stellung unmaf3stéblich
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11.2.1.2 Schutzgut Boden

Topographie
Die geplante Gewerbegebietsflache ist relativ eben und befindet sich auf ca. 422 m . NHN.

Lediglich Richtung Nordosten fallt es um ca. 1 m ab.

Naturraumliche Gliederung, Geologie und Hydrogeologie

Das Planungsgebiet liegt im Haupt-Naturraum ,Unterbayerisches Hiigelland und Isar-Inn-
Schotterplatten” (D65), der Einheit ,Unteres Inntal” (054) und der Untereinheit ,,Unteres Inn-
tal“ (054).28

Die bodenkundliche Karte (Ubersichtsbodenkarte 1:25.000)2° zeigt im Planungsgebiet ,fast
ausschlielllich Braunerde und Parabraunerde aus kiesfiihrendem Lehm (Deckschicht oder
Verwitterungslehm) (ber Carbonatsandkies bis -schlufkies (Schotter)“ (Kurzname 22b).

Die digitale geologische Karte von Bayern 1:25.000 beschreibt die geologische Einheit mit30

System: Quartar

Serie: Pleistozén

Geologische Einheit: Schmelzwasserschotter, hochwiirmzeitlich
Gesteinsbeschreibung: Kies, wechselnd sandig, steinig, z. T. schwach schluffig

(von AuBerer Jungendmoréne)

Lehm, umgelagert, pleistozan bis
holozan

LaBlehm, pleistozan
Schrelzwasserschotter,
spatwirmzeitlich (Spatglazialterrasse
1)

Schrelzwasserschotter,
hochwirmzeitlich (Niederterrasse 2)
Schrelzwasserschotter,
hochwirmzeitlich (Niederterrasse
192}

28 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt fiir Umwelt, 2025)
29 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2025)
30 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2025)
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Abb. 30: WebKarte mit Darstellung der geologischen Haupteinheiten; (UmweltAtlas 2025), Darstellung unmaf-
stéblich

Die digitale hydrogeologische Karte 1.100:000 (dHK100) gibt folgende Auskunft zu der vor-

herrschenden hydrogeologischen Einheit:31

Einheit: Talschotter ohne Anbindung an das Talgrundwasser
und Quartédre Schotter aullerhalb der Téler (glazifluvia-
tile Schotter)

Gesteinsausbildung: Kies und Sand mit wechselndem Feinsand- und Schluff-
gehalt, Feinsand und Schluff z. T. als Lagen oder Lin-
sen, Schotter bereichsweise durch karbonatische
Zementation zu Nagelfluh verfestigt; Méachtigkeit wenige
Meter bis 50 m, in Rinnen bis 70 m

Hydrogeologische Eigenschaften: Poren-Grundwasserleiter mit mittleren bis sehr hohen
Durchléassigkeiten und Ergiebigkeiten, Nagelfluh Kluft-
(Poren-)Grundwasserleiter mit geringen bis mittleren
Durchlassigkeiten, wasserwirtschaftlich von lokaler bis
liberregionaler Bedeutung

Schutzfunktionseigenschaften: tiberwiegend sehr geringes bis geringes Filtervermbgen

Bodenaufbau

Fur die Planungsflache wurde ein geotechnischer Bericht Nr. 25221333 vom 01.07.2025
durch die IMH Ingenieurgesellschaft flir Bauwesen und Geotechnik mbH aus Hengersberg
erstellt.

Die erkundeten Bodenschichten wurden folgendermalfien beschrieben:

,Bodenschicht 1 — bindige Deckschicht

Unter einer bis zu 20 cm méchtigen Mutter-/ Ober-/ Ackerbodenauflage (Homogenbereich O)
stehen bei BS 1 bis BS 16 bis in eine Tiefe zwischen 0,8 m u. GOK (BS 9) und eine maxi-
male Tiefe von 1,3 m u. GOK (BS 13) die B6den der bindigen Deckschicht der Bodenschicht
1 in Form von Tonen mit unterschiedlich hohem Schiuff-, Sand- und/ oder Kiesanteil an.
Oberflachennah sind geringe Wurzelreste zu verzeichnen. Nach der 6rtlichen Bodenanspra-
che und den Laborergebnissen nach DIN EN ISO 14 688-2 (2020-11) kénnen den liberwie-
gend braun bis bereichsweise braungrau geférbten Béden zumeist halbfeste, untergeordnet
steife Konsistenzen zugeordnet werden.

Nach DIN 18 196 kénnen diese Bbden (iberwiegend mit den Gruppensymbolen TL/TM ge-
kennzeichnet werden. Nach DIN 18 300 (2012-09) handelt es sich (iberwiegend um Bdden
der Bodenklasse 4. Bei Wasserzutritt und/ oder dynamischer Belastung sowie Entspannung
kénnen deutliche Verschlechterungen der bodenmechanischen Kennwerte mit Zuordnung zu
Bodenklasse 2 auftreten.

Bodenschicht 2 — quartare Sande/ Kiese

Das Liegende bilden in allen Aufschliissen unter den Béden der bindigen Deckschicht der
Bodenschicht 1 bis zum maximal aufgeschlossenen Endteufenbereich von 2,3 m u. GOK
(BS 1) die quartéren Kiese mit unterschiedlich hohem Sand- und/ oder Schluffanteil sowie
untergeordnet die quartéren stark kiesigen, schluffigen Sande der Bodenschicht 2. Die Kiese
weisen meist oberflachennah einen eher bindigen Charakter auf. Mit zunehmender Tiefe
nimmt der Feinkornanteil jedoch ab, weshalb eine Zuordnung zu nicht bindigen Béden gege-
ben ist. Den lberwiegend grau/braungrau/ graubraun geférbten Béden kbénnen nach der

31 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2025)
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Schwere des Rammvorgang (,nicht mehr bohrbar*) und den durchgefiihrten Rammsondie-
rungen (berwiegend mitteldichte bis dichte, ab dem Endteufenbereich, ab ca. 2,0 m u. GOK,
sehr dichte Lagerungsverhéltnisse zugeordnet werden.

Ab dem o. g. Endteufenbereich konnte mit den beauftragten Kleinrammbohrungen und
Rammsondierungen keine gréRere Erkundungstiefe als die Angegebene erreicht werden.
Die Bohr-/Rammbehinderung resultiert daher mutmalilich aus einer Steineinlagerung und/
oder der dichten bis sehr dichten Lagerung. Steineinlagerungen sind in dieser Bodenschicht
mit den beauftragen Kleinrammbohrungen zwar nicht direkt erkundet worden, es ist aufgrund
von Erkenntnissen aus umliegenden Bauvorhaben, den Angaben aus der Geologischen
Karte von Bayern sowie den Bohrprofilen der Umweltatlas jedoch, insbesondere mit zuneh-
mender Tiefe, damit zu rechnen. Im flachenhaften Anschnitt sollte daher mutmaflich ein
Steinanteil von 15 Massen-% einkalkuliert werden.

Es ist aufgrund von Erkenntnissen aus benachbarten Bauvorhaben, sowie den Bohrprofilen
des Umweltatlas, davon auszugehen, dass die quartédren Kiese bis eine Tiefe von wahr-
scheinlich bis 27,0 m u. GOK anstehen.

Die Béden dieser Bodenschicht sind im tieferen Untergrund grundwasserfiihrend.

Nach DIN 18 196 kénnen diese Béden tiberwiegend mit den Gruppensymbolen GU/GT so-
wie untergeordnet mit GU*/GT*/SU/ST gekennzeichnet werden. Nach DIN 18 300 (2012-09)
handelt es sich um Bbden der Bodenklasse 3, sowie bei vermehrten Einlagerungen von Stei-
nen (vorliegend nicht erkundet) um Bodenklasse 5.

Ertragsfahigkeit
Der UmweltAtlas Bayern gibt fiir die gesamte Flache eine hohe Ertragsfahigkeit an.32

Standortpotential fur naturliche Vegetation

Der UmweltAtlas Bayern trifft hierflr keine Aussage. Es wird jedoch durch die Lage in einem
Vorranggebiet zur Wasserversorgung angenommen, dass fur den Geltungsbereich ein
Standort mit hohem Wasserspeichervermégen vorliegt.

Bodenfunktionen
Der UmweltAtlas zeigt in den Karten fir Bodenfunktionen ein hohes Rickhaltevermdgen fur
anorganische Schadstoffe und ein hohes Riickhaltevermdgen fiir organische Schadstoffe.

Wasserrickhaltevermdgen bei Niederschlagsereignissen

Im UmweltAtlas wird das Wasserriickhaltevermdgen gemal der Karte fir Bodenfunktionen
des UmweltAtlas mit hoch angegeben. Auf Grund des hohen Rickhaltevermégens des Bo-
dens und der geringen Uberdeckung des Grundwassers wird eine geringe Schutzwirkung
des Grundwassers durch den anstehenden Boden angenommen. Eine Gefahrdung des
Grundwasserkoérpers durch eingetragene Schadstoffe (Einsatz von Maschinen und anorgani-
schen Schadstoffen im Zuge dessen) ist hoch.

Versickerungsfahigkeit

Gem. dem beiliegenden geotechnischen Bericht Nr. 25221333 vom 01.07.2025 durch die
IMH Ingenieurgesellschaft fiur Bauwesen und Geotechnik mbH aus Hengersberg wird festge-
stellt:

32 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2025)
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,Die erkundeten Béden der bindigen Deckschicht der Bodenschicht 1 weisen deutlich gerin-
gere Durchlédssigkeiten als 1.10-6 m/s auf, weshalb eine Versickerung in dieser Boden-
schicht nicht méglich ist.

Die anstehenden quartdren Sande/Kiese der Bodenschicht 2 weisen Bemessungs-
Infiltrationsraten (ki-Wert) im relevanten Versickerungsbereich auf, weshalb eine Versicke-
rung in den Bbden der Bodenschicht 2 unter Verwendung einer mittleren Bemessungs-Infilt-
rationsrate (ki-Wert) von ki = 3,0-10-5 m/s empfohlen wird.

Die Dimensionierung der Sickeranlagen kann mit o.g. mittlerer Bemessungs-Infiltrationsrate
durchgefiihrt werden.

Die Versickerung ist vor Ausfiihrung mit dem zustédndigen Wasserwirtschaftsamt hinsichtlich
Zulgssigkeit abzustimmen. Nach DWA-A 138 setzt eine Versickerung einen ausreichenden
Abstand (mindestens 1 m) zum héchsten mittleren Grundwasserstand voraus.*

Erosionsgefahrdung

Auf Grund der relativ ebenen Topografie und der Hauptwindrichtung von Sidwest in Verbin-
dung mit der bestehenden abschirmenden Bebauung ist keine wesentliche Erosionsgefahr-
dung gegeben.

Altlasten

Die Planungsflache ist nicht im Altlastenkataster eingetragen. Des Weiteren sind nach der-
zeitigem Kenntnisstand keine altlastverdachtigen Flachen bekannt, und es gibt keine Hin-
weise auf anderweitige Bodenkontaminationen. Auf die verflllte ehemalige
Kohlenwasserstoffbohrung wird unter Punkt 5.12.2 hingewiesen.

Im Hinblick auf die Verwertung des Bodenaushubs und zur Auffindung potentieller
Schadstoffbelastungen des Bodens wurden zwei Bodenmischproben untersucht. Die Proben
wurden gem. Verfull-Leitfaden mit Z0 und gem. EBV, DepV mit BM-0 und DKO eingestuft.
Die genauen Untersuchungsergebnisse sind dem beiliegenden geotechnischen Gutachten
zu entnehmen.

Die Untere Bodenschutzbehérde und das Wasserwirtschaftsamt sind unverziglich zu be-
nachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG), falls bei den ErschlieBungsarbei-
ten bzw. beim Aushub von Baugruben Auffalligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die
auf eine schadliche Bodenveranderung oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten
sind in diesem Fall unverzuglich in diesem Bereich zu unterbrechen.

Kampfmittel
Hierzu liegen keine konkreten Aussagen oder Gutachten vor. Da nicht anzunehmen ist, dass

das Untersuchungsgebiet im 2.Weltkrieg Bombardierungen ausgesetzt war, ist das Vorkom-
men von Kampfmitteln oder Blindgangern sehr unwahrscheinlich.

Bodendenkmaler
Bodendenkmaler sind im Geltungsbereich nicht kartiert und nicht zu erwarten. Auf die Aus-
fihrungen unter Punkt 11.1.3.6 Bodendenkmaler wird verwiesen.

Im Bestand handelt es sich um Flachen mit anthropogen Uberpragtem Boden ohne kulturhis-
torische Bedeutung. Gemal Leitfaden sind diese Flachen in Liste 1b als Gebiet mit mittlerer
Bedeutung fir den Naturhaushalt und das Landschaftsbild erfasst.

In der Gesamtbetrachtung hat das Untersuchungsgebiet eine mittlere Bedeutung fir das
Schutzgut Boden.
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11.21.3 Schutzgut Wasser

Hydrogeologie
Der UmweltAtlas Bayern beschreibt flir den Standort als hydrogeologischen Haupt- und Teil-

raum den Fluvioglaziale Schotter, der zur Flussgebietseinheit Donau gehort.

Die digitale hydrogeologische Karte 1.100:000 (dHK100) gibt folgende Auskunft zu der vor-
herrschenden hydrogeologischen Einheit:33

Einheit: Talschotter ohne Anbindung an das Talgrundwasser und
Quartére Schotter aul3erhalb der Téler (glazifluviatile
Schotter)

Gesteinsausbildung: Kies und Sand mit wechselndem Feinsand- und Schluff-

gehalt, Feinsand und Schluff z. T. als Lagen oder Linsen,
Schotter bereichsweise durch karbonatische Zementation
zu Nagelfluh verfestigt; Méchtigkeit wenige Meter bis 50
m, in Rinnen bis 70 m

Hydrogeologische Eigenschaften: Poren-Grundwasserleiter mit mittleren bis sehr hohen
Durchlassigkeiten und Ergiebigkeiten, Nagelfluh Kluft-(Po-
ren-)Grundwasserleiter mit geringen bis mittleren Durch-
lassigkeiten, wasserwirtschaftlich von lokaler bis
liberregionaler Bedeutung

Schutzfunktionseigenschaften: tiberwiegend sehr geringes bis geringes Filtervermbgen

Oberflachengewasser
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Gewasser vorhanden.

Im UmweltAtlas Bayern sind in der Karte Uberschwemmungsgefahren — Oberflachenabfluss
und Sturzflut die potentiellen FlieBwege bei Starkregen und die Gelandesenken und potenti-
elle Aufstaubereiche dargestellt.34 Durch das sehr geringe Gefélle des Gelandes nach Osten
sind FlieBwege mit maRigem Abfluss vorhanden, im nérdlichen Bereich sogar mit starkem
Abfluss.

Hochwassergefahren und Hochwasserrisiko )
Das Planungsgebiet tangiert weder festgesetzte Uberschwemmungsgebiete noch Hochwas-
sergefahrenflachen und ist somit frei von deren Restriktionen.

Wassersensibler Bereich
Der geplante Standort liegt in keinem wassersensiblen Bereich. Daher kann von einem ho-
hen intakten Grundwasserflurabstand ausgegangen werden.

Grundwasserkdrper (GWK)

Zur Umsetzung der WRRL wurden behoérdlicherseits GWK abgegrenzt. Die Abgrenzung er-
folgte nach hydraulischen, geologischen und naturrdumlichen Gesichtspunkten. Die Grenzen
von GWK sind FlieRgewasser oder Wasserscheiden, die sich zwischen Zuflussbereichen
ausbilden. Markante Grenzlinien sind weiterhin geologische Ubergange.

Der BayernAtlas weist in der hydrogeologischen Raumgliederung aus:35
GrolSraum: Alpenvorland

33 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2025)
34 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2025)
35 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fiir Finanzen und Heimat, 2025)
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Raum: Siddeutsches Molassebecken

Teilraum: Fluvioglaziale Schotter

Grundwassergleiche:

Grundwasserleiter: Tertiar, vermutet und/oder (iberdeckt bzw. tiefer liegend
Héhe 410 m

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete
Das Plangebiet liegt auerhalb von Trinkwasser-/Heilquellenschutzgebieten.

Die Trinkwasserschutzgebiete Mettenheim, Waldkraiburg und Heldenstein befinden sich ca.

700 bis 1400 m sudlich. Ca. 150 m westlich der Planungsflache, durch die Staatsstralte

St 2091 getrennt, wird derzeit ein Wasserschutzgebiet der Gemeinde Ampfing ausgewiesen

(sh. Punkt 11.1.3.4.2 der Begriindung). Die Planungsflache liegt zudem in einem Vorrangge-
biet zur Wasserversorgung (sh. Punkt 2.1.2 der Begrindung).

Auf Grund der Entfernung zu den bestehenden und in Aufstellung befindlichen Wasser-
schutzgebieten ist von einer Beeinflussung durch die geplante Gewerbegebietsausweisung
mit gréltmaoglicher Wahrscheinlichkeit nicht auszugehen, da es im Abflussbereich liegt.
Nichtsdestotrotz darf das Grundwasser durch die geplante Ma3nahme qualitativ und quanti-
tativ nicht beeintrachtigt werden. Eine Versickerung nach den technischen Regeln wird im
Bebauungsplan festgesetzt.

Grundwasser

Gemal § 3 Nr. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist das Grundwasser definiert als
das unterirdische Wasser in der Sattigungszone, das in unmittelbarer Berihrung mit dem Bo-
den oder dem Untergrund steht. Grundwasser ist ein natirliches, nur bedingt regenerierba-
res Naturgut und daher besonders schitzenswert. Es dient der Trinkwasserversorgung des
Menschen und stellt ein Transportmittel flir geogen und anthropogen zugefiihrte Stoffe dar.

Fur die Planungsflache wurde ein geotechnischer Bericht Nr. 25221333 vom 01.07.2025
durch die IMH Ingenieurgesellschaft flir Bauwesen und Geotechnik mbH aus Hengersberg
erstellt.

Die Wasserverhaltnisse wurden folgendermalien beschrieben:

»,Mit den durchgefiihrten Erkundungen wurden bis zur max. méglichen Endteufe von 2,3 m u.
GOK (= 419,45 m (. NHN) keine Grund- bzw. Schichtenwésser aufgeschlossen. Als grund-
wasserflihrend sind im Wesentlichen die quartdren Sande/ Kiese der Bodenschicht 2 anzu-
sehen.

Nach der digitalen Hydrogeologischen Karte von Bayern, Planungsregion 18, Sid-
ostoberbayern/ U3 kann im Bereich der Baumalinahme ein quartérer Grundwasserstand
(Niedrigwasser) nach Stichtagsmessung in grof3er Tiefe bei ca. 399-400 m (. NN abge-
schétzt werden. Zudem ist ein tertidrer Grundwasserstand nach Stichtagsmessung bei ca.
411-412 m . NN abzuschétzen. Der tertidre Grundwasserstand ist somit stark gespannt. Da
Jjedoch vorliegend weder tertidre Béden und das damit verbundene Grundwasser angetroffen
wurden, noch damit zu rechnen ist, sind die Angaben als unrelevant fiir das vorliegende Bau-
vorhaben anzusehen und wurden nur der Vollstandigkeit halber angefiihrt. Dementspre-
chend ist von keinem Einfluss des tertidren Grundwasserstockwerks auf die Baumallnahme
auszugehen.

Im weiteren Umkreis der geplanten Baumalinahme befinden sich Grundwassermessstellen
des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim. [...]
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Die Messstellen wurden (iber ein hydrologisches Dreieck miteinander verbunden und ausge-
wertet. Daraus ergibt sich im Bereich der BaumalRnahme ein mittlerer Grundwasserstand
von 403,2-404,3 m (. NHN und ein héchster Grundwasserstand von 404,8-406,0 m ii. NHN.
Der héchste Wasserspiegel stellt allerdings nicht den Bemessungswasserstand dar. Erfah-
rungsgemal ist hierbei ein Sicherheitsaufschlag von mindestens 0,3 m zu wéhlen, weshalb
ein Bemessungswasserstand bei 406,3 m (. NHN anzusetzen ist.

Der Grundwasserstand korreliert mutmaflich mit dem Wasserstand des Inns, des Innwerk-
kanals und den Vorflutern (Howaschgraben, Isen etc.), weshalb jahreszeitlich bedingt mit un-
terschiedlich hohen Wassersténden zu rechnen ist.

Die Grundwasserhéhen wurden rechnerisch durch Interpolation (anhand Messstellendaten
im Umfeld und der hydrogeologischen Karte von Bayern und den darin enthaltenen Grund-
wassergleichen sowie den Stiitzpunkten der Grundwassergleichen) ermittelt. Kleinrdumige
Abweichungen vom tatséchlichen Grundwasserstand, aber auch héhere Werte als die bisher
beobachteten und berechneten, kbnnen deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Zusétzlich ist aufgrund der 6rtlichen Geomorphologie und des abfallenden Geldndes im fla-
chenhaften Anschnitt jahreszeitlich bedingt, insbesondere bei erhbhten Sand-, Kies- und
Steineinlagerungen bzw. -zwischenlagen, mit unterschiedlich stark laufenden Schicht-/
Hangwasserhorizonten, welche ggf. quellartig zu Tage treten kénnen, sowie Oberfldchen-
und Niederschlagswéssern zu rechnen. Quellwasserzutritte in den B6schungen kénnen
ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Bei einer maximalen Aushubtiefe oberhalb ca. 404,3 m i. NN ist bei Niedrigwasser-
standen nach dem derzeitigen Kenntnisstand mutmafBlich wahrend der Bauphase nur
untergeordnet mit Wasserzutritt/ Wasserhaltung zu rechnen. "

Durch die bestehende intensive Nutzung durch die Landwirtschaft im Bestand besteht die
Gefahr des Eintrags von Nitrat und Spritzmittel in das Grundwasser.

Niederschlagswasser / Versickerungsfahigkeit
Die gesamte Eingriffsflache ist nicht versiegelt, so dass das anfallende Niederschlagswasser
versickern kann.

Gem. dem beiliegenden geotechnischen Bericht Nr. 25221333 vom 01.07.2025 durch die
IMH Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen und Geotechnik mbH aus Hengersberg wird festge-
stellt:

,Die erkundeten Béden der bindigen Deckschicht der Bodenschicht 1 weisen deutlich gerin-
gere Durchléssigkeiten als 1.10-6 m/s auf, weshalb eine Versickerung in dieser Boden-
schicht nicht méglich ist.

Die anstehenden quartéren Sande/Kiese der Bodenschicht 2 weisen Bemessungs-
Infiltrationsraten (ki-Wert) im relevanten Versickerungsbereich auf, weshalb eine Versicke-
rung in den Bdden der Bodenschicht 2 unter Verwendung einer mittleren Bemessungs-Infilt-
rationsrate (ki-Wert) von ki = 3,0-10-5 m/s empfohlen wird.

Die Dimensionierung der Sickeranlagen kann mit o.g. mittlerer Bemessungs-Infiltrationsrate
durchgefiihrt werden.

Die Versickerung ist vor Ausfiihrung mit dem zusténdigen Wasserwirtschaftsamt hinsichtlich
Zulgssigkeit abzustimmen. Nach DWA-A 138 setzt eine Versickerung einen ausreichenden
Abstand (mindestens 1 m) zum héchsten mittleren Grundwasserstand voraus.*
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Bewertung gesamt
Uberschwemmungsgebiete oder hochwassergefahrdete Bereiche sind im Bereich des Plan-
gebietes nicht ausgewiesen. Es besteht daher kein Konfliktpotenzial.

Auf Grund der relativ ebenen Flache innerhalb des Planungsgebietes sind FlieRwege mit nur
mafigem Abfluss vorhanden, im nérdlichen Bereich sogar mit starkem Abfluss.

Eine Empfindlichkeit von Oberflachengewassern bzw. ein Konfliktpotenzial ist nicht festzu-
stellen.

Im Bereich des Plangebietes sind keine Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete ausge-
wiesen. Die Trinkwasserschutzgebiete Mettenheim, Waldkraiburg und Heldenstein befinden
sich ca. 700 bis 1400 m sidlich. Ca. 150 m westlich der Planungsflache, durch die Staats-
stralle St 2091 getrennt, wird derzeit ein Wasserschutzgebiet der Gemeinde Ampfing ausge-
wiesen (sh. Punkt 11.1.3.4.2 der Begriindung). Die Planungsflache liegt zudem in einem
Vorranggebiet zur Wasserversorgung (sh. Punkt 2.1.2 der Begrindung).

Das Grundwasser darf durch die geplante Ma3nahme qualitativ und quantitativ nicht beein-
trachtigt werden. Eine Versickerung nach den technischen Regeln wird im Bebauungsplan
festgesetzt.

Es ist in der Flache von einem Gebiet mit hohem Grundwasserflurabstand und mittlerer bis
hoher Bedeutung fiir die Grundwasserneubildung auszugehen. Fir das Grundwasser neh-
men die Planungen insoweit eine Bedeutung ein, als dass eine dauerhafte Flacheninan-
spruchnahme eingeleitet wird, die einen Einfluss auf die Grundwasserneubildungsfunktion
haben kann. Das Grundwasser darf durch die geplante Malinahme qualitativ und quantitativ
nicht beeintrachtigt werden. Eine Versickerung nach den technischen Regeln wird im Bebau-
ungsplan festgesetzt.

Gemal Leitfaden sind diese Flachen als Gebiet mit hohem, intaktem Grundwasserflurab-
stand in Liste 1b als Gebiet mit mittlerer Bedeutung fir den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild erfasst.

11.21.4 Schutzgut Klima

EinfUhrung und Methodik

Klima ist der Oberbegriff flr das langfristige Zusammenwirken der atmospharischen Ele-
mente wie Temperatur, Wind, Luftfeuchte und Strahlung. Es stellt den durchschnittlichen Zu-
stand der Luft an einem Ort oder in einem gré3eren Raum unter Bertcksichtigung der
charakteristischen Witterung im Jahresverlauf dar.

Die Betrachtung des Klimas erfolgt v.a. in Hinblick auf die mikro- bzw. mesoklimatischen
Auswirkungen des Vorhabens. Die klimatische Bedeutung des Untersuchungsraumes wird
beschrieben und eine mdgliche Veranderung durch das Vorhaben prognostiziert. Bei einer
grol¥flachigen Veranderung der bestehenden Raumnutzung kénnen sowohl negative (z.B.
Uberhitzung, Schwiile, Inversionen mit mangelndem Luftaustausch und Luftverschmutzun-
gen) wie positive Klimaerscheinungen (Flurwindzirkulation, Berg-Talwind-Zirkulationen,
Frischluftregeneration u.ad.) verstarkt oder abgeschwacht werden.

Fir die Bearbeitung des Schutzgutes Klima wurden keine eigenen Messdaten erhoben.

Die geplante Nutzung stellt einen Eingriff in die Struktur der Landnutzung dar. Bedingt durch

Veranderungen des Reliefs, der Landnutzung und der damit verbundenen Oberflachenrauig-
keit kdnnen sich Vorhaben auf das Gelédndeklima auswirken. Das Ausmal der Auswirkungen
hangt dabei entscheidend von der Gré3e und Lage der beanspruchten Flache ab.
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Folgende Auswirkungen sind generell moglich:

" Veranderungen des Mikroklimas durch Offenlegung und/oder baubedingter Versiege-
lung von Flachen

] Verlust kaltluftproduzierender Flachen

= Behinderung des Luftaustausches durch Veranderung der Gelandemorphologie
(Damme, Walle, Larmschutzmauern, Vertiefungen)

. Verlust von Filterungsfunktionen (bei Inanspruchnahme von Waldflachen)

. Staub- und Schadstoffemissionen

Die Bewertung der Klimaverhaltnisse basiert auf den allgemeinen Wechselbeziehungen zwi-
schen Landschaftsfaktoren wie Relief, Vegetation, Siedlung und den Klimaelementen. Alige-
mein gilt, dass zwar die Wechselbeziehungen ortsspezifisch unterschiedlich gepragt sind,
dass sie aber im Grundprinzip immer den gleichen Wirkungsmechanismen unterliegen.

Fir die Beurteilung der klimatischen Leistung sind daher die Topographie und die Lage der
Flachen zueinander von entscheidender Bedeutung. Auf Grund der Art der Planung bzw. der
geplanten zulassigen Nutzungen sowie der hieraus ableitbaren Wirkungen auf die Umwelt
sind die mikro- bzw. lokalklimatischen Bedingungen im Bereich des Plangebietes und in des-
sen naherem Umfeld relevant.

Datengrundlagen

GroR3klimatisch ist das Planungsgebiet einzuordnen in das gemaRigte, relativ kuhl-feuchte
Klima Mitteleuropas mit leicht kontinentaler Pragung. Fir die Gemeinde Ampfing liegen Infor-
mationen von Climate Data vor.

»In Ampfing ist das Klima geméaB3igt warm. Es gibt das ganze Jahr liber deutliche Nieder-
schldge in Ampfing. Selbst der trockenste Monat weist noch hohe Niederschlagsmengen auf.
Das Klima in diesem Ort ist klassifiziert als Cfb, entsprechend der Klassifikation nach Kép-
pen-Geiger. In Ampfing herrscht im Jahresdurchschnitt einer Temperatur von 10.0 °C. 1011
mm Niederschlag fallen innerhalb eines Jahres.

Die Location Ampfing befindet sich auf der Nordhalbkugel unserer Welt. Der Sommer ist die
Jahreszeit zwischen Ende Juni und September. Die drei Monate, die den Sommer ausma-
chen, sind Juni, Juli, August, September. “36

36 (Climate Data, 2025)
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Altitude: 418m Climate: Cfb C: 10.0 J *F: 50.0 mm: 1001 / inch: 39.8 mm inch
25 125 4.9
it} s 100 3.9
54 75 3.0
0 ) 50 2.0
11 ] 25 1.0
0 [ (1]
01 0z 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Copyright: CLIMATE-DATA.ORG
Abb. 31:  Klimadiagramm Ampfing, Climate Data 2024
Januar  Februar Marz April Mai Juni Juli August  Septem- Ohktober Movember Dezember
ber
2. Temnperatur (*C) 0z 1.1 5.4 10.2 14.4 18 196 19.4 14.9 10.4 5 14
Min. Temperatur (°C) 27 24 11 52 a7 133 15 15 11 a8 22 11
Maxe Temperstur G} 3.3 52 10 15.1 10 234 - e o1 145 B4 43
Miederschlag (mmi &7 58 70 71 --- 0o o0 74 B8 73
Luftfzuchtigkeit(3t) 0% TE% 1% 66 89% 60% BE% 0% 75 TH% B3% Bl%
Regentage (Tg.) 0 8 10 9 10 -- 10 ] o 2 10
Sonnenstd. {Std.) 3D 5.0 6.7 1 0 12 nz 10.1 71 55 4.1 30

Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur (*C), Max. Temperatur (°C), Niederschlag (mm), Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019:

Sonnensid.

Abb. 32: Klimatabelle Ampfing; Climate Data 2024

,Der Niederschlag variiert um 55 mm zwischen dem trockensten Monat Februar und dem nie-
derschlagsreichsten Monat Juli. Die durchschnittlichen Temperaturen schwanken im Jahres-
verlauf um 19.5 °C zwischen dem wérmsten Monat Juli und dem kéltesten Januar.

Der Monat mit der héchsten relativen Luftfeuchtigkeit ist November, mit einem Prozentsatz
von 82.90 %. Der Monat mit der niedrigsten relativen Luftfeuchtigkeit ist April, mit einem Pro-
zentsatz von 65.91 %. Wéhrend der Februar mit lediglich 10.77 Regentagen als der trockenste
Monat erscheint, ist der Juli mit 14.83 Regentagen der feuchteste Monat des Jahres.“3"

37 (Climate Data, 2025)
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Wetterdaten 2000 — 2023 der umgebenden Wetterstationen38

Die nachstgelegene Klimastation des Deutschen Wetterdienstes mit vergleichbaren Klimapa-
rametern befindet sich in Mihldorf (Breite: 48.297°, Lange: 12.502°, Hohe: 405.6 m) und Hel-
denstein-Weidenbach (Breite: 48.253°, Lange: 12.3395°, H6he: 430,5 m).

2000 2005 2010 2015 2020 2024

Temperatur °C | 9,2 7,92 7,393 9,69 9,49 10,75
mittel

Jahressumme | 890 838,6 912,5 698,6 763,6 891,8
der Stations-
messungen der
Niederschlags-
héhe in mm
Sonnenschein- | 1827.3 1840.6 1584 .4 1848.1 1963.5 | 1721.5
dauer in Stun-
den
(Jahressumme)

Abb. 33: Klimatabelle Miihldorf: Climate Data 2025

Allgemein herrscht in Ampfing im Landesvergleich gemaligtes Klima mit maRiger Nieder-
schlagstatigkeit vor. Weitere Charakteristika sind:

= im Winter geringe Minustemperaturen

geringe Anzahl an Eis- und Frosttagen

relativ milde Sommer, mittlere Schwankungen der Temperaturen im Jahresverlauf
uberwiegend ruhiger Wettercharakter ohne ausgepragte Gewitter- oder Nebelhaufigkeit
hohe Anzahl an Sonnenstunden, geringe Anzahl an bewdlkten Tagen, mittlere Luft-
feuchtewerte

Wetterprognosen

Der in der mikroklimatischen Untersuchung durchgefiihrte Vergleich der Klimaperiode 2000 -
2024 zeigt, dass die jahresdurchschnittlichen Lufttemperaturen um ca. 1,55 °C zugenommen
haben. Ebenfalls ist eine Zunahme der Lufttemperaturen in den Einzelmonaten festzustellen.
Dies ist auf den Klimawandel zurlckzufuhren.

Das Bayerische Klimainformationssystem3® prognostiziert fiir den Landkreis Mihldorf am Inn
einen Anstieg der mittleren Jahrestemperaturen bei gemaBigtem Klimaschutz in naher
Zukunft bis 2050 von ca. 1,4 °C und einen Anstieg des mittleren Niederschlags von

ca. 5,1 %.

Gelandeklima und Wind

Bestimmend flr das lokale Klima sind neben der regionalklimatischen Situation vor allem die
Reliefstruktur und die Flachennutzung (Vegetation, Siedlungen) im Bereich des Vorhabens
und seiner unmittelbaren Umgebung.

Die Windverhaltnisse beeinflussen das Ausbreitungsverhalten von Luftschadstoffen und Par-
tikeln, die insbesondere von gewerblichen bzw. industriellen Anlagen emittiert werden. Die
Windrichtungsverteilung wird v.a. durch die gro3raumige Luftdruckverteilung bestimmt.

38 (Deutscher Wetterdienst DWD, 2025)
39 (Klimainformationssystem Bayern; Bayerische Staatsregierung, 2024)
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Gleichzeitig modifiziert die Topografie des Untergrundes das Windfeld in Bezug auf Richtung
und Geschwindigkeit.

Abb. 34: Schummerungsbild; (BayernAtlas 2025), Darstellung unmal3stéblich

Die geplante Gewerbegebietsflache ist relativ eben und befindet sich auf ca. 422 m . NHN.
Lediglich Richtung Nordosten fallt es um ca. 1 m ab.
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< 2000

o

A 2000 bis < 5000
M- 5000 bis < 10000
TN 10000 bis < 15000
i 15000 bis < 20 000
o 20 000 bis < 25000
o  =25000

Fldche mit regional bedeutsamen kaltlufthaushaltlichen Funktionen

Kaltluftstromung in m/s (20 m iiber Grund, 4:00 Uhr)
aggregiert auf 1000 m

< 0,1
i 0,1 bis<0,3
. Hinweis

i 0.3 bis < 0,6 Die Darstellung der Pfeile der Kaltluftstrdmung

0.6 bis < 1,0 in der Legende ist gegeniber dem Kartenbild aus

MalBstabsgrinden zweifach vergroBert.

1,0 bis<1,b

i =15

Abb. 35: Kartenausschnitt Schutzgutkarte Klima/Luft - Regionalwindsysteme; (LfU Bayern 2025), Darstellung
unmalstéblich
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Die Hauptwindrichtung ist von Nordwesten. Die Flache weist gem. dem Kartenausschnitt
Schutzgutkarte Klima/Luft - Regionalwindsysteme keine regional bedeutsame kaltlufthaus-
haltliche Funktion auf. 40

Die mittlere Windgeschwindigkeit in 10 m HOohe betragt gem. Bayerischem Windatlas (Ener-
gie-Atlas Bayern) ca. 2,34 m/s. In 100 m Hohe steigt die mittlere Windgeschwindigkeit auf
ca. 4,56 m/s.41

Sudlich und westlich der Planungsflache befindet sich freie Flur, so dass der Wind von dort
uneingeschrankt einwirken kann.

Wertungskriterien

Um die Bewertung transparent und nachvollziehbar zu machen, werden in untenstehender
Tabelle allgemeine Bewertungskriterien vorgestellt, die dann auf den spezifischen Fall ange-
wendet werden. Der Beitrag eines Landschaftsausschnittes zur lufthygienischen Verbesse-
rung hangt vor allem von Faktoren wie Topographie, Kalt- und Frischluftproduktion,
Staubfiltrierung, Luftfeuchtigkeitserhéhung, Temperaturminderung und Steigerung der Luft-
zirkulation ab.

Wertstufe Kriterien

=  Walder mit ausgepragtem Bestandsklima (Filterfunktion, Frischluftent-
sehr hoch stehung, Klimaausgleich)

= kleinere Waldflachen und Gehdlze (Filterfunktion, Frischluftentstehung)
hoch = Kalt- bzw. frischluftproduzierende und zu den Siedlungen leitende
Hanglagen (Luftaustausch, Versorgung von Siedlungsbereichen)

= Kaltluftproduzierende Hanglagen geringer Neigung
mittel = Kaltluftsammelgebiete mit Siedlungsrelevanz

= ebene Kaltluftproduktionsflachen
gering = Kaltluftsammelgebiete ohne Siedlungsrelevanz
= auf Grund der Nutzung vorbelastete Gebiete

= Siedlungsbereiche mit typischem Stadtklima
belastend = Gewerbe und Industrieflachen (Schadstoffausstol})
=  StraRen mit hohem Verkehrsaufkommen

Bewertungskriterien flr den Wertungsrahmen (s. o.a. Tabelle) sind:

" Nutzungstyp (Acker/ Wiese, Streuobst, Wald, Gehdlz, lockere und / oder dichte Bebau-
ung) Gréle (bei Waldern)

= Hangneigung (bei kaltluftproduzierenden Flachen)

. Funktion fur Luftaustausch in Bezug auf die Bellftung von Siedlungsrdumen (Leitungs-
bahnen)

= Gefahr von Schadstoffansammlungen (Inversionsgefahrdung, Bebauung, Gewerbe /
Industrie, Verkehr)

Werteinstufung
Anhand der oben genannten Kriterien kbnnen den einzelnen Radumen im Untersuchungsge-
biet klimarelevante Funktionen mit unterschiedlicher Bedeutung zugeordnet werden.

40 (Natur; Schutzgutkarten; Klima Luft; Windsysteme - Bayerisches Landessamt fiir Umwelt, 2025)
41 (EnergieAtlas Bayern, Bayerische Staatsregierung, 2025)
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Innerhalb der Planungsflache befinden sich keine Grinstrukturen, die als wichtige Frisch-
und Kaltluftproduzenten zur Entlastung des Umlandes dienen. Dadurch erreicht die Pla-
nungsflache eine geringe Bedeutung als klimatischer Ausgleichsraum.

Durch trocken-warmes Mikroklima, erhohte Warmerlckstrahlung und gegenuber der umge-
benden Waldflachen héhere Boden- und Lufttemperatur sowie Staubemissionen Uberwiegen
auf den landwirtschaftlichen Flachen klimabelastende Faktoren. Diese wirken sich nur lokal
aus. Die klimatische Leistung wird daher als lokal geringfugig belastend bewertet.

Bebaute Flachen und Verkehrswege zeichnen sich ebenfalls durch ein trocken-warmes
Mikroklima und erhdhte Warmeruckstrahlung aus. Die bestehende Bebauung mit den versie-
gelten Flachen und die angrenzende Bebauung der Ortschaften Reit und Holzheim ist pha-
senweise klimatisch vorbelastet (= vorbelasteter Wirkraum). Phasenweise Belastungen
kénnen z.T. durch die Frischluftversorgung aus den umgebenden Waldern ausgeglichen

werden.

Die Flache weist keine bedeutsame kaltlufthaushaltliche Funktion auf.

Daher wird der Planungsflache gesamt eine geringe Funktion als klimatischer Ausgleichs-

raum zugeschrieben.

Die Ergebnisse sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst:

Bewertung der klimarelevanten Rdume / Strukturen

hoher Bedeutung

Frischluftentstehung
Filterfunktion
luftverbessernde Wirkung

Klima- Bewertung Kriterien / Anmerkungen Flache
relevante Raume/

Strukturen

Waldflachen Ausgleichsraum mit Pufferung von Temperaturextremen |Nicht vorhan-

den

Geholzflachen in-
nerhalb der Pla-
nungsflache

/Ausgleichsraum mit
mittlerer Bedeutung

Kaltluftentstehungsgebiet mit Sied-
lungsrelevanz

Nicht vorhan-
den

Versiegelung in-
nerhalb der Pla-
nungsflache

lastet

Wirkraum nicht be-

niedrige Bebauungsdichte

wenig relevante Emissionsquellen:
ErschlieBungsstralle Reit
ausreichende Frischluftversorgung
durch umliegende Walder und Ge-
hoélzflachen

Kaum Versie-
gelung nur
durch Stralle
nach Reit

Bewertung des Schutzgutes Klima

Hier ist davon auszugehen, dass es sich bei diesen Flachen um ein Gebiet ohne kleinklima-

tisch wirksame Luftaustauschbahnen handelt.

Gemal Leitfaden ist das Schutzgut Klima in Liste 1a als Gebiet mit geringer Bedeutung flr
Naturhaushalt und Landschaftsbild erfasst.
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11.2.1.5 Schutzgut Luft

Lufthygienische Vorbelastung

Im Rahmen der Bauleitplanung ist die Luftreinhaltung nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe h)
BauGB i. V. m. § 50 Satz 2 BImSchG zu prifen, insbesondere ob hinsichtlich der Belange
der Luftreinhaltung grundsatzliche, der Aufstellung des Bebauungsplans entgegenstehende
Bedenken bestehen kdénnen.

Fir diese Prufung wurden weder die lufthygienischen Vorbelastungen lokal gemessen noch
ein Fachgutachten erstellt. Messstationen des Landesamtes fir Umwelt befinden sich nicht
in unmittelbarer Nahe zur Planungsflache. Daher wird auf die Ergebnisse der Messstellen
des Landesamtes fur Umwelt in Niederbayern zurlickgegriffen. Diese liegen in Trostberg und
Burghausen. Folgende Messergebnisse liegen vor:42

Aktuelle Messwerte 04.06.2025, 13 Uhr, kein Niederschlag, ca. 20°C:

Bezugswert 200 50 - - 120 180

Andechs, Rothenfeld d | 8 29 67
Bad Reichenhall, Kirchholzstralle 3 . 49 64
Burghausen, Marktler Stralle 8 . 45 74
Garmisch-Partenkirchen, Wasserwerk 2 . 43 78
Ingolstadt, Miinchener Stralte 15 . 13 15 8

Mehring, Sportplatz o 5 53 72
Miinchen, Allach 14 i} 51 77
Miinchen, Johanneskirchen 5 . 9 . 9 . 7 46 76
Miinchen, Landshuter Allee 29 14 16 9

Miinchen, Lothstrale "l sl 9 52 79
Miinchen, Stachus 2 ] s 15 7 16 68
Oberaudorf, Inntal-Autobahn 7 . 9 . 9 . 6

Trostberg, Schwimmbadstrale A 8 . 8 . 8 43 A
Vohburg a.d. Donau, Alter Wohrer Weg 41 69

Aktuelle Messwerte der bayerischen Luftmessstationen in Oberbayern

Maximalwerte am 04.06.2025:

Bezugswert

Andechs, Rothenfeld

Bad Reichenhall, Kirchholzstralle
Burghausen, Marktler StralRe
Garmisch-Partenkirchen, Wasserwerk
Ingolstadt, Miinchener Stralte
Mehring, Sportplatz

Miinchen, Allach

Miinchen, Johanneskirchen
Miinchen, Landshuter Allee
Minchen, LothstralBe

Minchen, Stachus

QOberaudorf, Inntal-Autobahn

Trostberg, Schwimmbadstralie

Vohburg a.d. Donau, Alter Wohrer Weg

Aktuelle Messwerte der bayerischen Luftmessstationen in Oberbayern

42 (L uft; Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, 2024)
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Abkiirzungen

g e

Parameter

NO, Stickstoffdioxid

PMig Feinstaub PMg

03 Ozon

co Kohlenmonoxid

Mittelwerte

Th-MwW 1-Stundenmittelwert

8h-GMW Gleitender 8-Stundenmittelwert
24h-GMW Gleitender 24-Stundenmittelwert
TMW Tagesmittelwert

Abkiirzungen der Parameter und Mittelwerte

Luftgiiteklassen

Bewertung NO,

1h-MW

(ng/m7)
sehr gut bis 24 bis 9
gut bis 49 bis 19
befriedigend bis 99 bis 34
ausreichend bis 200 bis 50
schlecht bis 499 bis 99
sehr schlecht ab 500 ab 100

Ubersicht der Luftgiteklassen

Zeitraum: 01.01.2025 mit 03.06.2025

bis 32
bis 64
bis 119
bis 180
bis 240
ab 241

co

8h-GMW
(mg/m?)
bis 0,9
bis 1,9
bis 3,9
bis 10,4
bis 29,9
ab 30

Anzahl der Tage bzw. Werte im laufenden Jahr, an denen der jeweilige Grenzwert bzw.
Grenzwert und Toleranzmarge Uberschritten wurde.

>200 pg/m3

Andechs, Rothenfeld

Bad Reichenhall, Kirchholzstralie
Burghausen, Marktler Stralle
Garmisch-Partenkirchen, Wasserwerk
Ingolstadt, Miinchener Stralle
Mehring, Sportplatz

Miinchen, Allach

Munchen, Johanneskirchen
Munchen, Landshuter Allee
Miinchen, LothstralRe

Minchen, Stachus

Oberaudorf, Inntal-Autobahn

Trostberg, Schwimmbadstralle

0

o o o o o o o o o o o o

=N NN o

Auf Grund der eher Iandlichen Lage der Planungsflache kann als Referenz die Messstelle in
Trostberg herangezogen werden. Die Feinstaubwerte und Stickstoffwerte liegen im sehr gu-
ten Bereich, die Ozonwerte liegen hier im befriedigenden Bereich. Uber die Kohlenmonoxid-

werte gibt es keine Aussagen.
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Gem. Lufthygienischem Jahreskurzbericht 2023 des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt
wurde fir Bayern festgestellt:43

LFir Stickstoffdioxid (NO2) wurde an 47 von 48 beurteilungsrelevanten LUB-Messstationen
der Jahresmittelgrenzwert von 40 ug/m3 unterschritten. Trotz langjéhrig riickldufiger Kon-
zentrationen wurde der Jahresmittelgrenzwert an der héchstverkehrsbelasteten LUB-
Messstation Miinchen/Landshuter Allee mit einem Wert von 45 ug/m3 noch (berschritten
(Vorjahr: 49 ug/m3). Der zweithéchste Jahresmittelwert wurde an der LUB-Messstation
Passau/Angerstral3e mit 30 ug/m3 ermittelt. Der NO2-Stundenmittelgrenzwert von 200
ug/m3 wurde an allen LUB-Messstationen in jeder Stunde unterschritten. Zuléssig sind 18
Uberschreitungen im Kalenderjahr. Fiir Feinstaub PM10 wird der festgelegte Jahresmittel-
grenzwert von 40 ug/m3 seit dem Jahr 2007 und die zuléssige Uberschreitungshéufigkeit
des Tagesmittelgrenzwerts seit 2012 an allen LUB-Messstationen unterschritten. Im aktuel-
len Berichtsjahr 2023 wurde der héchste Jahresmittelwert an der LUB-Messstation Miin-
chen/Landshuter Allee mit 19 ug/m3 gemessen, gefolgt von der LUB-Messstation
Augsburg/KarlstraBe mit 18 ug/m3. Die héchste gemessene Uberschreitungshéufigkeit des
Tagesmittelgrenzwerts von 50 ug/m3 betragt 5 Tage im Kalenderjahr. Zulassig sind 35 Tage.
Fiir Feinstaub PM2,5 wurde der héchste Jahresmittelwert mit 11 ug/m3 an den LUB-
Messstationen Ingolstadt/Miinchener StralSe und Passau/Angerstral3e ermittelt. Der seit 1.
Januar 2015 einzuhaltende Immissionsgrenzwert — gemittelt (iber ein Kalenderjahr — fiir
Feinstaub PM2,5 von 25 ug/m3 wurde an allen 33 beurteilungsrelevanten LUB-
Messstationen deutlich unterschritten. Fiir Ozon (03) wird die zuléssige Uberschreitungszahl
von 25 Tagen des Zielwerts von 120 ug/m3 (Mittelungszeitraum drei Jahre) zum Schutz der
menschlichen Gesundheit an allen der 35 beurteilungsrelevanten Messstationen eingehal-
ten. Der Zielwert von 18.000 ug/m3 x h als AOT402 zum Schutz der Vegetation wird an 3
von 26 beurteilungsrelevanten Messstationen lberschritten. Die Informationsschwelle fiir
Ozon (180 pug/m3, im Stundenmittel) wurde im Jahr 2023 nicht lberschritten. Der héchste
Stundenmittelwert von 179 ug/m3 liegt an der Station Miinchen/Johanneskirchen vor. Die
Alarmschwelle fiir Ozon (240 ug/m3, im Stundenmittel) wurde folglich ebenfalls an allen be-
urteilungsrelevanten Stationen nicht erreicht. Zuletzt wurde die Alarmschwelle im sogenann-
ten Jahrhundertsommer im Jahr 2003 lberschritten. Der Grenzwert fiir Kohlenmonoxid (CO)
wird deutlich unterschritten. Der Grenzwert flir Benzol (C6HG6) wird deutlich unterschritten.
Fiir Schwefeldioxid (SO2) besteht auf Grund des niedrigen Niveaus deutlich unterhalb der
bestehenden Grenzwerte nach der 39. BImSchV [5] keine Messverpflichtung. So lange die
Schwefeldioxidemissionen nicht wieder ansteigen, ist auch von keinem relevanten Anstieg
auf der Immissionsseite auszugehen.”

Somit ist fur den Planungsbereich mit gré3tmoglicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass
die Immissionswerte der Luftschadstoffe (flir welche die Vorbelastungsmessungen an den
Referenzpunkten vorliegen) eingehalten werden.

Geruche
Im Bestand auf der landwirtschaftlichen Flache ist lediglich von Geruchsemissionen bei der
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auszugehen.

Bewertung des Schutzgutes Luft

Unter Berlicksichtigung der Iandlichen Auspragung des betrachteten Gebietes wird eine nur
geringe lufthygienische Vorbelastung festgestellt. Daher besteht nur eine geringe Empfind-
lichkeit des Schutzgutes Lulft.

Lediglich bei der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flachen im Bestand ist mit Stau-
bentwicklung zu rechnen. Von der wenig befahrenen Gemeindestralle gehen geringe Schad-
stoffemissionen aus. Auf der angrenzenden Staatsstral’e 2091 und der etwas weiter entfernt

43 (Lufthygienischer Jahreskurzbericht 2023; Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, 2023)
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vorbeifiihrenden Autobahn A 94 ist mit mittleren Emissionen aus dem Fahrverkehr zu rech-
nen. Daher ist von einer derzeit mittleren lufthygienischen Belastung durch den Stralenver-
kehr und die Landwirtschaft und somit einem mittlerem Konfliktpotential auszugehen.

11.2.1.6 Schutzgut Landschaftsbild

Das Planungsgebiet liegt im Haupt-Naturraum ,,Unterbayerisches Hiigelland und Isar-Inn-
Schotterplatten (D65)* der Einheit ,Unteres Inntal (054%) und der Untereinheit ,Unteres Inntal
(054)“.44

Die Planungsflache befindet sich im direkten Anschluss an das ausgewiesene Gewerbe- und
Industriegebiet ,Holzheim®. Das Landschaftsbild ist bereits durch die bestehende Gewerbe-
bebauung, die Staatsstral’e St 2091 und die Gemeindestralte vorbelastet. Im Westen und
Suden befindet sich freie Flur.

Durch die bereits bestehende Bebauung des Gewerbe- und Industriegebietes ,Holzheim* be-
steht bereits eine deutliche Veranderung des Landschaftsbildes.

Abb. 36: Ansicht von Siidwesten — Planungsfidche Acker, Foto Jocham Kessler Kellhuber GmbH (Mai 2025)

Im Bestand der Eingriffsflaiche handelt es sich gemaR Leitfaden Uberwiegend um eine aus-
geraumte, strukturarme Agrarlandschaft im Anschluss an bestehendes Gewerbe und ist von
Verkehrstrassen umgeben.

Daher ist gemal Leitfaden in Liste 1a die Ackerflache mit geringer Bedeutung fir Natur-
haushalt und Landschaftsbild einzuordnen.

11.21.7 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit, Bevolkerung

Erholung
Auf der Planungsflache befinden sich keine Wald- oder Erholungsflachen. Bei der liberwie-

genden Flache handelt es sich um landwirtschaftliche Flachen. Somit weist die Planungsfla-
che nur eine geringe Erholungsfunktion auf.

44 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt fiir Umwelt, 2025)
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Entlang der Staatsstrae St 2091 verlauft ein Geh- und Radweg. Dieser Geh- und Radweg
bleibt unverandert erhalten. Der Wanderweg wird durch das Planungsvorhaben nicht beein-
trachtigt, da die ErschlieBung der gewerblichen Flache von Suden her von der Gemein-
destral3e erfolgt.

Larm/ Schadstoffimmissionen
Auf der landwirtschaftlich genutzten Flache gehen im Bestand Immissionen, insbesondere Ge-
ruch, Larm, Staub und Erschltterungen aus, die durch die Bewirtschaftung entstehen.

Lediglich von der bestehenden gewerblichen Bebauung nérdlich des Geltungsbereiches ge-
hen Larm- und Staubemissionen aus.

Bioklima
Angaben zum Bioklima liegen nicht vor.

Strahlung
Angaben zu einer Belastung durch Strahlung liegen nicht vor.

11.2.1.8 Schutzgut Flache

Das Schutzgut Flache steht in einer engen Verbindung zum Schutzgut Boden und zum
Schutzgut Mensch, bezieht sich jedoch vor allem auf die Aspekte des Flachenverbrauchs
und des hiermit verbundenen Ressourcenschutzes. Es handelt sich um einen Umwelt- oder
auch Nachhaltigkeitsindikator fir die Bodenversiegelung bzw. den Verbrauch von unbebau-
ten, nicht zersiedelten und unzerschnittenen Freiflachen.

Als mdgliche Indikatoren fiir den Flachenverbrauch gelten Nutzungsanderungen, Neuinan-
spruchnahme und Dauerhaftigkeit dieser Veranderung. Daher erfolgt beim Schutzgut Flache
die Bewertung, ob sich die vorhandenen und/oder die bereits planerisch vorgesehenen (ver-
festigten) Flachennutzungen qualitativ oder quantitativ verandern.

Das Plangebiet ist derzeit unversiegelt und wird in erster Linie intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzt. Die Flache ist fir die Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen von mittlerer
bis hoher Bedeutung. Das Planungsgebietes ist unmittelbar an die bestehende Bebauung
und Infrastruktur angeschlossen. Derzeit wird der Flachennutzungsplan mit integriertem
Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing hinsichtlich der geplanten Gewerbegebietsauswei-
sung geandert. Damit ist eine Veranderung der Flachennutzung bereits planerisch vorgese-
hen.

Bei der landwirtschaftlich intensiv genutzten Flache handelt es sich zwar um eine grof3ere
Ackerflache, die jedoch bereits durch die bis auf wenige Bereiche umgebende Bebauung
sisoliert” liegt und nicht mehr Bestandteil einer zusammenhangenden gréReren Ackerflur ist.
Dies Ackerflache stellt einen mittleren bis hochwertigen landwirtschaftlichen Produktions-
standort dar.

11.21.9 Kultur- und Sachgiiter

Kulturgiiter

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind keine
Bau- und Bodendenkmaler kartiert bzw. bekannt.45 Zufallig zutage tretende Bodendenkma-
ler und Funde sind geman Art. 8 DSchG meldepflichtig an das Bayerische Landesamt fir
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehdrde.

45 (BayernAtlas, 2025)
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Genauere Angaben hierzu sind dem Punkt 11.1.3.6 zu entnehmen.

Sachgiiter
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich eine Ackerflache mittlerer bis guter Ertragsfa-
higkeit (Acker- und Grinlandzahl 66), Stral3enflachen und einige Bestandsleitungen.

11.2.1.10 Natura 2000-Gebiete

Im Geltungsbereich und der ndheren Umgebung liegen keine Natura 2000-Gebiete.

11.2.1.11 Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfillen und Abwassern

Auf der landwirtschaftlichen Flache im Bestand fallen keine Abfalle und Schmutzwasser an.
Das Niederschlagswasser kann flachig auf dem Grund versickern.

11.2.1.12 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgiitern

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgltern bewegen sich in einem norma-
len, Ublicherweise anzutreffenden Rahmen. Sie wurden in den Betrachtungen zu den einzel-
nen Schutzgutern mitbertcksichtigt. Erhebliche Auswirkungen auf die Wechselwirkungen
sind nicht bekannt bzw. zu erwarten.
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11.2.1.13

Die einzelnen 5 Schutzguter werden fir den Planungsbereich wie folgt bewertet:

Zusammenfassende Betrachtung

Einstufung Arten und Boden Wasser Klima/Luft Landschaftsbild Gesamtbewertung
des Lebensraume
Bestandes
intensiv bewirtschaf- | anthropogen Bereiche hoher Be- Flachen ohne Ausgeraumte, struk- | Gebiet mit
intensiv be- tete Acker Uberpragter Boden un- | deutung fir die kleinklimatisch turarme Agrarland- mittlerer Bedeutung

wirtschaftete ter Dauerbewuchs Grundwasserneubil- | wirksame Luftaus- schaften fur Naturhaushalt
Acker dung tauschbahnen und das Land-
schaftsbild
- Gebiet geringer - Gebiet mittlerer Be{ > Gebiet hoher Be- | > Gebiet geringer Be-| > Gebiet geringer
Bedeutung deutung deutung deutung Bedeutung
Griinflichen | Grinflachen entlang |anthropogen Bereiche hoher Be- Flachen ohne Verkehrsflachen Gebiet mit

entlang von
Verkehrsfla-
chen (Stra-
Renbegleitgrii
n)

von Verkehrsflachen
(Strallenbegleitgriin)

- Gebiet geringer
Bedeutung

Uberpragter Boden un-
ter Dauerbewuchs

- Gebiet mittlerer Be-

deutung

deutung fir die
Grundwasserneubil-
dung

- Gebiet hoher Be-
deutung

kleinklimatisch
wirksame Luftaus-
tauschbahnen

- Gebiet geringer Be-

deutung

- Gebiet geringer
Bedeutung

mittlerer Bedeutung
fur Naturhaushalt
und das Land-
schaftsbild
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1.3 Entwicklung des Basisszenario bei Nichtdurchfiihrung der Pla-
nung

Bei Nichtdurchflhrung der Planung wirde das Plangebiet weiterhin Uberwiegend als land-
wirtschaftliche Ackerflache genutzt werden. Die mittleren Eingriffe in den Naturhaushalt wiir-
den zwar an dieser Stelle nicht stattfinden, wirden aber an anderer Stelle erfolgen.

1.4 Bewertung der Schutzguter beziglich des Eingriffes bei Durchfiih-
rung der Planung

Im Folgenden wird auf die Betrachtung des Eingriffs auf die einzelnen Schutzgiter eingegan-
gen. Die Beurteilung der Schutzguter bezieht sich nur auf die vorbeschriebene Eingriffsflache
innerhalb des Geltungsbereiches.

11.4.1 Schutzgut Arten und Lebensraume, biologische Vielfalt, Arten-
schutz (Tiere und Pflanzen)

11.4.1.1 Biotopschutz (Biotopflachen, Eingriffe in Natur und Landschaft)

Innerhalb des Planungsgebietes oder in unmittelbarem Anschluss befinden sich keine amt-
lich kartierten Biotope.

Durch die Gewerbegebietsausweisung wird bis auf das randliche Strallenbegleitgriin aus-
schlieBlich in einen intensiv genutzten Acker eingegriffen. Auch bei der Krautflur des Stra-
Renbegleitgrins handelt es sich iberwiegend um eine nahrstoffreiche Graserflur, vereinzelt
Scharfgarbe beigemischt. Dabei handelt es sich um bislang unversiegelte Béden. Durch die
Umsetzung der Planung wird es zu einer Veranderung der der Flachennutzung kommen.

Bei diesen Veranderungen handelt es sich um Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne
des § 14 BNatSchG. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt nach § 1a Abs. 3 S. 1
BauGB nach § 1 Abs. 7 BauGB als Teil des Umweltberichts (§ 2 Abs. 4 BauGB). Die voll-
standige Eingriffs-/Ausgleichsregelung ist dem Kapitel 11.5 des Umweltberichtes zu entneh-
men.

Die von der Planung bzw. den Eingriffen betroffenen Biotope (aul3erhalb des Geltungsberei-
ches) mit Angaben zur FlachengrofRe und Biotopwertigkeit sind unter Punkt 11.2.1.1 zusam-
mengestellt.

Im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde davon ausgegangen, dass bezogen
auf die Plangebietsflachen 80 % entsprechend einer GRZ von 0,8 einer Versiegelung bzw.
Uberbauung zugefiihrt werden. Auf 20 % der Flache werden neue Griinflachen in Form von
Geholzanpflanzungen und Wiesen mit Pflanzung von Baumen angelegt. Innerhalb des Plan-
gebietes werden zudem Dachbegriinungen entsprechend der Festsetzungen des Bebau-
ungsplans realisiert. Festgesetzte, rechtlich verbindlich gesicherte Vermeidungsmalinahmen
am Ort des Eingriffs, die Auswirkungen auf die Umweltschutzgiter mindern, werden Uber ei-
nen Planungsfaktor von 14,5 % durch Abschlage beim ermittelten Ausgleichsbedarf bertck-
sichtigt.

Nachdem keine Feldvogel kartiert wurden und keinerlei Gehdlzstrukturen mit moglichen Brut-
habitaten fur Vogel vorhanden sind, kann davon ausgegangen werden, dass diese Planung
keine negativen Auswirkungen auf die Vogelarten hat. Auch flr andere Tierarten stellt die
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Planungsflache keinen geeigneten Lebensraum dar. Geschitzte Pflanzenarten kommen
ebenfalls nicht vor.

In der ndheren Umgebung befinden sich mehrere Amphibienlebensraume. Die geplante Fla-
che liegt zwischen diesen vorhandenen Lebensstatten. Durch die Ausbildung eines Griin-
streifens mit Graben und Wall als Vernetzungsstruktur fir Amphibienwanderung im
ndrdlichen Geltungsbereich wird ein Wanderkorridor geschaffen. Die Festsetzungen zur Her-
stellung und Pflege dieses Wanderkorridors sind unter Punkt 7. Artenschutz detailliert be-
schrieben.

So kann durch die festgesetzten grinordnerischen Malnahmen (intensive Geholzpflanzun-
gen in Form von freiwachsenden Heckenstrukturen, Vielzahl an Pflanzung von Baumen |I.
Ordnung, Ansaat von Wiesenflachen usw.) eine Aufwertung durch die Schaffung von neuen
Lebensraumstatten erreicht werden.

11.4.1.2 Schutzgebiete gem. § 23 - 29 BNatSchG

Flacheninanspruchnahme/-versiegelung

Die Planung ist mit keiner Flacheninanspruchnahme / -versiegelung in Schutzgebieten gem.
§ 23 — 29 BNatSchG verbunden. Nachteilige Auswirkungen auf Schutzgebiete durch diesen
Wirkfaktor sind daher ausgeschlossen.

Visuelle Wirkungen

Die von einer Planung bzw. der hierdurch vorbereiteten baulichen Nutzung ausgehenden vi-
suellen Wirkungen auf die Umgebung kénnen im Allgemeinen zu einer Minderung der Land-
schaftsqualitat fur Tierarten infolge der technogenen Storreize fihren. Darlber hinaus
besteht die Gefahr des Wertverlusten von Schutzgebieten in Bezug auf die visuelle Erlebnis-
wirksamkeit. Im vorliegenden Fall sind auf Grund der Entfernung von ca. 750 m zum Land-
schaftsschutzgebiet ,Muhldorfer Hart* nachteilige visuelle Wirkungen auf die Schutzgebiete
auszuschlief3en.

Luftschadstoff-/Staubemissionen

Bauphase

In der Bauphase werden Luftschadstoff- und Staubemissionen freigesetzt, die auf Grund der
bodennahen Freisetzungen nur eine begrenzte Reichweite aufweisen. Eine Betroffenheit von
Schutzgebieten ist auf Grund der Entfernungen zum Plangebiet nicht zu erwarten.

Betriebsphase
Mit der Planung werden Nutzungen des Plangebietes vorbereitet, die mit einer Freisetzung

von Luftschadstoffen und Stauben verbunden sein kénnen. Eine Betroffenheit von Schutzge-
bieten ist auf Grund der Entfernungen zum Plangebiet nicht zu erwarten, da samtliche
Schutzgebiete in einer ausreichend grofRen Entfernung zum Plangebiet liegen.

Gerauschemissionen

Auf Grund der Lage und des Plangebietes und der bereits bestehenden angrenzenden Be-
bauung inklusive der Staats- und Gemeindeverbindungsstralle sind keine nachteiligen Ein-
wirkungen durch Gerausche in der Bau- und Betriebsphase zu erwarten.

Lichtemissionen
In Anbetracht der Entfernung zu den Schutzgebieten sind keine relevanten Auswirkungen zu
erwarten.
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Niederschlagswasser und Wasserschutzgebiet

Auf Grund der Lage und Entfernung von naturschutzfachlichen Schutzgebieten zu den Plan-
gebietsflachen sind nachteilige Auswirkungen durch eine Niederschlagswasserversickerung
innerhalb des Plangebietes auf die Schutzgebiete ausgeschlossen.

Das Plangebiet liegt auRerhalb von Trinkwasser-/Heilquellenschutzgebieten.

Die Trinkwasserschutzgebiete Mettenheim, Waldkraiburg und Heldenstein befinden sich ca.
700 bis 1400 m sudlich. Ca. 150 m westlich der Planungsflache, durch die Staatsstralte

St 2091 getrennt, wird derzeit ein Wasserschutzgebiet der Gemeinde Ampfing ausgewiesen.
Die Planungsflache liegt zudem in einem Vorranggebiet zur Wasserversorgung (sh. Punkt
2.1.2 der Begriindung).

Auf Grund der Entfernung zu den bestehenden und in Aufstellung befindlichen Wasser-
schutzgebieten ist von einer Beeinflussung durch die geplante Gewerbegebietsausweisung
mit groRtmaoglicher Wahrscheinlichkeit nicht auszugehen, da es im Abflussbereich liegt.
Nichtsdestotrotz darf das Grundwasser durch die geplante Mallnahme qualitativ und quanti-
tativ nicht beeintrachtigt werden. Eine Versickerung nach den technischen Regeln wird im
Bebauungsplan festgesetzt.

Fahrzeugverkehr

Auf Grund der Lage und Entfernung von Schutzgebieten zum Plangebiet sind nachteilige
Auswirkungen durch bau- und betriebsbedingten Fahrzeugverkehr infolge der Planung aus-
zuschlieRen.

11.4.1.3 Natura 2000-Gebiete / FFH-Gebiet

Flacheninanspruchnahme/-versiegelung

Die Planung ist mit keiner Flacheninanspruchnahme / -versiegelung in einem Natura 2000-
Gebiet verbunden. Nachteilige Auswirkungen auf Schutzgebiete durch diesen Wirkfaktor sind
daher ausgeschlossen.

Visuelle Wirkungen

Die von einer Planung bzw. der hierdurch vorbereiteten baulichen Nutzung ausgehenden vi-
suellen Wirkungen auf die Umgebung kénnen im Allgemeinen zu einer Minderung der Land-
schaftsqualitat fur Tierarten infolge der technogenen Storreize fuhren. Darlber hinaus
besteht die Gefahr des Wertverlusten von Schutzgebieten in Bezug auf die visuelle Erlebnis-
wirksamkeit. Im vorliegenden Fall sind auf Grund der Entfernung von ca. 1,4 km zum FFH-
Gebiet 7842-371.03 ,Kammmolch-Habitate in den Landkreisen Miihldorf und Altétting“ und
nachteilige visuelle Wirkungen auf das Schutzgebiet auszuschliel3en.

Luftschadstoff-/Staubemissionen

Bauphase

In der Bauphase werden Luftschadstoff- und Staubemissionen freigesetzt, die auf Grund der
bodennahen Freisetzungen nur eine begrenzte Reichweite aufweisen. Eine Betroffenheit von
Schutzgebieten ist auf Grund der Entfernungen zum Plangebiet nicht zu erwarten.

Betriebsphase
Mit der Planung werden Nutzungen des Plangebietes vorbereitet, die mit einer Freisetzung

von Luftschadstoffen und Stauben verbunden sein kdnnen. Eine Betroffenheit von Schutzge-
bieten ist auf Grund der Entfernungen zum Plangebiet nicht zu erwarten, da samtliche
Schutzgebiete in einer ausreichend grof3en Entfernung zum Plangebiet liegen.
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Gerauschemissionen

Auf Grund der Lage und des Plangebietes und der bereits bestehenden angrenzenden Be-
bauung inklusive der Staats- und Gemeindeverbindungsstrale sind keine nachteiligen Ein-
wirkungen durch Gerausche in der Bau- und Betriebsphase zu erwarten.

Lichtemissionen
In Anbetracht der Entfernung zu den Schutzgebieten sind keine relevanten Auswirkungen zu
erwarten.

Niederschlagswasser

Auf Grund der Lage und Entfernung von Schutzgebieten zu den Plangebietsflachen sind
nachteilige Auswirkungen durch eine Niederschlagswasserversickerung innerhalb des Plan-
gebietes auf die Schutzgebiete ausgeschlossen.

Fahrzeugverkehr

Auf Grund der Lage und Entfernung von Schutzgebieten zum Plangebiet sind nachteilige
Auswirkungen durch bau- und betriebsbedingten Fahrzeugverkehr infolge der Planung aus-
zuschlieRRen.

11.4.1.4 Artenschutz gemaR § 44 ff. BNatSchG, Flora und Fauna

Allgemeines und Wirkfaktoren

In § 44 BNatSchG werden flr geschtzte Arten Verbotstatbestande aufgefiihrt, die im Rah-

men von Planungs- und Zulassungsverfahren zu beachten sind. GemaR § 44 Abs. 1

BNatSchG ist es verboten,

. wild lebende Tiere der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzten, zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schadigen oder zu zerstoren,

= wild lebende Tiere der streng geschuitzten Arten und der europaischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stdrung liegt vor, wenn sich durch die Sté-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren,

= wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zersto-
ren.

Auf die Ausfiihrungen unter Punkt 11.1.4 saP wird verwiesen. Bei der Bestandserfassung
konnten weder im Geltungsbereich noch in angrenzenden Flachen planungsrelevante Feld-
vogelarten nachgewiesen werden. Es konnten bei keiner Begehung Hinweise auf eine Be-
siedlung durch Feldvdgel erbracht werden. Durch die Flacheninanspruchnahme flir das
geplante Bauvorhaben sind somit keine direkten Beeintrachtigungen von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten der untersuchten, planungsrelevanten Vogelarten zu erwarten.

Um dennoch Gefahrdungen der nach den einschlagigen Regelungen geschiitzten Tier- und
Pflanzenarten zu vermeiden, wurden detaillierte Festsetzungen gefasst. Diese sind unter
Punkt 7. Artenschutz beschrieben.

Auf Grund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und dem Fehlen von geeigneten Ha-
bitatstrukturen kann auch eine Beeintrachtigung anderer Tierarten ausgeschlossen werden.
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Ebenso sind auf den intensiv genutzten Flachen keine wild lebenden Pflanzen der besonders
geschitzten Arten vorhanden.

Die Zulassigkeit des Vorhabens dirfte somit aus artenschutzrechtlicher Sicht gegeben sein.

Der Ausgleich fir die nicht vermeidbaren Eingriffe in dieses Schutzgut erfolgt im Rahmen der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.

11.4.1.5 Allgemeine Vorpriifung gemaR § 7 Abs. 1 und Abs. 2 UVPG beziiglich der Ro-
dung von Wald

Waldflachen sind durch die Planung nicht betroffen.

11.4.2 Schutzgut Boden

Flacheninanspruchnahme/-versiegelung

Die Planung ist mit einer Flacheninanspruchnahme / -versiegelung in einer Grofie von ca.
71.440 m? verbunden. Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut durch einen Verlust der
Bodenfunktionen und der Filterfunktion in Wasser- und Stoffkreislaufen, sind daher gegeben.

Lebensgrundlage fur Menschen

Als Lebensgrundlage fiir den Menschen ist der Planbereich hinsichtlich der Produktion von
Lebensmitteln von mittler Bedeutung. Da die Flache im Verhaltnis zur gesamten landwirt-
schaftlichen Produktionsflache im Gemeindebereich nur sehr gering ist, liegt nur eine geringe
Beeintrachtigung vor.

Zudem ist zu berilcksichtigen, dass mit der Planung die Wirtschaft in der Gemeinde Ampfing
gestarkt wird. Arbeitsplatze werden geschaffen. Dies stellt neben dem wirtschaftlichen Vor-
teil, ebenfalls eine Lebensgrundlage fur den Menschen dar.

Natiirliche Bodenfunktion - Lebensraum fiir Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen
Standortpotenzial fiir die natiirliche Vegetation (Biotopentwicklungspotenzial)

Fir Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen stellt die Flache einen Lebensraum dar. Ferner
sind die Funktionen im Wasser- und Stoffkreislauf im Planungsgebiet weitgehend erfullt. Mit
der Realisierung einer baulichen Nutzung wird diese Flache dem Naturraum langfristig ent-
zogen. Infolge dieser Flacheninanspruchnahme wird sich die gegenwartige Lebensraumfunk-
tion des Bodens verandern. In Bereichen, die zuklnftig bebaut oder versiegelt werden, tritt
ein Totalverlust der Lebensraumfunktion ein. Diese Bdden kénnen auf Grund der anthropo-
genen Uberpragung keinen Lebensraum mehr darstellen.

Durch Bodenaushube, -umlagerungen bzw. Gelandemodellierungen wird der aktuelle Aufbau
des Bodens beeintrachtigt. Teilbereiche des Plangebietes werden durch Anpflanzungen be-
grunt. Diese Grinflachen werden im Vergleich zu intensiv landwirtschaftlich genutzten Béden
eine héhere Biotopfunktion Gibernehmen. Es werden sich gegeniber dem heutigen Zustand
insgesamt veranderte Lebensraumbedingungen einstellen, was zu einer veranderten Besied-
lung durch Tiere, Pflanzen und ggfs. Bodenorganismen fiihren wird.

Die Lebensraumfunktion des Bodens bzw. der mit der Planung verbundene Verlust ist grund-
legend zu differenzieren. Trotz der mittleren und hohen Bodenfruchtbarkeit kann er durch
das Aufbringen in Grunflachen mit der Anpflanzung von Laubgehdlzen mit der Zeit eine Auf-
wertung in der Bodenchemie erfahren.
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Durch die Verpflichtung von begriinten Flachdachern kann die geplante Versiegelung teil-
weise kompensiert werden. Die Festsetzung der Aufbaustarken von durchwurzelbarem Sub-
strat fur die Bepflanzung von Flachdachern regelt zusatzlich die Leistungsfahigkeit dieser
Flachen. Dadurch werden durch die Griindacher Lebensraume, insbesondere fiir Insekten,
geschaffen und die Artenvielfalt erhoht.

Im Hinblick auf den Verlust der aktuellen, jedoch relativ ungiinstigen Lebensraume und damit
einhergehend der aktuellen Lebensraumfunktion des Bodens, insbesondere in Folge der Fla-
chenversiegelungen, wurde eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung im Sinne des § 14
BNatSchG durchgeflhrt. Fur die Eingriffe in Natur und Landschaft sind umfassende Kom-
pensations- bzw. Ersatzmalinahmen geplant.

Standortpotenzial fir Bodenorganismen

Im Bereich von zuklinftig versiegelten Flachen entsteht nahezu ein Totalverlust der Lebens-
raumfunktion fir Bodenorganismen. Eine relevante Besiedlung unterhalb der versiegelten /
Uberbauten Bereiche wird nicht bestehen.

In den als Grunflachen ausgestalteten Bereichen wird eine Lebensraumfunktion fir Bodenor-
ganismen weiter bestehen. Diese wird sich gegentiber dem aktuellen Zustand auf Grund der
Bodeneingriffe und unterschiedlicher Vegetationsformen verandern. Durch die umfassenden
Eingrinungsmaflinahmen wird sich zumindest im Randbereich des Gewerbegebietes mittel-
fristig ein lokal héherwertiges Standortpotenzial entwickeln. Insgesamt jedoch resultiert durch
die Versiegelungen eine héhere Auswirkungsintensitat als durch die im Bebauungsplan fest-
gesetzten Begrinungen ausgeglichen wird.

Durch die vorgesehenen externen Kompensationsmafnahmen werden demgegeniber Bo-
den an anderer Stelle aufgewertet. Dies wird sich positiv auf die dortige Lebensgemeinschaft
von Bodenorganismen auswirken. Es handelt sich somit um eine Aufwertung der dortigen
Standortpotenziale, die zu einem vollstandigen Ausgleich des Verlustes des Standortpotenzi-
als flr Bodenorganismen flihren.

Oberboden

Ein Eingriff in die Bodenstruktur und die verschiedenen Horizonte, insbesondere in den wert-
vollen Oberboden, ist durch die geplante Bebauung und Versiegelung nicht vermeidbar. Im
Planungsbereich werden nicht versiegelten Flachen versiegelt.

Aushub / Wiederandeckung

Da die Planungsflache relativ eben ist, ist nicht mit sehr grofRen Erdbewegungen zur Gelan-
demodellierung zu rechnen. Flr das geplante Bauvorhaben sind trotzdem umfangreiche Erd-
arbeiten erforderlich. Auf einen Massenausgleich wird geachtet.

Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeintrachtigungen (insbeson-
dere des Mutterbodens nach § 202 BauGB), ist der belebte Oberboden und ggf. kulturfahige
Unterboden getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schut-
zen und einer moglichst hochwertigen Nutzung zuzuflhren. Zu bertcksichtigen sind hierbei
die DIN 18915 und die DIN 19731. Das Merkblatt ,Bodenkundliche Baubegleitung — Leitfa-
den fur die Praxis“ des Bundesverbandes Boden e.V. sowie die Hinweise in der DIN 19639
sind zu beachten. Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu begrinen.

Uberschissiges Aushubmaterial ist einer ordnungsgeméafen Verwertung oder Beseitigung
zuzufuhren. Es darf nicht in der freien Landschaft abgelagert werden. Dieses Verbot gilt ins-
besondere auf 6kologisch wertvollen Flachen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und Magerstand-
orten, Feldgehdlzen, alten Hohlwegen, Bachtalern, Waldrandern usw.
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Die Planungsflache ist nicht im Altlastenkataster eingetragen. Des Weiteren sind nach der-
zeitigem Kenntnisstand keine altlastverdachtigen Flachen bekannt, und es gibt keine Hin-
weise auf anderweitige Bodenkontaminationen. Auf die verfillte ehemalige
Kohlenwasserstoffbohrung wird unter Punkt 5.12.2 hingewiesen.

Im Hinblick auf die Verwertung des Bodenaushubs und zur Auffindung potentieller
Schadstoffbelastungen des Bodens wurden zwei Bodenmischproben untersucht. Die Proben
wurden gem. Verfull-Leitfaden mit Z0 und gem. EBV, DepV mit BM-0 und DKO eingestuft.
Die genauen Untersuchungsergebnisse sind dem beiliegenden geotechnischen Gutachten
zu entnehmen.

Die Untere Bodenschutzbehérde und das Wasserwirtschaftsamt sind unverziglich zu be-
nachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG), falls bei den ErschlieRungsarbei-
ten bzw. beim Aushub von Baugruben Auffalligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die
auf eine schadliche Bodenveranderung oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten
sind in diesem Fall unverzuglich in diesem Bereich zu unterbrechen.

Far alle Bau-, Erd- und TiefbaumalRnahmen im Planungsgebiet, die zu Eingriffen in Boden,
Bodenfunktionen oder Bodenaufbau fiihren, ist eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB)
gemald DIN 19639 durchzufiihren. Das fertige Bodenschutzkonzept ist mit dem Wasserwirt-
schaftsamt abzustimmen.

PKW-Stellplatze sind zwingend mit wasserdurchlassiger Befestigung mit einen Abflussbei-
wert kleiner oder gleich 0,4 zu gestalten (z.B. Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schot-
terrasen, Okopflaster oder andere wasserdurchlassige Belagsarten).

Im Rahmen der BaumalRnhahmen wird in die natlrliche Schichtung des Bodens und die natr-
liche Bodenstruktur eingegriffen und kann im Bereich der baulichen Anlagen nicht wieder
hergestellt werden. Die Wiederandeckung von unversiegelten Flachen mit Oberboden stellt
eine Minimierungsmalfinahme dar. VermeidungsmalRnahmen, wie die Festsetzung zur was-
sergebundenen Befestigung von PKW-Stellplatzen kdnnen die negativen Auswirkungen wei-
ter vermindern. Auf den ordnungsgemaflen Umgang mit Oberboden und Aushub wird im
Bebauungsplan hingewiesen.

Der Ausgleich flr den nicht zu vermeidenden Eingriff erfolgt im Rahmen der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung.

Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nahrstoff-
kreislaufen sowie Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fiir stoffliche Einwirkungen
auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften

Durch die mit der Planung vorbereiteten Flachenversiegelungen des Plangebietes gehen die
natirlichen Bodenfunktionen fur den Wasser- und Nahrstoffhaushalt sowie die Filter-, Puffer-
und Stoffumwandlungseigenschaften verloren. Dies liegt darin begriindet, dass in den versie-
gelten Flachen kein oberirdischer Eintrag von Niederschlagswasser, Nahrstoffen, Schadstof-
fen etc. in diesen Bereichen mehr stattfinden kann. In Bezug auf den Wasserhaushalt ist
eine Erfassung von Niederschlagswasser und eine Versickerung nach den technischen Re-
geln vorgesehen. Aus Ausgleich werden zusatzlich umlaufend breite unversiegelte Eingru-
nungsbereiche festgesetzt, die den Wasserhaushalt beglnstigen. Fur den Wasserhaushalt in
den versiegelten Flachen ergeben sich geringe Auswirkungen, da das tberwiegende Nieder-
schlagswasser der Planungsflache durch Versickerung wieder zur Verfigung gestellt wird.
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In den unversiegelten Bereichen des Plangebietes wird es infolge der in den Boden eingrei-
fenden Tatigkeiten (Aushub, Umlagerung, Aufschittung) ebenfalls zu einer Beeintrachtigung
der gegenwartigen Funktionsfahigkeit kommen. Dies liegt im Wesentlichen darin begriindet,
dass der aktuelle Bodenaufbau durch die Bautatigkeit verandert werden wird. Diese unver-
siegelten Bereiche kénnen allerdings zukulinftig dennoch eine Funktionserfiillung aufweisen,
die in Abhangigkeit des vorgenommenen Bodenaufbaus und Kultivierung bzw. Begriinungen
dieser Flachen leicht unterschiedlich ausfallen kénnen. Sofern in diesen Bereichen ein
hdéchstmdglicher Wiedereinbau von Béden erfolgt, so wird die Funktionsbeeintrachtigung als
gering eingeschatzt. Sofern die Boden infolge der Baumalinahmen erheblich in Schichtfolge
und Struktur verandert werden, kann potenziell eine hohe Funktionsbeeintrachtigung auftre-
ten.

Zusammenfassend betrachtet resultieren durch die Planung nachteilige Einflisse auf die na-
turlichen Bodenfunktionen in Bezug auf den Wasser-/Nahrstoffhaushalt sowie die Filter-, Puf-
fer-, Stoffumwandlungseigenschaften. Daher werden die Auswirkungen unter
Berlcksichtigung der aktuellen Funktionsfahigkeit der Boden im Plangebiet als mittel einge-
stuft.

Mit der Planung sind Ausgleichs-/ErsatzmalRnahmen im regionalen Umfeld vorgesehen.
Hierbei handelt es sich v. a. um naturschutzfachliche MaRnahmen fur Eingriffe in Natur und
Landschaft. Dies hat letztendlich auch einen positiven Einfluss auf die abiotischen 6kologi-
schen Bodenfunktionen (Wasser- / Nahrstoff- / Stoffhaushalt). Diese Aufwertung tragt damit
zur Kompensation des lokalen Eingriffs im Plangebietes bei. Es besteht daher aus fachgut-
achterlicher Sicht kein zusatzlicher Kompensationsbedarf fiir die Beeintrachtigung der ge-
genwartigen Funktionsfahigkeit fur den Wasser- und Nahrstoffhaushalt sowie die Filter-,
Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften im Bereich des Plangebietes.

Erosionsgefahrdung

Auf Grund der relativ ebenen Topografie und der Hauptwindrichtung von Sidwest in Verbin-
dung mit der bestehenden abschirmenden Bebauung ist keine wesentliche Erosionsgefahr-
dung gegeben.

Um Abschwemmungen mit entsprechenden Erosions- und Stoffeintragen zu vermeiden, wer-
den folgende geeignete Vorkehrungen getroffen:
= Begriinung unmittelbar nach Fertigstellung

Altlasten

Die Planungsflache ist nicht im Altlastenkataster eingetragen. Des Weiteren sind nach der-
zeitigem Kenntnisstand keine altlastverdachtigen Flachen bekannt, und es gibt keine Hin-
weise auf anderweitige Bodenkontaminationen.

Fur die Planungsflache wurde ein geotechnischer Bericht Nr. 25221333 vom 01.07.2025
durch die IMH Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen und Geotechnik mbH aus Hengersberg
erstellt. Im Hinblick auf die Verwertung des Bodenaushubs und zur Auffindung potentieller
Schadstoffbelastungen des Bodens wurden zwei Bodenmischproben untersucht. Die Proben
wurden gem. Verflll-Leitfaden mit Z0 und gem. EBV, DepV mit BM-0 und DKO eingestuft.
Die genauen Untersuchungsergebnisse sind dem beiliegenden Gutachten zu entnehmen.

Die Untere Bodenschutzbehérde und das Wasserwirtschaftsamt sind unverziglich zu be-
nachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG), falls bei den Erschlielungsarbei-
ten bzw. beim Aushub von Baugruben Auffalligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die
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auf eine schadliche Bodenveranderung oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten
sind in diesem Fall unverziglich in diesem Bereich zu unterbrechen.

Bodendenkmaler
Bodendenkmaler werden durch die Planung nicht beeintrachtigt.

Zufallig zutage tretende Bodendenkmaler und Funde sind gemaR Art. 8 DSchG meldepflich-
tig an das Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbe-
horde.

11.4.3 Schutzgut Wasser

Flacheninanspruchnahme/-versiegelung

Oberflachengewasser
Ein flachenbezogener Eingriff in Oberflachengewasser erfolgt nicht.

Durch das sehr geringe Gefalle des Gelandes nach Osten sind Fliewege mit malkigem Ab-
fluss vorhanden, im nérdlichen Bereich sogar mit starkem Abfluss. Durch die Bebauung an-
dern sich die Abflusswege. Im Rahmen der Entwasserungsplanung zum Einzelbauvorhaben
werden die Sickerflachen festgelegt.

Uberschwemmungsgebiete, Hochwassergefahren und Hochwasserrisiko

Eine Gefahrdung des Hochwasserschutzes in der Region oder eine Gefahr der geplanten
Nutzungen durch Hochwasserereignisse besteht in der Regel nicht. Jedoch kdnnen jederzeit
Sturzfluten auftreten.

Bereits im Rahmen der Vorhaben- und Erschlieungsplanung wurde fiir das geplante Projekt
mit beiden Bauabschnitten ein Uberflutungsnachweis nach DWA-A 138-1erstellt. Demnach
ist die Ruckhaltung schadlos auf dem Grundstick mdéglich. Fur ein 30-jahriges Regenereignis
wurde die rtckzuhaltende Regenwassermenge mit ca. 950 m? und fir ein 100-jahriges Re-
genereignis mit ca. 1.600 m? ermittelt. Diese Massen kdnnen tUberwiegend im groRflachigen
Parkplatzbereich eingestaut werden.

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete
Das Plangebiet liegt auRerhalb von Trinkwasser-/Heilquellenschutzgebieten.

Die Trinkwasserschutzgebiete Mettenheim, Waldkraiburg und Heldenstein befinden sich ca.
700 bis 1400 m sudlich. Ca. 150 m westlich der Planungsflache, durch die Staatsstralte

St 2091 getrennt, wird derzeit ein Wasserschutzgebiet der Gemeinde Ampfing ausgewiesen.
Die Planungsflache liegt zudem in einem Vorranggebiet zur Wasserversorgung (sh. Punkt
2.1.2 der Begrindung).

Auf Grund der Entfernung zu den bestehenden und in Aufstellung befindlichen Wasser-
schutzgebieten ist von einer Beeinflussung durch die geplante Gewerbegebietsausweisung
mit grétmaoglicher Wahrscheinlichkeit nicht auszugehen, da es im Abflussbereich liegt.
Nichtsdestotrotz darf das Grundwasser durch die geplante Mallinahme qualitativ und quanti-
tativ nicht beeintrachtigt werden. Eine Versickerung nach den technischen Regeln wird im
Bebauungsplan festgesetzt.

Grundwasserkdrper (GWK)
Eine direkte Beanspruchung oder Nutzung von Grundwasser erfolgt durch die Planung nicht.

Seite 106 von 149 Entwurf i. d. Fassung vom 10.02.2026



BEGRUNDUNG MIT UMWELTBERICHT

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND"

Eine thermische Nutzung des Grundwassers ist grundsatzlich nicht ausgeschlossen. Auf
Grund der Entnahmeleistung ist eine Wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Im Vorfeld
ist eine Grundwassermessstelle zu errichten. Die Erwarmung des Grundwassers uber 20° ist
nicht zulassig. Das abstromige Wasserschutzgebiet ist zu beachten, ebenso dass flr bereits
vorhandene Betriebe Genehmigungen fiir eine thermische Nutzung vorhanden sind. Bei ei-
ner Nutzung ab ca. 100.000 m?/ Jahr ist evil. eine UVP-Vorprifung notwendig. Ebenso ist
der Wasserverbrauch zu ermitteln, auch hier sind bereits vorhandene Nutzungen mit viel
Wasserverbrauch genehmigt.

Im Plangebiet kommt es durch die Flachenversiegelungen zu einer Einschrankung der Nie-
derschlagswasserversickerung und damit zu einem Einfluss auf die Grundwasserneubildung.
Jedoch wird das anfallende unbelastete Niederschlagswasser versickert. Das Niederschlags-
wasser wird damit vor Ort dem Wasserhaushalt wieder zugefiihrt.

Die Auswirkungen werden nur gering und beschrankt auf den lokalen Bereich feststellbar
sein. Nach Abschluss von Baumalinahmen werden sich die Grundwasserstrome im direkten
Umfeld des Planbereichs wieder dem Ursprungszustand anndhern und sich regenerieren.
Eine nachhaltige Beeintrachtigung des Grundwasserkorpers ist nicht zu erwarten.

Gem. dem beiliegenden Bodengutachten wurden mit den durchgefuhrten Erkundungen bis
zur max. moglichen Endteufe von 2,3 m u. GOK (= 419,45 m u. NHN) keine Grund- bzw.
Schichtenwasser aufgeschlossen. Aus einer Auswertung von Messstellen ergibt sich im Be-
reich der BaumalRnahme ein mittlerer Grundwasserstand von 403,2-404,3 m U. NHN und ein
hoéchster Grundwasserstand von 404,8-406,0 m (. NHN. Der héchste Wasserspiegel stellt
allerdings nicht den Bemessungswasserstand dar. Erfahrungsgemal ist hierbei ein Sicher-
heitsaufschlag von mindestens 0,3 m zu wahlen, weshalb ein Bemessungswasserstand bei
406,3 m U. NHN anzusetzen ist.

Bei einer maximalen Aushubtiefe oberhalb ca. 404,3 m . NN ist bei Niedrigwasserstanden
nach dem derzeitigen Kenntnisstand mutmalfilich wahrend der Bauphase nur untergeordnet
mit Wasserzutritt/ Wasserhaltung zu rechnen.

Unter Berlicksichtigung der aktuellen Planung sowie unter Berticksichtigung der Umge-
bungssituation mit einem hohen Anteil von Freiflachen sind die Auswirkungen auf die men-
genmalige Grundwassersituation als gering zu bewerten. Es ist insbesondere keine
Gefahrdung des mengenmalRigen Zustands des Grundwassers gemaf den Bestimmungen
der WRRL zu erwarten. Auch im Fall einer betrieblichen Nutzung von Niederschlagswasser
sind die Auswirkungen als gering einzustufen, da eine entspreche Wassermenge aus der 6f-
fentlichen Wasserversorgung entfallen wirde.

Die Gefahr des Eintrags von Nitrat und Spritzmittel in das Grundwasser durch die Auflésung
der Nutzung durch die Landwirtschaft wird reduziert.

Wasserhaltung / Grundwasserabsenkung

Die im Zuge der Bauarbeiten potenziell erforderlichen Wasserhaltungen kénnen kleinrdumig
und vorribergehend einen Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt, Zwischenabflisse und
Grundwasserstrome im lokalen Eingriffsbereich austiben. Nach Abschluss von Baumalinah-
men werden sich die Grundwasserstrome im direkten Umfeld des Planbereichs wieder dem
Ursprungszustand annahern und sich regenerieren.
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Wie im beiliegenden geotechnischen Bericht beschrieben ist, ,wurde mit den durchgefiihrten
Aufschliissen bis zum max. méglichen Endteufenbereich kein Wasserzutritt erkundet. Auf-
grund der Topografie und des abfallenden Geldndes ist jedoch nicht auszuschliel3en, dass
im flichenhaften Anschnitt unterschiedlich stark laufende Schichtwasserhorizonte wéhrend
der BaumaBnahme auftreten. Es wird nach dem derzeitigem Erkundungsstand daher wéh-
rend der Bauphase bei der Fundament-/ Bodenplattenherstellung eine Entsorgung von
Schichten-, Oberflachen- oder Niederschlagswasser notwendig sein. Die Wasserhaltung
kann deshalb offen mittels Pumpensiimpfen oder Ldngsdrdnagen ausgefiihrt werden.*

Wassergefahrdende Stoffe

Durch die Planung werden Nutzungen ermdglicht, die mit einem Umgang von wassergefahr-
denden Stoffen verbunden sein kdnnen. Fir den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
sind die einschlagigen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes - WHG - und des Bayeri-
schen Wassergesetzes - BayWG - mit der dazugehdrigen ergangenen Anlagenverordnung -
VAwS- malRgebend.

Oberflachenwasserabfluss / Versickerung

Durch das sehr geringe Gefélle des Gelandes nach Osten sind FlieBwege mit maRigem Ab-
fluss vorhanden, im ndrdlichen Bereich sogar mit starkem Abfluss. Durch die Bebauung an-
dern sich die Abflusswege. Im Rahmen der Entwasserungsplanung zum Einzelbauvorhaben
werden die Sickerflachen festgelegt.

Wild abflieRendes Wasser darf gemal § 37 WHG nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umge-
leitet werden.

Im Plangebiet werden jedoch keine Nutzungen vorbereitet, die mit relevanten Schadstofffrei-
setzungen verbunden sind bzw. die zu relevanten Verunreinigungen von Niederschlagswas-
ser aus Dachflachen oder versiegelten Freiflachen fuhren kénnten. Im Ergebnis sind daher
keine nachteiligen Auswirkungen auf das Grundwasser bzw. das Schutzgut Wasser durch
Niederschlagswasserversickerung vor Ort zu erwarten.

Gem. dem beiliegenden geotechnischen Bericht Nr. 25221333 vom 01.07.2025 durch die
IMH Ingenieurgesellschaft flir Bauwesen und Geotechnik mbH aus Hengersberg wird festge-
stellt:

,Die erkundeten Béden der bindigen Deckschicht der Bodenschicht 1 weisen deutlich gerin-
gere Durchlassigkeiten als 1.10-6 m/s auf, weshalb eine Versickerung in dieser Boden-
schicht nicht méglich ist.

Die anstehenden quartdren Sande/Kiese der Bodenschicht 2 weisen Bemessungs-
Infiltrationsraten (ki-Wert) im relevanten Versickerungsbereich auf, weshalb eine Versicke-
rung in den Béden der Bodenschicht 2 unter Verwendung einer mittleren Bemessungs-Infilt-
rationsrate (ki-Wert) von ki = 3,0-10-5 m/s empfohlen wird.

Die Dimensionierung der Sickeranlagen kann mit o.g. mittlerer Bemessungs-Infiltrationsrate
durchgeftihrt werden.

Die Versickerung ist vor Ausfiihrung mit dem zusténdigen Wasserwirtschaftsamt hinsichtlich
Zulédssigkeit abzustimmen. Nach DWA-A 138 setzt eine Versickerung einen ausreichenden
Abstand (mindestens 1 m) zum héchsten mittleren Grundwasserstand voraus.*”
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Die anfallenden Dach- und Oberflachenabwasser sind auf dem Grundstuck Uber Sickermul-
den und ggf. Sickerbecken breitflachig, unter Ausnutzung des Filtervermdgens der oberen
belebten Bodenzone, zu versickern. Nur fur Dachflachen gilt: ist eine breitflachige Versicke-
rung nicht maéglich, so ist — unter Angabe der Grunde - eine Versickerung z.B. mittels Mul-
den-Rigolen oder unterirdische Rigolen zu realisieren. Die Eignung des Untergrundes zur
Versickerung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist zu prifen.

Bereits im Rahmen der Vorhaben- und ErschlieRungsplanung wurde fiir das geplante Projekt
ein Entwasserungskonzept erstellt. Demnach sollen ca. 30.000 m? versiegelte Flachen uber
unterirdische Blockrigolen und ca. 15.000 m? versiegelte Flachen an oberirdische Mulden mit
einer Sickerflache von ca. 2.000 m? angeschlossen und versickert werden. Die Mulden wer-
den Uberwiegend im norddstlichen Parkplatzbereich, westlich der privaten ErschlieRungs-
stralde und im Suden im mit Grinflachen gestalteten Vorplatzbereich angeordnet. Im
Rahmen der ErschlieBungsplanung wird die Planung mit dem Landratsamt und dem Wasser-
wirtschaftsamt abgestimmt und ein Wasserrechtsantrag gestellit.

Generell sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) in
Verbindung mit den einschlagigen technischen Regeln (u.a. TRENOG, TRENGW, DWA-
M153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser®, DWA-A 117 ,Bemessung
von Regenruckhalterdaumen®, DWA-A 138 ,,Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser”) zu beachten.

Unter der Voraussetzung, dass eine ausreichende Dimensionierung von Ableitungswegen
von Oberflachenwasser, auch fur die Strallenentwasserung, sichergestellt wird, sind keine
Nachteile von Dritten zu erwarten.

Luftschadstoff-/Staubemissionen

Bauphase

Im Plangebiet sind keine Oberflachengewasser vorhanden. Die mit der Bauphase verbunde-
nen Luftschadstoffemissionen (gasférmige Luftschadstoffe) sind fir Oberflachengewasser,
auch auf Grund der kurzfristigen Dauer nicht relevant.

Eine Gefahrdung des Grundwassers durch baubedingte Emissionen von Luftschadstoffen
und Stauben ist aus 0.g. Griinden ebenfalls nicht zu erwarten.

Betriebsphase

Die im Plangebiet zulassigen Nutzungen werden auf Grund ihrer Art mit keinen Emissionen
von Luftschadstoffen / Stauben verbunden sein, aus denen sich nachteilige Beeintrachtigun-
gen von Oberflachengewassern oder des Grundwassers ergeben werden.

11.4.4 Schutzgut Klima

Flacheninanspruchnahme / -versiegelung

Der Wirkfaktor der Flacheninanspruchnahme / -versiegelung umfasst neben Auswirkungen
durch Veranderungen von Grund und Boden auch die mdglichen Auswirkungen durch die zu-
kiinftige Bebauung.

Durch die Festsetzung von einer Grundflachenzahl von 0,8 innerhalb des Gewerbegebietes
ist von einer max. Versiegelung von ca. 53.316 m? in der Planungsflache auszugehen. Hier
wird die Verdunstungsfahigkeit, die Warmeleitung und -speicherkapazitat nachteilig veran-
dert. Der zunehmende Versiegelungsgrad fuihrt gegentber der Umgebung zu einer zuneh-
menden Uberwarmung des versiegelten Bodens. Dadurch entstehen eine hohere
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Lufttemperatur und eine geringere Luftfeuchtigkeit in Bodennahe. Auch die Bebauung mit
Gebauden erhoht die Warmeabstrahlung. Die Einflisse der Nutzung des Plangebietes wer-
den sich auf das unmittelbare Umfeld des Standortes auswirken.

Als MinimierungsmafRnahme werden mindestens 20 % der gewerblichen Grundstucksflache
als Vegetationsflachen angelegt. Die umgebenden Wald- und Gehdlzflachen kénnen die Ef-
fekte weiter auffangen.

Innerhalb der Planungsflache sind durch die Flacheninanspruchnahme bzw. -versiegelung
die Auswirkungen auf das kleinklimatische Klima als hoch einzuschatzen. Jedoch sind im
Nahbereich nur geringe Einflisse durch die Pufferfunktion der umgebenden Landschaft zu
erwarten. Im Fernbereich sind auf Grund der relativen Kleinflachigkeit der Planungen keine
Beeintrachtigungen zu erwarten. Auch werden durch die vielfaltigen Minimierungsmafinah-
men (Pflanzung einer gro3en Anzahl an Baumen |. Ordnung, Pflanzung von mehrreihigen
Hecken, festgesetzte Dachbegriinung) die negativen Auswirkungen auf das kleinklimatische
Klima zum Grofteil ausgeglichen.

Warmeemissionen

Warmeemissionen kénnen zur Erwarmung der Umgebung beitragen und damit beispiels-
weise den stadtischen Warmeinseleffekt verstarken. Dies setzt jedoch eine Emission von ho-
hen Warmeenergien voraus. Diese sind durch die Ausweisung des Gewerbegebietes mit der
vorgesehenen Nutzung nicht zu erwarten.

Wasserdampfemissionen

Obwohl Wasserdampf ein naturlicher Bestandteil der Atmosphére ist und eine wichtige Rolle
im Wasserkreislauf und Klimasystem spielt, kénnen menschliche Aktivitaten die Menge an
Wasserdampf in der Atmosphare beeinflussen und somit indirekt das Klima beeinflussen.
Dies setzt jedoch eine Emission von hohen Wasserdampfmengen voraus. Diese sind durch
die Ausweisung des Gewerbegebietes mit der vorgesehenen Nutzung nicht zu erwarten.

Wasserdampf kann jedoch auch kleinklimatisch durch Verdunstung, Nebelbildung, Schlecht-
wetterlagen entstehen.

Auswirkungen auf die mikro- und lokalklimatischen Bedingungen

Ein zunehmender Versiegelungsgrad flihrt gegeniber der Umgebung zu einer zunehmenden
Uberwarmung des versiegelten Bodens. Die veranderte Bodenenergiebilanz hat u. a. eine
hoéhere Lufttemperatur und eine geringere Luftfeuchte in Bodennahe gegeniber einem un-
versiegelten Boden zur Folge. Die lokalklimatische Auspragung des Freilandklimas auf den
landwirtschaftlichen Flachen gehen weitgehend verloren. Die Temperaturverhaltnisse wer-
den sich den Bedingungen eines Gewerbeklimatops annahern, wenngleich auf Grund der
umliegenden landwirtschaftlichen Flachen und der guten Durchliftung des Untersuchungs-
raums gewisse Abpufferungseffekte zu erwarten sind. Auch hier wirken die festgesetzten
Pflanzmalinahmen und die festgesetzte Dachbegriinung deutlich minimierend auf die Aus-
wirkungen auf die mikro- und lokalklimatischen Bedingungen.

Aulerhalb des Plangebietes sind Veranderungen bzw. Erhéhungen der Temperaturverhalt-
nisse und eine Anderung von Luftfeuchtigkeit nur im direkten Nahbereich zu erwarten. Aller-
dings werden diese Veranderungen im Vergleich zum Plangebiet in einer deutlich
abgeschwachteren Form auftreten, da hier, auf Grund der weitgehend offenen Landschaft im
Westen und Studen und der damit verbundenen guten Durchliftung des Gebietes und der
nahe gelegenen Waldflachen als Frischluftentstehungsgebiet, ein starkerer Einfluss durch
das umgebende Freilandklima zu erwarten ist.
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Als MinimierungsmafRnahme werden mindestens 20 % der gewerblichen Grundstucksflache
als Vegetationsflachen mit Gehoélzbepflanzungen angelegt. Die umgebenden Wald- und Ge-
holzflachen kdnnen die Effekte weiter auffangen.

Innerhalb der Planungsflache sind die Auswirkungen auf das kleinklimatische Klima als hoch
einzuschatzen. Jedoch sind im Nahbereich nur geringe Einflisse durch die Pufferfunktion
der umgebenden Landschaft zu erwarten. Im Fernbereich sind auf Grund der relativen Klein-
flachigkeit der Planungen keine Beeintrachtigungen zu erwarten.

Die hohen Auswirkungen auf das kleinklimatische Klima werden durch die Minimierungs-
maflnahmen (Bepflanzungen, Dachbegriinung) deutlich verringert.

Auswirkungen auf Kaltluft

Innerhalb der Planungsflache befinden sich keine wesentlichen Grinstrukturen, die als wich-
tige Frisch- und Kaltluftproduzenten zur Entlastung des Umlandes dienen. Dadurch erreicht
die Planungsflache eine geringe Bedeutung als klimatischer Ausgleichsraum. Somit stellt die
Nutzungsanderung im Plangebiet kein nachhaltiges Hindernis flr die Kaltluftentstehung und -
ausbreitung dar. Die aktuellen Bedingungen zur Kaltluftentstehung werden sich nur geringfu-
gig verandern.

Auswirkungen auf Luftaustauschbeziehungen
Bauliche Anlagen kdnnen potenziell zu einer Unterbrechung z. B. von Frischluft- / Kaltluftleit-
bahnen oder sonstigen Luftaustauschbeziehungen flhren.

Die Hauptwindrichtung ist von Nordwesten. Die Flache weist gem. dem Kartenausschnitt
Schutzgutkarte Klima/Luft - Regionalwindsysteme keine regional bedeutsame kaltlufthaus-
haltliche Funktion auf. Stdlich und westlich der Planungsflache befindet sich freie Flur, so
dass der Wind uneingeschrankt einwirken kann. Mit den geplanten Gebauden, insbeson-
dere, da sich diese gegen die Hauptwindrichtung erstrecken, ergeben sich Einflliisse auf die
bodennahen Windverhaltnisse.

In Anbetracht der Ausmale des Planbereichs und dem hohen Anteil der umliegenden Offen-
landflachen sind nur lokal Auswirkungen durch den Wirkfaktor zu erwarten. Im Fernbereich
ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen.

CO2-Emissionen

Bei der Betrachtung der Auswirkungen der Planung auf das Uberértliche Klima sind vor allem
Art und Ausmal der erzeugten Treibhausgasemissionen relevant. Das KSG soll mit seinen
Vorgaben die Erfiillung der nationalen Klimaschutzziele und die Einhaltung der europaischen
Zielvorgaben gewahrleisten.

Mit Durchfihrung der Planung ist wahrend der Bauphase mit einer Entstehung von CO2-
Emissionen zu rechnen, da eine Vielzahl LKW im Baustellenbetrieb zum Einsatz kommt.
Eine konkrete Menge der Treibhausgasemissionen kann nicht bestimmt werden. Jedoch
kann davon ausgegangen werden, dass die durch die Bauphase verursachten Emissionen
nur wenig ins Gewicht fallen werden. Eine detaillierte Bestimmung der zu erwartenden CO2-
Emissionen bei einer Durchfihrung der Planung ist nicht mdglich. Es ist lediglich sicher, dass
es innerhalb des Plangebietes auch zukiinftig zu CO2-Emissionen durch den Betrieb, durch
den Brennstoffeinsatz und durch den Verkehr kommen wird. Nachdem es sich um eine Be-
triebsverlagerung handelt, findet der Emissionsausstofy von CO2 durch den Verkehr und den
Betrieb des momentan bestehenden Betriebes nicht mehr statt und wird mit der Neuauf-
nahme des Betriebes daflr eingespart.
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Als Minimierungsmafnahme werden umfangreiche Eingrinungsmalnahmen geschaffen und
eine Dachbegriinung festgesetzt.

Durch SteigerungsmafRnahmen der Energieeffizienz z.B. bei Beleuchtung und Heizung,
durch die Nutzung von erneuerbaren Energien (PV-Anlagen), die Optimierung der Nachhal-
tigkeit, Wassermanagement, Abfallvermeidung und Recycling, bauliche Mal3nahmen z.B.
Gebaudedammung, den Einsatz von Sammelverkehrsmitteln usw. kénnen zahlreiche Mal3-
nahmen aufderhalb der Festsetzungen zum Bebauungsplan zur Reduzierung der Treibhau-
semissionen innerhalb der Planungsflache ergriffen werden. Dies verringert allgemein den
Okologischen FulRabdruck. Zusatzlich kann der Betreiber tiber Umweltschutz und Nachhaltig-
keit aufklaren. Dies kann zu einem umweltbewussteren Verhalten flihren.

Auf Bebauungsplanebene werden zur Minimierung jedoch auch zahlreiche Festsetzungen
getroffen, die sich sowohl fir das Global- als auch fir das Kleinklima positiv auswirken. Eine
vollstandige Versiegelung von befestigten Flachen bei PKW-Stellplatzen wird durch die Fest-
setzung von Abflussbeiwerten vermieden. Die nicht mit Anlagen Uberbauten Flachen sind zu
begrinen und dauerhaft als Wiese, Rasen oder mit Bepflanzung anzulegen.

Durch die Verpflichtung von begrinten Flachdachern kann die geplante Versiegelung teil-
weise kompensiert werden. Die Festsetzung der Aufbaustarken von durchwurzelbarem Sub-
strat flr die Bepflanzung von Flachdachern regelt zuséatzlich die Leistungsfahigkeit dieser
Flachen. Dadurch wird ein ausreichendes Retentionsvermdgen des Niederschlagswassers
festgesetzt, das gleichzeitig auch der Kihlung des Gebaudes bzw. dem Hitzeschutz und
durch die Verdunstung dem Mikroklima dient.

Aufgestanderte Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie kénnen mit den Grinda-
chern kombiniert werden.

Durch die Gewerbegebietsausweisung wird der wirtschaftliche Standort von Ampfing gesi-
chert. Der Ausstol} klimaschadlicher Treibhausgase durch den Fahrverkehr ist gegeben. Je-
doch wird die lokale Wirtschaft gestarkt. Eine Abwanderung von Arbeitnehmern bzw. das
Pendeln wird verringert. Dies tragt zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bei.

Die im Verhaltnis geringflgige Erhéhung der Treibhausemissionen wird seitens der Ge-
meinde zur Kenntnis genommen. Der Belang der wirtschaftlichen Weiterentwicklung tber-
wiegt jedoch. Im Ergebnis ist aus vorliegender Sicht nicht davon auszugehen, dass die
Planung den nationalen und internationalen Klimazielen entgegensteht.

11.4.5 Schutzgut Luft

Luftschadstoffe und Staub
Unter Berlcksichtigung der landlichen Auspragung des betrachteten Gebietes wird eine nur
geringe lufthygienische Vorbelastung festgestellt.

Durch die Versiegelung und die festgesetzten Nutzungen ist davon auszugehen, dass keine
stark emittierenden Betriebe und Anlagen im Geltungsbereich errichtet werden. Daher be-
steht nur eine geringe Empfindlichkeit des Schutzgutes Luft.

Lediglich im Bereich der Zufahrtsstrafden und den innerbetrieblichen Parkplatzflachen ist mit
geringen bis mittleren Emissionen aus dem Fahrverkehr zu rechnen. Daher ist von einer ge-
ringen bis. mittleren lufthygienischen Belastung durch den Betrieb und StralRenverkehr und
somit einem geringen bis mittleren Konfliktpotential auszugehen.
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Als MinimierungsmafRnahme werden mindestens 20 % der gewerblichen Grundstucksflache
als Vegetationsflachen angelegt. Die umgebenden Wald- und Gehdlzflachen kénnen die Ef-
fekte weiter auffangen.

Baubedingt kdnnen temporar Staubentwicklungen, insbesondere beim Bodenaushub, entste-
hen. Diese sind jedoch nur lokal und in geringem Umfang anzusetzen. Einwirkungen in einer
gréReren Entfernung sind nicht zu erwarten. Wahrend der Bauarbeiten kann auf eine mog-
lichst geringe Staubentwicklung geachtet werden.

Obwohl im Planungsgebiet Uberwiegend Nordwestwinde vorherrschen, kann davon ausge-
gangen werden, dass die im Sudosten angrenzende Bebauung durch Luftschadstoffe in ver-
nachlassigbarem Umfang und durch Staub nur in sehr geringem Umfang beeintrachtigt wird.

Durch die Verpflichtung von begriinten Flachdachern kann das Mikroklima, die Filterung von
Staub und die CO2- Absorption erhéht werden.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Luft werden somit im Nahbereich und Fernbereich als
gering eingestuft.

Geriche
Die geplanten festgesetzten zulassigen Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches sind
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mit relevanten Geruchsemissionen verbunden.

Die durch die ordnungsgeméafie Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutz-
flache auftretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Larm sind zu dulden.

11.4.6 Schutzgut Landschaftsbild

Flacheninanspruchnahme / -versiegelung

Die mit der Planung vorbereiteten Flacheninanspruchnahmen / -versiegelungen sind fir das
Schutzgut Landschaft nur relevant, sofern wertbestimmende Landschaftselemente oder Fla-
chen fur die landschaftsgebundene Erholungsnutzung verloren gehen. Indirekte Auswirkun-
gen kénnen zudem verursacht werden, wenn sich infolge einer Planung nachteilige
Veranderungen von Umweltbestandteilen einstellen, die zu einer Veranderung der Land-
schaftsgestalt fihren (z. B. infolge der Einschrankung der Wasserversorgung von Biotopen).

Die Planungsflache besteht aus einer liberwiegend landwirtschaftlich genutzten Flache am
Rande eines bereits bestehenden Gewerbegebietes und zwischen den Ortsteilen Reit und
Holzheim. Im Plangebiet wertbestimmenden Landschaftselemente sind nicht vorhanden.

Das Plangebiet und sein Umfeld sind fir den Menschen zumindest fur Kurzzeiterholungen
(Feierabenderholung) von nur sehr geringer Bedeutung.

Entlang der Staatsstral’e St 2091 verlauft ein Geh- und Radweg. Dieser Geh- und Radweg
bleibt unverandert erhalten. Der Wanderweg im Bereich der Ortschaft Reit wird durch das
Planungsvorhaben nicht beeintrachtigt, da die Erschliefung der gewerblichen Flache von
Suden her von der Gemeindestral3e erfolgt.

Die Flacheninanspruchnahme ist auf Grund des relativ geringen Flachenverlustes fiir Erho-
lungszwecke als gering einzustufen. Auch umfasst das Plangebiet selbst keine Landschafts-
elemente, die fur eine spezielle Erholungsnutzung von Bedeutung sind (z. B. Sitzbanke,
strukturreiche Gehdlzstrukturen, Wiesenflachen, Grillplatze usw.). Da solche Elemente nicht
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betroffen bzw. vorhanden sind und in der Umgebung auch weiterhin Rad- und Wanderwege
vorhanden sind, ist trotz der Flachenverlustes keine Erheblichkeit festzustellen. Im nahen
Umfeld des Plangebietes sind landschaftsgebundene Erholungsnutzungen uneingeschrankt
mdglich. Selbst der individuell empfundene Erlebniswert kann durch die Umsetzung der Pla-
nung nicht wesentlich herabgesetzt werden, da ein Gewerbe- und Industriegebiet in unmittel-
barer Nachbarschaft bereits vorhanden ist.

Visuelle Wirkungen

Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes und der landschaftsgebundenen Erholungsnut-
zung koénnen durch visuelle Veranderungen der Landschaftsgestalt hervorgerufen werden.
Insbesondere massive und hohe Baukoérper sind relevant, da diese Fernwirkungen aufwei-
sen und die landschaftspragenden Funktionen verandern kénnen. Die visuellen Einwirkun-
gen auf die Landschaft setzen dabei bereits in der Bauphase ein.

Im Allgemeinen kdnnen bauliche Malinahmen u. a. zu folgenden Einflissen fuhren:

= Verlust der Eigenart und Naturndhe der Landschaft durch technische Uberpragung der
Landschaft.

. Beeintrachtigung von Sichtbeziehungen zwischen wertvollen Landschaftsteilen.

Fernwirkungen hangen v. a. auch von der Sensibilitdt des Menschen (dem Betrachter) und
von der tatsachlichen Wahrnehmbarkeit eines Objektes ab, da sich Baukérper i. d. R. nicht
als massive (ausgedehnte) Baustrukturen in der Landschaft manifestieren, sondern sich i. d.
R. als technische Elemente aus der Landschaft herausheben.

Bei der Beurteilung der Intensitat bzw. des Ausmalles der Beeintrachtigung des Land-
schaftsbildes ist die lokale Vorbelastung zu berticksichtigen. Je natlrlicher ein Landschafts-
ausschnitt in Erscheinung tritt, desto empfindlicher isti. d. R. dieser Bereich gegentber
anthropogenen Veranderungen zu bewerten. Je intensiver die anthropogene Gestaltung ei-
nes Landschaftsausschnittes ist, desto weniger treten visuelle Veranderungen i. d. R. in den
Vordergrund.

Der visuelle Landschaftscharakter ist bereits durch die bestehende Bebauung des angren-
zenden Gewerbe- und Industriegebietes ,Holzheim® und die umgebenden Stralen kleinrau-
mig stark verandert.

Die geplante Gewerbegebietsflache ist relativ eben. Im Westen und Siden befindet sich freie
Flur.

Entlang der Staatsstrale St 2091 im Westen wird die Planungsflache durch eine Baumreihe
mit GroRbaumen, die zum Blendschutz dicht mit Strauchern unterpflanzt wird, eingegrunt.
Nach Osten hin zur Ortschaft Reit wird ebenfalls eine 6,0 m breite Geholzhecke mit Baumen
[. und Il. Ordnung und Strauchern vorgesehen. Entlang der nérdlichen Grundstiicksgrenze
entsteht ein Grinstreifen mit einer Baumreihe mit GroBbaumen und einem Graben mit Wall-
schittung, auf welchem Gehdlzinseln und Sandlinsen angeordnet werden, als Wandertrasse
fur Amphibien. Im Stiden des Grundstticks erfolgt eine Eingriinung durch eine Vorplatzge-
staltung, die mit GrolRbdumen Uberstellt ist. Durch diese umlaufende Eingrinung wird der
Eingriff in das Landschaftsbild abgemildert.

Die Wand-/Traufhdhen werden entsprechend des wirtschaftlichen Bedarfs festgesetzt. Im
Norden, im Gewerbe- und Industriegebiet ,Holzheim* befinden sich bereits groiflachige und
hohe Gewerbebauten. Das Landschaftsbild ist dadurch erheblich vorbelastet. Es handelt sich
nicht um einen naturnahen Landschaftsraum, der zum ersten Mal von einer grof3flachigeren
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Ansiedlung gestort wird. Die Fernwirkung und das Landschaftsbild in diesem Bereich ist be-
reits durch die bestehenden angrenzenden Gewerbebauten gepragt. Durch die Entwicklung
dieses neuen Betriebes mit den festgesetzten Nutzungen in einer grofReren Kubatur, die sich
optisch nicht wesentlich in der Dimension von diesen bestehenden Gebauden abhebt, wird
sich das Landschaftsbild nicht erheblich verandern. Durch die Ahnlichkeit in der Kubatur von
der Neuplanung und dem Bestand wird dieser Lickenschluss fur das Auge als eine zusam-
menhangende Baustruktur wahrgenommen. Deshalb entsteht genau an dieser Stelle kein
neuer ,Stérpunkt” fir das Auge.

Zusammenfassend betrachtet sind somit infolge der Bauleitplanung geringe Auswirkungen
auf die Qualitat der Landschaft bzw. die Erholungseignung der Landschaft zu erwarten.

Lichtemissionen

Lichtemissionen kénnen in einer Landschaft zu nachteiligen Wirkungen flhren, sofern durch
diese die derzeitige Landschaftsgestalt verandert oder aufgehellt wird. Solche Effekte sind v.
a. in Landschaften relevant, die durch besondere kulturelle oder historische Landschaftsaus-
stattungselemente gekennzeichnet sind. In solchen Landschaften kénnen Lichtemissionen
zu einer Veranderung der visuellen Eigenart und asthetischen Bedeutung von kulturellen
oder historisch wertvollen Objekten fuhren.

Fir die Landschaftsqualitat ist insbesondere entscheidend, ob es durch neue Beleuchtungen
zu einer relevanten Aufhellung oder einer neuen Ausleuchtung eines bestimmten Land-
schaftsraums kommen kann. Dartber hinaus sind auch eventuelle Blendwirkungen relevant,
sofern besondere Sichtbeziehungen bestehen. Eine mdgliche Aufhellung der Landschaft ist
zudem fir wohnbauliche Nutzungen des Menschen relevant, da dies die subjektiv empfun-
dene Wohnqualitat beeintrachtigen kann, was wiederum beim Menschen zu einer empfunde-
nen Herabstufung der Landschaftsqualitat flhrt.

Das Plangebiet liegt in unmittelbarem Anschluss an den Ortsrand von Holzheim und Reit. Es
wird im lokalen Bereich zu einer geringen Veranderung der Lichtimmissionssituation in der
Bauphase und durch die zukinftige Nutzung des Plangebietes kommen. Diese wird jedoch
durch die geplante Eingrinung, insbesondere zu den Wohnbebauungen hin, abgemildert.

Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist umweltschonend in Bezug auf Art und Intensitat
der verwendeten Beleuchtung mit einer moglichst geringen Abstrahlung in die Umgebung zu
gestalten sowie auf ein unbedingt notwendiges Mal3 zu beschranken. Fir die AuRenbeleuch-
tung des geplanten Gebietes, einschlie3lich der eventuellen Werbetrager, werden LED-
Leuchten mit warmweil3em Licht (Farbtemperatur von 2.700 bis max. 3.000 Kelvin) festge-
setzt. Ebenso muss das Lampengehause zur Minimierung der Stérwirkung gekapselt und
nach oben abgeschirmt sein. Dadurch sollen die Stérwirkungen auf die angrenzende freie
Landschaft minimiert werden.

Zur Bewertung der méglichen Veranderungen in der Umgebung des Plangebietes durch die
madgliche zukilnftige Nutzung des Plangebietes ist davon auszugehen, dass es auch hier zu
keiner relevanten Verschlechterung fir die umgebende Wohnbebauung kommt, da umlau-
fend eine Eingriinung mit Straduchern und Baumen festgesetzt ist. Zudem wird durch die Ver-
meidungsmalinahme beziiglich der Vorgaben fir die Beleuchtung des Gelandes
sichergestellt, dass es auch im direkten Umfeld zu keiner erheblichen Aufhellung bzw. Blend-
wirkung kommit.

In Bezug auf die landschaftsgebundene Erholungsnutzung sind die Lichtemissionen selbst
nur von einer untergeordneten Bedeutung, da die Nachtphase bzw. winterliche
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Dunkelheitsphasen fiir die landschaftsgebundene Erholungsnutzung selbst nur eine sehr un-
tergeordnete Bedeutung einnehmen.

Zusammenfassend betrachtet sind durch Lichtemissionen im Plangebiet langfristig nur ge-
ringe Auswirkungen durch die nachtliche Wahrnehmbarkeit zu erwarten. In der Umgebung
kommt es infolge der Planung zu keiner relevanten Veranderung der Landschaftsqualitat
durch Lichtimmissionen (z. B. Aufhellungen).

Fazit

Neubauten und Nutzungsanderungen verandern die Eigenart des Planungsgebietes. Diese
Eingriffe finden jedoch in unmittelbarer Nachbarschaft zu den bereits bestehenden Ortsran-
dern von Holzheim und Reit und dem Gewerbe- und Industriegebiet ,Holzheim® statt. Damit
wird kein neues ,Storelement” in einer unberthrten Landschaft entstehen.

Durch die Eingrinungsmafinahmen und weitere Pflanzgebote werden die Auswirkungen auf
das Landschaftsbild minimiert. Bezuglich der visuellen Wirkungen und der Lichtemissionen
findet keine Verschlechterung statt.

11.4.7 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit, Bevolkerung

Erholung
Die Planungsflache weist im Bestand nur eine geringe Erholungsfunktion auf. Durch die ge-

werbliche Bebauung andert sich an diesem Zustand nichts.

Entlang der StaatsstraRe St 2091 verlauft ein Geh- und Radweg. Dieser Geh- und Radweg
bleibt unverandert erhalten. Der Wanderweg wird durch das Planungsvorhaben nicht beein-
trachtigt, da die ErschlieRung der gewerblichen Flache von Siiden her von der Gemein-
destral3e erfolgt.

Luftschadstoffe und Staub
Unter Berlcksichtigung der landlichen Auspragung des betrachteten Gebietes wird eine nur
geringe lufthygienische Vorbelastung festgestellt.

Durch die Versiegelung und die festgesetzten Nutzungen ist davon auszugehen, dass keine
stark emittierenden Betriebe und Anlagen im Geltungsbereich errichtet werden. Daher be-
steht nur eine geringe Empfindlichkeit des Schutzgutes Luft.

Lediglich im Bereich der ZufahrtsstralRen und den innerbetrieblichen Parkplatzflachen ist mit
geringen bis mittleren Emissionen aus dem Fahrverkehr zu rechnen. Daher ist von einer ge-
ringen bis mittleren lufthygienischen Belastung durch den Betrieb und Stral3enverkehr und
somit einem geringen bis mittleren Konfliktpotential auszugehen.

Als MinimierungsmafRnahme werden mindestens 20 % der gewerblichen Grundstucksflache
als Vegetationsflachen angelegt. Die umgebenden Wald- und Gehdlzflachen kénnen die Ef-
fekte weiter auffangen.

Baubedingt kdnnen temporar Staubentwicklungen, insbesondere beim Bodenaushub, entste-
hen. Diese sind jedoch nur lokal und in geringem Umfang anzusetzen. Einwirkungen in einer
groReren Entfernung sind nicht zu erwarten. Wahrend der Bauarbeiten kann auf eine mog-
lichst geringe Staubentwicklung geachtet werden.
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Obwohl im Planungsgebiet Gberwiegend Nordwestwinde vorherrschen, kann davon ausge-
gangen werden, dass die im Stdosten angrenzende Bebauung durch Luftschadstoffe in ver-
nachlassigbarem Umfang und durch Staub nur in sehr geringem Umfang beeintrachtigt wird.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch bzw. Luft werden somit im Nahbereich und
Fernbereich als gering eingestuft.

Geruche
Die geplanten festgesetzten zulassigen Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches sind
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mit relevanten Geruchsemissionen verbunden.

Die durch die ordnungsgemafe Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzflache auftretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Larm sind zu dulden.

Larm
Wahrend der Bauphase ist nur kurzzeitig mit verstarkter Larmentwicklung zu rechnen.

Im Rahmen der Bauleitplanung wurde ein Larmschutzgutachten erstellt und eine entspre-
chende Festsetzungen festgelegt, um den Schutz der Nachbarschaft zu gewahrleisten.
Diese Festsetzungen sind im Bebauungsplan aufgenommen. Im Ubrigen wird auf die Aus-
fuhrungen unter Punkt 6.1 Larm verwiesen.

Erschitterungen

Im Zusammenhang mit der Bauphase kann es voriibergehend zu Erschitterungswirkungen
aus dem Baustellenverkehr, den Erdbau- und Grindungsmafnahmen im Umfeld des Gel-
tungsbereiches kommen. Diese Wirkungen werden auf das unmittelbare Umfeld des Gel-
tungsbereichs beschrankt sein.

Licht

Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist umweltschonend in Bezug auf Art und Intensitat
der verwendeten Beleuchtung mit einer mdglichst geringen Abstrahlung in die Umgebung zu
gestalten sowie auf ein unbedingt notwendiges Mal3 zu beschranken. Fir die AuRenbeleuch-
tung des geplanten Gebietes, einschliellich der eventuellen Werbetrager, werden LED-
Leuchten mit warmweiflem Licht (Farbtemperatur von 2.700 bis max. 3.000 Kelvin) festge-
setzt. Ebenso muss das Lampengehause zur Minimierung der Stérwirkung gekapselt und
nach oben abgeschirmt sein. Dadurch sollen die Stérwirkungen auf die angrenzende freie
Landschaft minimiert werden.

Zur Bewertung der mdglichen Veranderungen in der Umgebung des Plangebietes durch die
mdgliche zukunftige Nutzung des Plangebietes ist davon auszugehen, dass es auch hier zu
keiner relevanten Verschlechterung fur die umgebende Wohnbebauung kommt, da insbe-
sondere in Richtung der Wohnbebauung eine Eingriinung mit Strduchern und Baumen fest-
gesetzt ist. Zudem wird durch die VermeidungsmafRnahme bezlglich der Vorgaben fir die
Beleuchtung des Gelandes sichergestellt, dass es auch im direkten Umfeld zu keiner erhebli-
chen Aufhellung bzw. Blendwirkung kommt.

Landschaftsbild
Die Auswirkungen durch die Emissionen von Luftschadstoffen und Stauben wurden beim
Schutzgut Landschaftsbild beschrieben und bewertet.

Verweis auf Schutzgut Landschaftsbild
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Mikro- und Lokalklima
Die Auswirkungen auf das Mikro- und Lokalklima wurden beim Schutzgut Klima beschrieben
und bewertet.

Strahlung
Hinweise auf eine Belastung durch Strahlung liegen nicht vor.

Anfalligkeit des Vorhabens fir schwere Unfélle und Katastrophen

Die Anfalligkeit des Vorhabens flur schwere Unfélle und Katastrophen ist unter Punkt 11.4.12
beschrieben. Unter Punkt 5.5 wird auf den vorbeugenden Brandschutz und die Léschwasser-
versorgung eingegangen.

11.4.8 Schutzgut Flache

Die Bewertung von Auswirkungen auf das Schutzgut Flache umfasst im Wesentlichen den
Flachenverbrauch und den hiermit einhergehenden Ressourcenschutz. Zur Bewertung des
Schutzgutes Flache besteht noch kein allgemeingultiges Verfahren. Als mdgliche Indikatoren
fur den Flachenverbrauch gelten Nutzungsanderungen, Neuinanspruchnahme und Dauer-
haftigkeit. Daher ist zu bewerten, ob sich durch die Planung die bestehenden und planerisch
vorgesehenen Flachennutzungen qualitativ oder quantitativ andern.

Sowohl die Bundesregierung, als auch das Land Bayern hat sich zum Ziel gesetzt die Neuin-
anspruchnahme von Flachen fur Siedlungen und Verkehr zu verringern.

Seitens des Bayerischen Landesamtes fur Statistik erfolgt eine jahrliche Flachenerhebung
nach den tatsachlichen Nutzungen auf Landes-, Kreis- sowie Gemeindeebene. Diese Fla-
chenerhebungen erfolgen v. a. auf Grundlage des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformati-
onssystems (ALKIS). Fur das vorliegende Vorhaben werden die nachfolgenden statistischen
Ergebnisse aus der Datenbank des Bayerischen Landesamtes flr Statistik (Genesis-Online -
Gemeinde Ampfing 09183112 und Landkreis Muahldorf a.Inn 09183 — verfugbarer Stand
31.12.2023 - Tabelle 33111-001z) herangezogen.46

Die versiegelten Flachen (Siedlung + Verkehr) im Gemeindegebiet Ampfing umfassen aktuell
rund 511,03 ha, was einem Anteil von 16,41 % an der gesamten Bodenflache (3.133,37 ha)
der Gemeinde entspricht. Durch die Planung wird sich der Anteil an Gewerbeflachen erhé-
hen.

Die Erweiterungsflache im Geltungsbereich des Bebauungsplanes betragt 7,09 ha. Diese Er-
weiterungsflache kann bis zu 80 % versiegelt werden. (ca. 5,67 ha). Die gesamte versiegelte
Flache im Bereich der Erweiterungsflache belauft sich daher auf maximal ca. 5,67 ha. Der
Anteil der versiegelten Flache der Gemeinde Ampfing erhdht sich somit auf ca. 516,70 ha.
Die zukulnftige Versiegelung (Siedlung + Verkehr) liegt damit bei einem Anteil von ca. 16,49
% an der gesamten Bodenflache der Gemeinde. Dies entspricht einer Erhéhung um ca. 0,08
Prozentpunkte.

Neben diesem Flachenverbrauch von ca. 0,08 % kommt es zu einer Verschiebung des An-
teils der Vegetationsflachen. Der Anteil landwirtschaftlicher Flache wird sich entsprechend
reduzieren. Neben der Erhdhung des Anteils an versiegelten Flachen wird sich zusatzlich der
Anteil an Grunflachen, mitunter Geholzflachen erhdhen.

46 (Genesis - Datenbank des Bayerischen Landesamtes fiir Statistik, 2025)
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In Bezug auf das Gebiet des Landkreises Muhldorf a.Inn (Gesamtbodenflache 80.533 ha,
versiegelte Flache 9.350,61 ha)47 resultiert eine Erhohung an versiegelter Flache (Siedlung
+ Verkehr) von derzeit 11,61 % auf 11,62 %, d. h. eine Zunahme von 0,01 Prozentpunkten.
Zwar ist es bezogen auf die Ortschaft Ampfing ein gewisser Flachenverbrauch, der aber be-
zogen auf das Gemeindegebiet als geringfligig einzustufen ist. Zudem ist zu bertcksichtigen,
dass es sich hierbei um eine Erweiterung des bereits bestehenden Gewerbe- und Industrie-
gebietes ,Holzheim® handelt.

Da im Vergleich zu den Gesamtflachen des Gemeindegebietes nur ein im Verhaltnis geringer
einmaliger planbedingter Flachenverbrauch festzustellen ist, wird die Nachhaltigkeitsstrategie
in Bezug auf den Flachen- und Ressourcenschutz nicht gefahrdet.

Zusatzlich ist der Flachenverbrauchs der Gemeinde Ampfing ohne Berlcksichtigung der
Lage im Raum nicht zu betrachten. Ampfing liegt direkt an der Autobahn A 94 an der Aus-
fahrt. Damit ist die Ansiedlung von grof¥flachigem Gewerbe direkt an der Autobahn und der
Ausfahrt sowohl von der ErschlieRung, als auch vom Landschaftsbild zielfihrend. Andere
Gemeinden die fernab grolerer ErschlieRungsstralen liegen, sind dafur nicht geeignet. Da-
mit ist nachvollziehbar, dass in der Gemeinde Ampfing ein groRerer Flachenbedarf fir die
Ansiedlung von Gewerbe gegeben ist. Die Bereitstellung von geeigneten Gewerbestandor-
ten entlang der Hauptadern der Infrastruktur ist fir den Wirtschaftsstandort Bayern Gberle-
benswichtig.

Zudem werden in der Region naturschutzfachliche Ausgleichsmalinahmen umgesetzt, die zu
Flachenaufwertungen flihren und natirliche Ressourcen aufwerten bzw. starken und auf
Grund von rechtlichen Bindungen langfristig schitzen.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Flache sind somit als mittel einzustufen.

11.4.9 Kultur- und Sachgiiter

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind keine
Bau- und Bodendenkmaler kartiert bzw. bekannt. Zufallig zutage tretende Bodendenkmaler
und Funde sind gemal Art. 8 DSchG meldepflichtig an das Bayerische Landesamt fir Denk-
malpflege oder die Untere Denkmalschutzbehérde.

Sachgiiter

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich eine Ackerflache mittlerer bis guter Ertragsfa-
higkeit (Acker- und Grunlandzahl 66), Stralenflachen und einige Bestandsleitungen. Auf der
Ackerflache wird ein Gewerbebetrieb errichtet.

11.4.10 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgutern bewegen sich in einem norma-
len, Ublicherweise anzutreffenden Rahmen. Sie wurden in den Betrachtungen zu den einzel-
nen Schutzgltern mitberticksichtigt. Erhebliche Auswirkungen auf die Wechselwirkungen
sind nicht bekannt bzw. zu erwarten.

47 (Genesis - Datenbank des Bayerischen Landesamtes fiir Statistik, 2025)
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11.4.11 Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfallen und Ab-
wassern

Der in Ampfing anfallende Abfall wird Gber den Landkreis Mihldorf a. Inn entsorgt. Die Anfahrt
von Fahrzeugen fir die Abholung von spezifischem Abfall, der ggf. durch den Gewerbetrei-
benden beauftragt wird, wird durch geplante interne ErschlieRungsstral’en innerhalb des
Grundstticks sichergestellt.

Das Schmutzwasser (soziale Abwasser) ist dem bestehenden gemeindlichen
Schmutzwasser-Kanal zuzufihren.

Die anfallenden Dach- und Oberflachenabwasser sind auf dem Grundstick Uber Sickermul-
den und ggf. Sickerbecken breitflachig, unter Ausnutzung des Filtervermbgens der oberen
belebten Bodenzone, zu versickern. Nur fur Dachflachen gilt: ist eine breitflachige Versicke-
rung nicht moéglich, so ist — unter Angabe der Grinde - eine Versickerung z.B. mittels Mulden-
Rigolen oder unterirdische Rigolen zu realisieren. Die Eignung des Untergrundes zur Versi-
ckerung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist zu prifen.

Lagerung wassergefahrdender Stoffe

Fir die Lagerung und den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, insbesondere Galvanik
und Sauren, sind die einschlagigen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes - WHG - und
des Bayerischen Wassergesetzes - BayWG - mit der dazugehdrigen ergangenen Anlagenver-
ordnung AwSV mal3gebend.

11.4.12 Anfalligkeit des Vorhabens fiir schwere Unfalle und Katastrophen

Einwirkungen von auf3en auf das Gebiet

Im Planungsgebiet sowie in dessen naherem Umfeld gibt es keine Storfallbetriebe, so dass
hier nicht mit negativen Auswirkungen zu rechnen ist. Auf Grund der im Bebauungsplan ge-
planten zulassigen Vorhaben besteht keine besondere oder Giberdurchschnittliche Anfallig-
keit fir schwere Unfalle oder Katastrophen.

Damit ist auch nicht mit erheblichen Auswirkungen auf die in § 1 Abs. 6 Ziffer 7 Buchstabe a
- d und i BauGB aufgefihrten Umweltbelange zu rechnen. Es sind demnach keine Anhalts-
punkte fur Risiken oder potenzielle Gefahrdungen erkennbar.

Auswirkungen des Gebiets auf die Umgebung
Von Nutzungen im Planungsgebiet gehen keine Risiken fiir die Umgebung aus.

Ingenieurgeologische Gefahren

Ampfing befindet sich in keiner Erdbebenzone und somit ist keine zusatzliche Beschleuni-
gung zu berucksichtigen.

Auch ein grundsatzliches Risiko fiir Felsabbriiche kann auf Grund der Lage des Planungs-
gebietes ausgeschlossen werden.

Das Planungsgebiet selbst liegt auBerhalb von festgesetzten Uberschwemmungsgebieten.
Eine Gefahr fir Hochwasser und ein damit verbundener Grundwasseranstieg ist ebenfalls
nicht anzunehmen.

Gefahr durch Starkregenereignisse

Ein grundséatzliches Risiko fir Starkregenereignisse kann nicht ausgeschlossen werden.
Starkniederschlage und damit verbundene Sturzfluten sind sehr seltene und kaum vorher-
sehbare Ereignisse, die aber bei realem Auftreten sehr gro3e Schaden hervorrufen kénnen.
Starkregenereignisse konnen flachendeckend Uberall auftreten und werden voraussichtlich
durch die Klimaanderung an Haufigkeit und Intensitat weiter zunehmen. Vor diesem
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Hintergrund ist es unabdingbar, alle Mdglichkeiten zur Minimierung der potenziellen Scha-
den ins Auge zu fassen. Ziel muss es dabei sein, alle mdglichen Wassereindringwege in ge-
plante Gebaude bis zu den relevanten Hohen zu verschlielien. Aufderdem muss durch
entsprechend angepasster Nutzung der tieferliegenden Raume sichergestellt werden, dass
empfindliches oder besonders wertvolles Inventar nicht durch Wassergefahren geschadigt
werden kann. Auch bei Bauvorhaben, bei denen die Barrierefreiheit zu fordern ist, muss der
Schutz vor eindringendem Wasser ausreichend berucksichtigt werden.

Sonstige mdgliche Folgen des Klimawandels

Neben einer Intensivierung von Hochwasser- und Starkregenereignissen kénnen durch den
Klimawandel potenzielle Veranderungen von weiteren Klimaelementen / -faktoren hervorge-
rufen werden, die flr die Gewerbegebietsnutzung eine Relevanz aufweisen. Zu diesen Kli-
mafolgen zahlen u. a.:

= Veranderungen im Wasserhaushalt (z. B. Wassermangel, Niedrigwasser in Bezug auf
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung)

. Veranderungen des Temperaturhaushalts (z. B. Hitze-/Kaltebelastungen, Frostereig-
nisse, Veranderung der Durchschnittstemperatur)

. Starkwindereignisse, Stirme, Wirbelstlirme

Es handelt sich um Aspekte, die nicht vorhersehbar sind. Die Anlagenplanung ist hinsichtlich
sicherheitstechnischer Aspekte, z. B. Brand- und Explosionsschutz, so ausgefihrt, dass alle
denkbaren Gefahren fir den Menschen und die Umwelt abgewendet werden kénnen. Die
genaue Auslegung der baulichen und technischen Anlagen bzw. deren Ausfiihrungen wer-
den im Rahmen der Detailplanungen festzulegen sein. Es wird davon ausgegangen, dass
die wesentlichen Anlagentechniken und Lagereinrichtungen sicher und bestandig unter Be-
rucksichtigung von Windlasten, Stirmen etc. aufgestellt bzw. installiert werden. Es ist unter
dieser Voraussetzung nicht von einem gesteigerten Gefahrenpotenzial fiir den Eintritt von
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt einschlieBlich des Menschen auszugehen.

In nachgelagerten Zulassungsverfahren ist eine entsprechende Umsetzung der baulichen
Nutzungen sowie von betrieblichen Tatigkeiten unter den Aspekten des Klimawandels vor-
zunehmen. Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wurden Aspekte des Klimawandels
bereits insoweit beriicksichtigt, wie dies unter planungsrechtlichen Anforderungen und Ge-
sichtspunkten sachgerecht ist. So wird insbesondere mit den Festsetzungen zur Anlage von
Grinflachen und Gehdélzpflanzungen und die verpflichtende Begriinung von Flachdachern
auf den Aspekt des Klimawandels eingegangen.

11.4.13 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente
Nutzung von Energie

Die energetischen Anforderungen fir Neubauten bezlglich Warme-, Kalte- und Energiebe-
darf werden Uber die entsprechenden Fachgesetze geregelt.

Bei der Errichtung von Gebauden und sonstigen baulichen Anlagen sollten vorrangig techni-
sche Mallnahmen fir die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Warme oder
Kalte aus erneuerbaren Energien (einschl. der passiven Nutzung von Solarenergie) oder
Kraft-Warme-Kopplung benutzt werden.

Eine thermische Nutzung des Grundwassers ist grundsatzlich nicht ausgeschlossen. Auf
Grund der Entnahmeleistung ist eine Wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Im Vorfeld
ist eine Grundwassermessstelle zu errichten. Die Erwarmung des Grundwassers Uber 20°
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ist nicht zulassig. Das abstromige Wasserschutzgebiet ist zu beachten, ebenso dass fir be-
reits vorhandene Betriebe Genehmigungen fir eine thermische Nutzung vorhanden ist. Bei
einer Nutzung ab ca. 100.000 m?/ Jahr ist evtl. eine UVP-Vorpriifung notwendig. Ebenso ist
der Wasserverbrauch zu ermitteln, auch hier sind bereits vorhandene Nutzungen mit viel
Wasserverbrauch genehmigt.

11.4.14 Erhaltung bestmoglicher Luftqualitat

Fir die Gemeinde Ampfing liegt kein Luftreinhalteplan vor.

Beeintrachtigungen bezlglich der Luftreinhaltung im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen
sind durch die Gewerbegebietsnutzung nicht zu erwarten. Durch das geplante Vorhaben ist
nur von einer sehr geringfligigen Erhéhung der Luftbelastung auszugehen.

11.5 Eingriffsberechnung

11.5.1 Methodik

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs (=Eingriff) erfolgt auf Grundlage des Bayerischen
Leitfadens ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft - Die Eingriffsregelung in der Bau-
leitplanung® in der Fassung vom Dezember 2021. Die Berechnung orientiert sich dabei an
der Bayerischen Kompensationsverordnung, in der der Eingriff und Ausgleich in Wertpunkten
ausgedruckt wird.

Die Berechnung des Kompensationsbedarfs bezieht sich dabei nur auf flachenbezogen be-
wertbare Merkmale des Schutzgutes Arten und Lebensraume.

Alle anderen Schutzgulter werden verbal-argumentativ behandelt und bei Bedarf durch zu-
satzliche Mallnahmen ausgeglichen.

Zur Ermittlung des bendtigten Kompensationsbedarfs wird zuerst der Bestand beurteilt, dem
entsprechenden Biotoptyp der ,,Biotopwertliste zur Anwendung der Bayerischen Kom-
pensationsverordnung“ zugeordnet und gemaR der Biotopwertliste mit Wertpunkten
bewertet.

Als nachstes wird ein Beeintrachtigungsfaktor (F) festgelegt. Dieser wird in der Regel
durch die im Bebauungsplan festgesetzte GRZ bestimmt. Nur bei Eingriffen in hochwertige
Biotoptypen (= 11WP) muss ein Faktor von 1,0 angesetzt werden.

Als Produkt der Flache [m?], dem Beeintrachtigungsfaktor und den Wertpunkten des Bestan-
des errechnet sich der bendétigte Kompensationsbedarf:
Flache [m?] x F x WP = bendtigter Kompensationsbedarf [WP]

Soweit rechtlich gesicherte VermeidungsmaRRnahmen vorgesehen sind, die Beeintrachtigun-
gen nur teilweise vermeiden, kénnen sie Uber einen Planungsfaktor durch Abschlage (max.
bis 20 %) beim ermittelten Ausgleichsbedarf berlcksichtigt werden.

11.5.2 Berechnung

Die Einstufung der Ausgangsbestande fiir den Bereich Erweiterung erfolgte auf Grundlage
einer Ortsbegehung und der o.a. Bestandserfassung. Die Einstufung der Ausgangzustande
istim Plan ,Bestand + Eingriff* zur Begrindung grafisch dargestellt.

Wertpunkte Bestand
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A11 intensiv bewirtschaftete Acker ohne Segetalvegetation 2WP
V51 Griunflachen entlang von Verkehrsflachen (Strallenbegleitgrin) 3 WP

Somit ist hier kein Biotop- und Nutzungstyp (BNT) mit einer hohen naturschutzfachlichen Be-
deutung betroffen.

Beeintrachtigungsfaktor

Die Beeintrachtigungsfaktoren werden entsprechend der Eingriffsschwere festgelegt. Der
Leitfaden zieht dazu fir Biotoptypen (BNT) geringer und mittlerer Bedeutung die im Bebau-
ungsplan festgesetzte Grundflachenzahl (GRZ) heran.

BNT geringer und mittlerer Bedeutung (1 — 10 WP):
Eingriffsfaktor 0,8

Bestands- und Eingriffsberechnung
Die Bestandsbewertung findet gem. der Biotopwertliste zur Bayerischem Kompensations-
verordnung statt.

Code |Bezeichnung Bewertung Flache (m?)| GRZ/ Ausgleichs-
nach Eingriffs- bedarf
BayKompV faktor (WP)
A11 |intensiv bewirtschaftete
Acker ohne Segetalvege- 2 70.877 m?| 0,8 113.403 WP
tation
V51 | Grinflachen entlang von
Verkehrsflachen (Stra- 3 744 m? 0,8 1.786 WP
Renbegleitgriin)
Gesamt 71.621 m? 115.189 WP
o
Summe Abzug (max. 20./0) 14,5 % -16.702 WP
gem. nachfolgender Auflistung
Errechneter Kompensationsbedarf 98.487 WP

Ein Abschlag beim ermittelten Ausgleichsbedarf durch rechtlich gesicherte Vermeidungs-
malnahmen wird auf Grund folgender MalRnahmen mit 14,5 % angesetzt:

MaBnahmen Planungs-
faktor
(Abschlag)

Baumpflanzung je 500 m2 angefangener Grundstiicksflache (heimisch, 0,5

keine Zierformen):

Die Gewerbeflache betragt ca. 66.307 m?. Somit ergibt sich eine bendtigte An-
zahl von zu pflanzenden Baumen von 133. Innerhalb der Planungsflache sind
131 Baume I. Ordnung durch Planzeichen festgesetzt. Des Weiteren wird
nach Osten hin zur Ortschaft Reit wird eine 6,0 m breite Gehdlzhecke mit
Strauchern (95 %) und Baumen I. und Il. Ordnung (5 %) festgesetzt. Fur die
Pflanzungen ist die festgesetzte Pflanzliste aus heimischen Gehdélzen malge-
bend.

Pflanzliste aus gebietsheimischen Baumen und Strauchern mit Mindest- 1,0
Pflanzqualititen:
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Fir die festgesetzten Pflanzungen sind die Pflanzliste aus heimischen Gehdl-
zen und die beschriebenen Pflanzqualitaten (Baume |. Ordnung: Hochstamm,
4xv., STU 20 - 25 cm, Baume Il. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 14 - 16 cm
oder Heister, 2xv., 150 - 200 cm, Straucher: 2xv., 100 - 150 cm bzw. 60 - 100
cm) mafdgebend.

Negativliste Bepflanzung:

Landschaftsfremde Baumarten wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen,
Thujen usw. sowie alle Trauer- oder Hangeformen (in allen Arten und Sorten),
buntlaubige Formen und Zierformen dirfen nicht gepflanzt werden.

0,5

Zusatzliche Baumpflanzung je 5 Stellplatze (Gewerbegebiete):
Wie planlich festgesetzt und in der Vorhaben- und ErschlieBungsplanung dar-
gestellt, werden die PKW-Stellplatze mit GroRbaumen Uberstellt.

1,0

Festsetzung Meldepflicht Bepflanzung und gemeinsame Abnahme mit
Gemeinde (Protokoll):

Die Fertigstellung der Bepflanzung ist nach Abschluss der BaumalRnahme
(Bauabschnitt 1), jedoch spatestens in der nachsten Pflanzperiode nach der
Nutzungsaufnahme, der Unteren Naturschutzbehérde zu melden und eine ge-
meinsame Abnahme mit dem Landratsamt und der Gemeinde durchzuflihren
und schriftlich zu protokollieren.

0,5

Extensive Dachbegriinung:

Verbindliche Festsetzung einer Dachbegriinung. Dachflachen von Flachda-
chern sind auf mindestens 80 % der gesamten nutzbaren Dachflachen als
Grindacher mit einer mindestens extensiven Begriinung mit artenreicher
Krauter- und Graservegetation bei einer Substratschicht von mindestens 8 cm
auszufihren und so zu unterhalten. Die Ansaat soll mit einer Sand-/Magerra-
sen-Mischung aus dem UG 16 erfolgen.

2,0

StraBenbegleitgriin 0.a. als extensive, gebietsheimische Blumenwiesen
(ggdf. lineare Hecken):

Entlang der Staatsstralle ist eine 3-reihige Gehdlzpflanzung bestehend aus
Strauchern auf 100 % der Flache festgesetzt (dichte lineare Hecke). Diese
wird mit einer Baumreihe aus Gro3bdumen uberstellt.

2,0

Ortsrandeingriinung auf privaten Flachen:
Nach Westen, Norden und Osten erfolgt eine Ortsrandeingriinung.

1,0

Habitatstrukturen am Ortsrand (Reisighaufen 0.4.):

Anlage eines Griunstreifens mit Graben und Wall als Vernetzungsstruktur fur
Amphibienwanderung mit Gehdlzgruppen, Kies- und Sandlinsen und Wurzel-
stocke und Altholz.

1,0

Versickerungsfahige Beladge:

Festsetzung - PKW-Stellplatze sind zwingend mit wasserdurchlassiger Befes-
tigung mit einen Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,4 zu gestalten (z.B. Ra-
senfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Okopflaster oder andere
wasserdurchlassige Belagsarten).

1,0
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Sockellose Zaune mit Bodenfreiheit von mind. 15 cm: 1,0
Festsetzung - Zaunsockel sind unzulassig; es sind ausschliel3lich erforderliche
Punktfundamente im Bereich der Saulen erlaubt; zwischen Zaun und Gelan-
deoberflache ist eine Bodenfreiheit von mind. 15 cm einzuhalten.

Verbot Schottergarten: 0,5
Festsetzung - Die nicht mit Anlagen Uberbauten Flachen sind zu begriinen
und dauerhaft als Wiese, Rasen oder mit Bepflanzung (Deckung mindestens
95 %) anzulegen. Kiesdeckungen sind nur bis maximal 5 % der nicht Gberbau-
ten Flachen zulassig. Somit sind Schotterflachen ausgeschlossen.

Kleintiersichere Lichtschiachte (Abdeckung oder Ausstiegshilfe): 0,5
Festsetzung - Keller-Lichtschachte und Abgange sind so auszuflihren, dass
keine Tierfallen entstehen (kleinmaschige Gitterabdeckung, Tierausstieghilfen,
schrager, rauer Beton usw.).

Vogel- oder Fledermauskasten (ohne CEF-Verpflichtung), mind. 2 Stiick: 0,5
Festsetzung - Innerhalb der Planungsflache sind mind. 14 Nistkasten fir Sing-
vogel mit einer Lochweite von 28 - 32 mm und mind. 14 Fledermauskasten in
einer Hohe von 2 - 3 m in den Grof3bdumen oder auf Einzelmasten aufzustel-
len.

Naturnahe Wasserriickhaltung auf Grundstiicksflachen (Sickermulden): 1,0
Festsetzung - Die oberflachlichen Sickermulden sind naturnah auszubilden.
PflegemalRnahmen als artenreiche Wiese.

MaRnahmen Baumschutz (Integration Bestandsbdume) und Vorgaben 0,5
Baumgruben:

Festsetzung - Fur Gro3bdume sind Baumgruben von mind. 200 x 200 x 100
cm und fir Kleinbdume Baumgruben von mind. 150 x 150 x 80 cm vorzuse-
hen.

Planungsfaktor (Abschlag) gesamt 14,5

Nach der o.a. Tabelle ist somit fiir den Ausgleich des Eingriffes fur das Gewerbegebiet in
den Naturhaushalt ein Ausgleichsbedarf von 98.487 Wertpunkten erforderlich.

11.6 Ausgleichsbedarf

Laut der Bilanzierung sind zum Ausgleich des Eingriffes mit einer Grofie von ca. 71.621 m?
in den Naturhaushalt eine Kompensation von 98.487 Wertpunkten zu erbringen.

11.7 Nachweis der Ausgleichsflache

Der zu erbringende Ausgleichsbedarf wurde mit 98.487 Wertpunkten nach
Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" in der Fassung von 2021 in Verbin-
dung mit der Biotopwertliste zur Bayerischem Kompensationsverordnung berechnet.

Far naturschutzrechtliche AusgleichsmalRnahmen wird dem Geltungsbereich die externe
Ausgleichsflache auf einer Teilflache der Flur-Nr. 1058, Gemarkung Wolfsberg, Stadt Neu-
markt-Sankt Veit, Landkreis Muhldorf a.Inn, mit einer Aufwertung von 98.526 Wertpunkten
auf einer Flache von 16.954 m? zugeordnet. Der Eingriff ist somit ausgeglichen. Die Lage,
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Abmessung und die festgesetzten Mallnahmen zur Entwicklung und Pflege sind dem beilie-
genden Plan "Externe Ausgleichsflache, Bestand, MalRnahmen, Berechnung" M 1.000 zu
entnehmen.

11.8 Externe Ausgleichsflache

11.81 Beschreibung

Lage und Ausdehnung

Die Ausgleichsflache befindet sich auf der Flur-Nr. 1058, Gemarkung Wolfsberg, Stadt Neu-
markt-Sankt Veit, Landkreis Muhldorf am Inn, Regierungsbezirk Oberbayern stidwestlich des
Weilers Stral3 in einer GrofRe von ca. 17.783 m?. Davon kénnen ca. 16.954 m? naturschutz-
fachlich aufgewertet werden. Auf den restlichen ca. 829 m? befinden sich Gehdlze und Bio-
topflachen, in welche nicht eingegriffen wird.

Die Planungsflache wird im Norden von einer ErschlieRungsstral’e nach Stral® und im Nord-
osten von dem Weiler Stral® begrenzt. Im Westen und Osten schlieen intensiv genutzte
Grinlandflachen an.

Im Siden wird die Flache durch eine oberirdische 20 kV-Leitungstrasse gequert.
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Abb. 37: Luftbild mit Lage der Ausgleichsfldche (roter Kreis); (BayernAtlas 2025), Darstellung unmal3stéblich

Abb. 38: Ansicht von Norden — Ausgleichsﬂéche, Foto Jocham Kessler Kellhuber (Juli 2025)
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Abb. 39: Ansicht von Sidwesten — Ausgleichsfldche mit Hangkante, Foto Jocham Kessler Kellhuber (Juli 2025)

Abb. 40: Ansiht on Sidwesten — Ausgleichsfldche mit Hangkante und iotop (Gehélz), Foto Jocham Kessler
Kellhuber (Juli 2025)
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Lage zur Eingriffsflache

Der raumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter
Grunordnung Nr. 55 "Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND" und somit die Eingriffsfla-
che befindet sich auf den Flur-Nrn. 2074 und 2123/2 und Teilflachen der Flur-Nrn. 2092,
2097 und 2099 der Gemarkung Ampfing, Gemeinde Ampfing, Landkreis Muhldorf am Inn,
Regierungsbezirk Oberbayern, ca. 13,2 km sudwestlich der Ausgleichsflache.

Topografie

Das Gelande weist eine starke Stidhanglage auf und fallt von ca. 488 m . NHN im Norden
auf ca. 466 m U. NHN im Sidwesten ab. Mittig im Gelande befindet sich ein Gelandeabsatz
in Form einer geschwungenen Bdschung.

Biotope

Im Osten, innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich das kartierte Biotop Nr. 7641-1058-
001, eine naturnahe Hecke. Diese bleibt von der Planung unberihrt. Dieses Biotop setzt sich
als schmaler Gehdlzstreifen nach Studen entlang der dstlichen Geltungsbereichsgrenze fort.
Im Sudosten schlief3t das kartierte Biotop Nr. 7641-1059-001, ein Réhricht und Begleitgehdlz

sudostlich von Stral} an.
>
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Abb. 41:  Luftbild mit Darstellung der amtlich kartierten Biotope und Okofléchen; (FINWeb 2025), Darstellung

unmal3stéblich
Rosa: amtlich kartierte Biotope .
Griin schraffiert: Fléchen im Okofléchenkataster Okofléche
Orange schraffiert: Fldchen im Okoflédchenkataster Ausgleich/Ersatz
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Vegetation, Naturraum

Die Planungsflache befindet sich im Naturhauptraum Unterbayerisches Higelland und Isar-
Inn-Schotterplatte, der Einheit Isar-Inn-Higelland und der Untereinheit Tertiarhtugelland zwi-
schen Isar und Inn. Als PNV ist hier der der Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald; ort-
lich im Komplex mit Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald anzutreffen. Als
Vorkommensgebiet gebietseigener Gehdlze ist das Alpenvorland 6.1 und als Ursprungsge-
biet gebietseigenen Saatguts die Nr. 16 (Unterbayerische Higel- und Plattenregion) zu nen-
nen.

Derzeitige Nutzung

Die Uberwiegende Flache wird derzeit als Intensivgrinland genutzt. Die Béschungsbereiche
und Bereiche entlang der Gehdlze werden auf Grund der Neigung nur unregelmaRig bewirt-
schaftet, so dass sich hier maRig extensiv genutztes, artenarmes Grinland entwickelt hat.
Entlang der dstlichen Geltungsbereichsgrenze befinden sich Biotop- und Geholzflachen.

11.8.2 Allgemeine MaBRnahmen

Ziel der MaBnahmen

Ziel der MaBnahmen ist die Entwicklung eines artenreichen Standortes mit extensiv genutz-
tem Griinland, das zusatzlich als Streuobstwiese aufgewertet wird. Im Norden entlang der
ErschlieBungsstralle, die nach Stral fuhrt, wird eine Baumreihe aus Winter-Linden gepflanzt.
Alle Bereiche bieten vor allem Insekten und Végeln einen wichtigen Lebensraum (Brut, Nah-
rung, Ruckzug).

Problemartenmanagement
Problemarten und Neophyten (z.B. Brombeere, Ampfer, Springkraut) sind durch entspre-
chende MalRnahmen mechanisch zu bekampfen

Sonstige Hinweise

Die Planungsflache der Ausgleichsflache befindet sich im Eigentum der Gemeinde Ampfing.
Daher ist ein Grundbucheintrag nicht erforderlich. Fir die Kostentragung der Planung, der
einzelnen MalRnahmen und der Ausfiuhrung dieser Mallnahmen werden durch einen stadte-
baulichen Vertrag geregelt.

11.8.3 MaBRnahmenbeschreibung
M1 - Streuobstwiese mit maRig extensiv genutztem Griinland
Entwicklungsziel

Streuobstwiese mit standortgerechten, regionaltypischen Obstgehdélzen im Komplex mit ma-
Rig extensiv genutztem Griinland; (B432; 10 - 1 = 9 WP)

Entwicklungsmallinahmen

= Pflanzung von regionaltypischen Obstgehdlzen, 45 Stiick

= Pflanzung der Baume in einer lockeren, versetzten Anordnung, ca. 12,0m Abstand in-
nerhalb einer Reihe und 10,0m Abstand zwischen den Reihen

PflegemaRnahmen Gehdlze

. Anwuchspflege der Gehdlze in den ersten 3 Jahren

= Ausgefallene Pflanzen missen spatestens in der nachsten Vegetationsperiode in der
angegebenen Qualitat ersetzt werden.
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Pflanzenauswahl

PflanzgréRe min. 80% Hochstamm, Rest Halbstamm;

Pflanzhinweise:

= Pflanzgrube 1,5 x 1,5 x 0,8 m, Grubensohle grobschollig gelockert flir Wasserabzug;

. Die privatrechtlichen Grenzabstande von 4,0 m von Baumen zu landwirtschaftlichen
Nutzflachen sind einzuhalten.

Artenauswahl:

Verschiedene regionaltypische Arten und Sorten, z.B. Apfel, Birne, Kirsche, Quitte, Pflaume;

Walnuss ist nicht zulassig

Entwicklungs- und Pflegemalinahmen Wiese
Die Entwicklungs- und PflegemalRnahmen entsprechen den Vorgaben zu Malnahme M2
+Extensives Griinland"“.

M2 - Extensives Griinland

Entwicklungsziel
MaRig extensiv genutztes, artenreiches Grinland; FFH-LR 6510 ,Magere Flachland-Mah-
wiese“ (G212; 8 WP + 1 WP fir LR6510 = 9 WP)

Entwicklungsmafinahmen

" Artenanreicherung durch streifenweises Aufrei3en der Vegetationsdecke auf 30% der
Flache.

= Ansaat in den aufgerissenen Bereichen mit Mahgut fur "artenreiches Extensivgrinland"
entweder durch Mahguttbertragung (Auswahl der Spenderflache in Abstimmung mit
der UNB)
oder mittels autochthonem Saatgut aus der Herkunftsregion 16 "Unterbayrische Hiigel-
und Plattenregion"”.

. Bis zur Ansaat darf die Flache mehrmalig zur Ausmagerung gemaht werden.

. Nach der Ansaat erfolgt eine 2-3-malige Mahd im Jahr, 1. Schnittzeitpunkt bis Mitte
Juni (Auswahl des Schnittzeitpunktes ist an die Phanologie der Graser anzupassen),
um die Obergraser zu verdrangen und die Krauter zu starken.

= Bei Bedarf sind Schropfschnitte durchzufiihren

Ll Die 2-3-malige Aushagerungsmahd muss bis zum Erreichen des Zielzustandes bzw.
bis zum erfolgreichen Anwuchs der Nachsaat durchgefiihrt werden.

" Verzicht auf Dinge- oder Pflanzenschutzmittel.

. Die Verwendung eines Schlegelmahers ist nicht erlaubt.

. Das Mahgut darf nicht als Mulchung auf der Flache verbleiben.

PflegemalRnahmen

Nach Fertigstellung der EntwicklungsmafRnahmen gelten folgende PflegemalRnahmen:

. 2-malige Mahd im Jahr; 1. Schnitt ab 10.06.

. Keine Mahd auf 10 — 15 % der Flache (Brachestreifen Gber den Winter); jahrlicher
Wechsel des Abschnitts; Mindestbreite eines Abschnitts 10 m;

= Verzicht auf Dlinge- oder Pflanzenschutzmittel.

. Die Verwendung eines Schlegelmahers ist nicht erlaubt.

" Das Mahgut darf nicht als Mulchung auf der Flache verbleiben.
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M3 - Baumreihe (Winter-Linde)

Entwicklungsziel
Baumreihe, alte Auspragung
(B313; 12-2 =10 WP)

Unter der Baumreihe Umwandlung von intensivem Griinland in méB3ig extensiv genutztes
Griinland, hier erfolgt keine Anreicherung durch Ansaat, PflegemalBnahmen des Griinlands
gem. M2

Entwicklungsmaflnahmen

= Pflanzung der Baume entlang der Strale;

. Pflockfixierung der Hochstamme (Kokosstrick), Anbringung eines Stammschutzes je
Hochstamm.

PflegemalRnahmen

= Anwuchspflege der Baume in den ersten 3 Jahren;

= ausgefallene Baume missen spatestens in der nachsten Vegetationsperiode in der an-
gegebenen Qualitat ersetzt werden.

Pflanzenauswahl

PflanzgroRe Hochstamm, mindestens zweimal verpflanzt, StU 16 - 18 cm

Pflanzenherkunft:

gebietseigene Laubgeholze aus dem Vorkommensgebiet 6.1 Alpenvorland.

Pflanzhinweise:

= Pflanzgrube 1,5 x 1,5 x 0,8 m, Grubensohle grobschollig gelockert fir Wasserabzug.

. Die privatrechtlichen Grenzabstande von 4,0 m von Baumen zu landwirtschaftlichen
Nutzflachen sind einzuhalten. Davon ausgenommen sind Flachen, die Teil der Kom-
pensationsflache sind.

Artenauswahl:

. Tilia cordata (Winter-Linde) 6 Stuck

M4 — Erhalt Geholze

Die bestehenden Gehdlze (amtlich kartiertes Biotop und angrenzendes Gehdlz) sind dauer-
haft zu erhalten und zu unterhalten.
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11.8.4 Berechnung Bestand / Aufwertung

Ausgangszustand / Bestandsflachen

Code Bezeichnung Bewertung
nach Bay-
KompV

G11 Grunland intensiv 3 WP

G211 Grinland maRig extensiv, artenarm 6 WP

Prognosezustand

Code Bezeichnung Bewertung
nach Bay-
KompV

B313 Baumreihe 10 WP

Abschlag: 12 WP — 2 WP timelag = 10 WP 1)

B432 Streuobstwiese 9 WP
Abschlag: 10 WP — 1 WP timelag = 9 WP 1)

G212 Grinland maRig extensiv, artenreich 9 WP
Zuschlag fiir die Entwicklung zum FFH-LR 6510:
S8WP+1WP=9 WP

1) Da sich Gehdlzstrukturen (vor allem Baume) nicht innerhalb von 25 Jahren bis zum "alten Zustand" voll-
standig entwickeln kénnen, wird die langere Entwicklungszeit ("timelag") durch einen Abschlag vom Grund-
wert (WP) berlicksichtigt. Der "timelag" ist abhangig vom Ausgangszustand der Flache und der damit
verbundenen Entwicklungszeit bis zur "alten Auspragung"

Berechnung der Realkompensation

Prognosezustand | WP | Ausgangszu- WP | Flache Aufwer- Berechnete
stand m? tungsfak- | Wertpunkte
tor
B313 Baumreihe 10 | G11 Griinland 3 402 m? 7 2.814
intensiv
B432 Streuobst- 9 | G11 Grinland 3 10.432 m? 6 62.592
wiese intensiv
B432 Streuobst- 9 | G211 Grinland 6 1.018 m2 3 3.054
wiese maRig extensiv
genutzt, artenarm
G212 Grinland, 9 | G11 Grinland 3 4.920 m? 6 29.520
malig extensiv, intensiv
artenreich
G212 Griinland, 9 | G211 Grinland 6 182 m? 3 546
malig extensiv, malig extensiv
artenreich genutzt, artenarm
16.954 m? 98.526
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Auf der externen Ausgleichsflache auf der Flur-Nr. 1058, Gemarkung Wolfsberg, Stadt Neu-
markt-Sankt Veit, Landkreis Muhldorf a.Inn kann eine Aufwertung von 98.526 Wertpunkten
erfolgen.
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1.9 Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchfuhrung der Planung, MaBnahmenbeschreibung und Prognose
bei Null-Fall fur die Erweiterungsflache
Schutzgut Auswirkungen bei Durchfiihrung MaRnahmen zur Vermei- | Prognose bei Null-Fall — keine
dung und Minimierung Bebauung
Baubedingt Betriebsbedingt
Arten und Le- | Pflanzen Pflanzen Pflanzen Pflanzen
bensrdume, |- Verlust an (iberwiegend nicht |- Emission von Luftschadstoffen |- Eingriinung mit Baumen | Keine Anderung in den beste-
biologische hochwertigen Vegetationsbe- und Staub [. und Il. Ordnung und henden Auswirkungen, weiterhin
Vielfalt, Ar- stéanden (landwirtschaftliche - Wasserdampfemission Strauchern, Aufbau landwirtschaftliche Flache und
tenschutz Flache), mehrreihiger Hecken Strallenbegleitgrin.
(Tiere und - Wasserhaltung, Grundwasser- - Durchgriinung der Bau-
Pflanzen) absenkung flache mit GroRb&umen
- Begrunung der nicht mit
anlagen uberbauten FIa-
chen zu 95 %
- Regenwasserversicke-
rung
- Grundacher
- Festsetzungen zur in-
sektenschonenden Be-
leuchtung
- Begrenzung der Versie-
gelung auf eine GRZ
von 0,8
Biotope Biotope Biotope Biotope

keine Biotope betroffen

Keine Anderung in den beste-
henden Auswirkungen, weiterhin
landwirtschaftliche Flache und
Strallenbegleitgrin.
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Schutzgut

Auswirkungen bei Durchfiihrung

MaBBRnahmen zur Vermei-
dung und Minimierung

Prognose bei Null-Fall — keine
Bebauung

Baubedingt Betriebsbedingt

Tiere/Artenschutz Tiere/Artenschutz Tiere/Artenschutz Tiere/Artenschutz

- Verlust von Lebensstatten - Emissionen von Luftschadstof- |- Eingriinung mit Baumen | Keine Anderung in den beste-
durch Versiegelung und Uber- fen und Staub [. und II. Ordnung und henden Auswirkungen, weiterhin
bauung - Emissionen von Larm Strauchern, Aufbau landwirtschaftliche Flache und

- Wasserhaltung / Grundwas- |- Emissionen von Licht mehrreihiger Hecken StralRenbegleitgrin.

serabsenkung - Barriere- und Trennwirkung
- Emissionen von Luftschad- Verschattung
stoffen und Staub
- Emissionen von Larm und Er-
schutterungen
- Emissionen von Licht
- Barriere- und Trennwirkung
- Verschattung

- Durchgrinung der Bau-
flache mit GroBbdumen

- Begrunung der nicht mit
anlagen uberbauten FIa-
chen zu 95 %

- Regenwasserversicke-
rung

- Grindacher

- Festsetzungen zur in-
sektenschonenden Be-
leuchtung

- Begrenzung der Versie-
gelung auf eine GRZ
von 0,8

- Verbot tiergruppenscha-
digender Anlagen und
Bauteile

- Anlage eines Grlnstrei-
fens mit Graben und
Wall als Vernetzungs-
struktur fir Amphibien-
wanderung

- Kleintiersichere Licht-
schachte
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Wasserhaltung / Grundwas-
serabsenkung

Abtrag des Oberbodens und
Auftrag andernorts, somit ver-
mehrte Veranderung der Bo-
denstruktur

Abtrag, Aushub und Umlage-
rung von Boden
Grundwasserabsenkung
Emissionen von Staub
Erschitterungen

- Andeckung des Oberbo-

dens nach erfolgter Mo-
dellierung

- Verbot des Einsatzes

von Pflanzenbehand-
lungsmitteln

- Festsetzung der zulassi-

gen Abgrabung/ Auf-
schuttung

- Verwendung versicke-

rungsfahiger Belage im
Bereich der PKW-
Stellplatze

Schutzgut Auswirkungen bei Durchfiihrung MaBRnahmen zur Vermei- | Prognose bei Null-Fall — keine
dung und Minimierung Bebauung
Baubedingt Betriebsbedingt
- Vogel- und Fledermaus-
kasten
- Naturnahe Sickermul-
den
- Neuansaaten auf Wie-
senflachen mit standort-
gerechtem Saatgut,
Pflegemalnahmen 3-
malige Mahd pro Jahr
Biologische Vielfalt Biologische Vielfalt Biologische Vielfalt Biologische Vielfalt
Auswirkungen, da ein Biotop Mittlere Auswirkungen S.o. beschriebene Mal3- -
und zum Teil eingrinende Ge- nahmen.
hdlzstrukturen betroffen sind
Boden - Versiegelung von Flachen Keine Auswirkungen Keine Anderung in den beste-

henden Auswirkungen, weiterhin
landwirtschaftliche Flache und
Strallenbegleitgrin.

Weiterhin Eintrag von Pflanzen-
behandlungsmittel in den Bo-
den.
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und Staubbelastung durch Ver-
kehr

Warmeemissionen

keine Geruchsemissionen

- Errichtung von Baukorpern

- Wasserhaltung / Grundwas-
serabsenkung -

- Emissionen von Luftschad- -
stoffen und Staub

- geringfugige Erhdhung der
Luft- und Staubbelastung
durch Verkehr

- Barriere- und Trennwirkung

[. und Il. Ordnung und
Strauchern, Aufbau
mehrreihiger Hecken

- Durchgriinung der Bau-
flache mit GroBbaumen

- Begrunung der nicht mit
anlagen uberbauten Fla-
chen zu 95 %

- Regenwasserversicke-
rung

- Grindacher

- Festsetzungen zur in-
sektenschonenden Be-
leuchtung

- Begrenzung der Versie-
gelung auf eine GRZ
von 0,8

- Festsetzung von versi-
ckerungsfahigen

Schutzgut Auswirkungen bei Durchfiihrung MaBRnahmen zur Vermei- | Prognose bei Null-Fall — keine
dung und Minimierung Bebauung
Baubedingt Betriebsbedingt
Wasser - Verminderung des bestehen- |- Versickerung von Nieder- - Festsetzung von versi- | Keine Anderung in den beste-
den Rickhaltevolumen durch schlagswasser ckerungsfahigen Bela- henden Auswirkungen, weiterhin
Versiegelung gen im Bereich der landwirtschaftliche Flache und
- Grundwasserabsenkung PKW-Stellplatze StraRenbegleitgriin; damit auch
- Emissionen von Luftschad- - Versickerung von Nie- | weiterhin Gefahr des Eintrags
stoffen und Staub derschlagswasser von Nitrat und Spritzmittel in das
- Grindacher Grundwasser durch die weiter-
hin bestehende intensive Nut-
zung durch die Landwirtschaft.
Klima/Luft |- Versiegelung von Flachen - geringfiigige Erhéhung der Luft- |- Eingriinung mit Badumen | Keine Anderung in den beste-

henden Auswirkungen, weiterhin
landwirtschaftliche Flache und
StralRenbegleitgrin.
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- Emissionen von Licht

baude
Emissionen von Licht

Strauchern, Aufbau
mehrreihiger Hecken

- Durchgriinung der Bau-

flache mit GroRbaumen

- Festsetzungen zur ge-

kapselten Beleuchtung

- Festsetzung von maxi-

mal zulassigen Wandho-
hen

- Festsetzungen von Ab-

grabungen und Auf-
schuttungen

Schutzgut Auswirkungen bei Durchfiihrung MaBRnahmen zur Vermei- | Prognose bei Null-Fall — keine
dung und Minimierung Bebauung
Baubedingt Betriebsbedingt
Belagen im Bereich der
PKW-Stellplatze
Landschafts- |- punktuell mit optischen Sto- - dauerhafte Veranderung durch |- Eingriinung mit Baumen | Keine Anderung in den beste-
bild rungen durch den Baubetrieb den Bau der geplanten Ge- [. und Il. Ordnung und henden Auswirkungen, weiterhin

landwirtschaftliche Flache und
Strallenbegleitgrin.

Mensch und
seine Ge-
sundheit, Be-
volkerung

Larm- und Schadstoffimmissio-

Larm- und Schadstoffimmissionen

Larm- und Schad-

nen

- baubedingter Larmentwick-
lung

- Emissionen von Luftschad-
stoffen und Staub

Larmentwicklung
Emissionen von Luftschadstof-
fen und Staub

stoffimmissionen

- Festsetzungen zum
Larmschutz der Nachbar-
schaft

- Festsetzung zum Schutz
der Mitarbeiter (Bau-
Schalldamm-Mald)

Keine Anderung in den beste-
henden Auswirkungen, weiter-
hin landwirtschaftliche Flache
und Stralenbegleitgrin; damit
auch weiterhin Gefahr des Ein-
trags von Nitrat und Spritzmittel
in das Grundwasser durch die
weiterhin bestehende intensive
Nutzung durch die Landwirt-
schaft.
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Schutzgut Auswirkungen bei Durchfiihrung MaBRnahmen zur Vermei- | Prognose bei Null-Fall — keine
dung und Minimierung Bebauung
Baubedingt Betriebsbedingt
Erholung Erholung Erholung
- Kkurzzeitig optische Stérungen |- Emissionen von Licht - Festsetzungen zur ge-
und Larm durch den Baube- kapselten Beleuchtung
trieb
- Emissionen von Licht
Gesundheit/Strahlung Gesundheit/Strahlung Gesundheit/Strahlung
Keine Gefahr fir die Gesundheit | Keine Gefahr fur die Gesundheit | keine Festsetzung erfor-
der Bevolkerung durch die Ge- der Bevolkerung durch die Ge- derlich
werbegebietsausweisung. werbegebietsausweisung.
Flache aulerst sparsame Erschliefsung Sparsamer Umgang mit Keine Anderung in den beste-
Grund und Boden durch henden Auswirkungen, weiterhin
Schaffung von kompakten | landwirtschaftliche Flache und
Bauflachen, Festsetzung Strallenbegleitgrin.
der max. GRZ mit maxi-
maler Ausnutzung der Ge-
werbegebietsflache.
Kultur- und Schutzwirdige Kulturgiter sind nach aktuellem Kenntnisstand auf --- Keine Anderung in den beste-
Sachgiiter der Flache nicht vorhanden. henden Auswirkungen, weiterhin
Verlegung neuer Leitungen erforderlich. landwirtschaftliche Flache und
Strallenbegleitgrin.
Emissionen Der in Ampfing anfallende Abfall wird Gber den Landkreis Mihldorf - Versickerung Uber Keine Anderung in den beste-
sowie sach- a. Inn entsorgt. Mulden und Rigolen- henden Auswirkungen, weiterhin
gerechter systeme landwirtschaftliche Flache und
Umgang mit | Das Schmutzwasser (soziale Abwasser) ist dem bestehenden ge- Strallenbegleitgrin.
Abféllen und | meindlichen Schmutzwasser-Kanal zuzufuhren.
Abwassern
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Schutzgut

Auswirkungen bei Durchfiihrung

Baubedingt | Betriebsbedingt

MaBBRnahmen zur Vermei-
dung und Minimierung

Prognose bei Null-Fall — keine
Bebauung

Die anfallenden Dach- und Oberflachenabwasser sind auf dem
Grundstlick Uber Sickermulden und ggf. Sickerbecken breitflachig,
unter Ausnutzung des Filtervermdgens der oberen belebten Boden-
zone, zu versickern. Nur fur Dachflachen gilt: ist eine breitflachige
Versickerung nicht mdglich, so ist — unter Angabe der Griinde - eine
Versickerung z.B. mittels Mulden-Rigolen oder unterirdische Rigolen
zu realisieren.

Schwere Un-
falle und Ka-
tastrophen

Hier ist nicht davon auszugehen, dass es zu einem schweren Unfall
im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU
kommt, da im Rahmen der Planung alle erforderlichen Sicherheits-

mafnahmen fur den Innen- und AuRenbereich bericksichtig werden.

Keine Anderung in den beste-
henden Auswirkungen, weiterhin
landwirtschaftliche Flache und
Strallenbegleitgrin.

Wechselwir-
kungen

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgitern bewe-
gen sich in einem normalen, Ublicherweise anzutreffenden Rahmen.
Sie wurden in den Betrachtungen zu den einzelnen Schutzgitern
mitberlcksichtigt. Erhebliche Auswirkungen auf die Wechselwirkun-
gen sind nicht bekannt bzw. zu erwarten.

Keine Anderung in den beste-
henden Auswirkungen, weiterhin
landwirtschaftliche Flache und
Strallenbegleitgrin.
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11.10 Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen werden fir das Schutzgut Arten und
Lebensraume durchgefuhrt:

= Eingrinung mit Bdumen I. und Il. Ordnung und Strauchern

Aufbau mehrreihiger Hecken im Ubergang zur freien Landschaft und zur Ortschaft Reit
Durchgriinung der Bauflache mit Gro3baumen

Begrunung der nicht mit Anlagen tberbauten Flachen zu 95 %

Begrenzung der Versiegelung auf eine GRZ von 0,8

Regenwasserversickerung

Festsetzung von Grindachern

Festsetzungen zur insektenschonenden, gekapselten Beleuchtung

Verbot tiergruppenschadigender Anlagen und Bauteile, z.B. Sockelmauern bei Zaunen
Neuansaaten auf Wiesenflachen mit standortgerechtem Saatgut, PflegemalRnahmen 3-
malige Mahd pro Jahr

= Anlage eines Grinstreifens mit Graben und Wall als Vernetzungsstruktur fir Amphibien-
wanderung

Kleintiersichere Lichtschachte

Vogel- und Fledermauskasten

Naturnahe Sickermulden

Verbot von landschaftsfremden Baumarten

Verbot von Pflanzenschutzmitteln

Nachfolgende Vermeidungs- und Minimierungsmaflinahmen werden fir das Schutzgut Bo-

den durchgeflhrt:

= Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Anschluss an bestehende Bebauung

= Wiederandeckung von unversiegelten Flachen mit Oberboden nach erfolgter Modellie-
rung

» Verbot des Einsatzes von Pflanzenbehandlungsmitteln

» Festsetzung der zuldssigen Abgrabung/ Aufschittung

» Erhalt der Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens durch Verwendung wasserdurchlassi-
ger Belage im Bereich von PKW-Stellplatzen

Fir das Schutzgut Wasser werden folgende Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen

durchgeflihrt:

= Regenwasserversickerung

= Erhalt der Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens durch Verwendung versickerungsfahi-
ger Belage im Bereich der PKW-Stellplatze

= Verbot von Pflanzenschutzmitteln

= Regenwasserpufferung durch Dachbegrinung

Fir das Schutzgut Klima und Luft werden folgende Vermeidungs- und Minimierungsmalf3-
nahmen durchgefuhrt:

Eingriinung mit Bdumen I. und Il. Ordnung und Strauchern

Durchgriinung der Bauflache mit Grol3baumen

Begrunung der nicht mit Anlagen uberbauten Flachen zu 95 %

Begrenzung der Versiegelung auf eine GRZ von 0,8

Regenwasserversickerung

Erhalt der Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens durch Verwendung versickerungsfahi-
ger Belage im Bereich der PKW-Stellplatze

Festsetzung von Griindachern

= Festsetzungen zur energiesparenden Beleuchtung
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= Solaranlagen nach BayBO

Beeintrachtigungen des Schutzgutes Landschaftsbild werden minimiert durch:
Eingrinung mit Baumen |. Ordnung und Strauchern

Aufbau mehrreihiger Hecken im Ubergang zur freien Landschaft
Festsetzungen zur gekapselten Beleuchtung

Festsetzung von zulassigen Wand-/Firsth6hen

Festsetzung der zulassigen Abgrabung/ Aufschittung

Verbot von landschaftsfremden Baumarten

Griinordnerische MaBnahmen zur Umfeldgestaltung der geplanten Gebaude:

» Festlegung der Lage von Baumen

= textliche grinordnerische Festsetzungen auf dem Baugrundstiick

» Festsetzung zu verwendender Baum- bzw. Straucharten, sowie deren Pflanzqualitaten
» Festsetzung des Pflanzraumes flir Grof3-, Kleinbdume und Straucher

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND" werden keine erheblichen Eingriffe in den Na-
turhaushalt erfolgen.

1.1 Geplante MaBnahmen zur Uberwachung der MaBRnahmen

Bei dieser Neuplanung ist folgendes zu Uiberwachen:

= Gehdlzpflanzungen: Die Anwuchspflege und der Gehélzausfall sind jahrlich im Frih-
herbst zu kontrollieren, die ausgefallenen Gehdlze spatestens im darauffolgenden Frih-
jahr zu ersetzen.

= Jahrliche Kontrolle der baulichen Anlagen zur Reinigung und Versickerung des Nieder-
schlagswassers

= PflegemaRnahmen der Grindacher

11.12 Verlust an landwirtschaftlichen Nutzflachen

Nach § 1a Abs. 2 S. 3 BauGB ist die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlicher
Flachen umfassender als bisher zu begriinden. Um dieser Pflicht nachzukommen, wird nach-
folgend kurz die Absicht der Planung nochmals dargelegt.

Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung fur
die Erweiterung des bestehenden Gewerbe- und Industriegebietes ,Holzheim* zur Realisie-
rung eines grol3flachigen Betriebsstandortes. Durch den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan soll eine gewerbliche Flache im Anschluss an das Gewerbe- und Industriegebiet
,Holzheim*® fir die Ansiedlung eines Investors entwickelt werden. Dies ist fur die wirtschaftli-
che Weiterentwicklung der Region und der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen in dem landlichen Raum dringend erforderlich. Durch den in unmittelbarer Nahe
liegenden Autobahnanschluss und den direkten Anschluss an das bestehende Gewerbege-
biet ist diese Flache pradestiniert fir diese wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region.

Der uberwiegende Teil der Flache (70.877 m?) wird derzeit intensiv als Ackerland bewirt-
schaftet. Bei der landwirtschaftlich genutzten Flache handelt es sich um eine, im Verhaltnis
zum Umland, kleinteilige Flache mit mittlerer bis guter Ertragsfahigkeit (Acker- und Grin-
landzahl 66).

Das Planungsgebiet liegt direkt im Anschluss an die Ortsteile Holzheim und Reit in unmittel-
barer Nahe zur Autobahnausfahrt A 94. Die Gemeinde Ampfing erachtet den Verlust von ca.
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70.877 m? Ackerflache durch die im Umfeld stark durch landwirtschaftliche Nutzung gepragte
Flur im direkten Anschluss an das Gewerbe- und Industriegebiet ,Holzheim* als vertraglich.

11.13 Alternative Planungsmoglichkeiten

11.13.1 Nullvariante

Als Nullvariante ist der Verzicht auf die Aufstellung des verfahrensgegenstandlichen Bebau-
ungsplans zu verstehen.

Der Verzicht der Aufstellung des Bebauungsplans wirde einerseits dazu fihren, dass das
Plangebiet in seiner Nutzung als Ackerflache zunachst unverandert erhalten bleiben wirde.
Es ist jedoch nicht auszuschlieRen, dass zukiinftig eine andere Planung zur Entwicklung von
gewerblichen-industriellen Nutzungen vorgenommen wird.

Der Verzicht der Aufstellung des Bebauungsplans wirde auch dazu fihren, dass das ge-
plante Gewerbegebiet an anderer Stelle geplant und realisiert werden wirde. Darlber hinaus
wirde der Verzicht die wirtschaftliche Starkung der Gemeinde Ampfing gefahrden und die
Schaffung neuer Arbeitsplatze erschweren bzw. ganz verhindern.

Die Planung ist damit unter dem Gesichtspunkt des Erhalts und der Verbesserung der Er-
werbsstruktur fur die einheimische Bevdlkerung, sowie dem Erhalt, der Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplatzen zu sehen.

11.13.2 Planungsalternativen innerhalb des Standortes

Alternative Planungsmadglichkeiten fir die ErschlieBung innerhalb des Geltungsbereiches
sind auf Grund der Entwicklung der Gesamtanlage auf einer sehr kompakten Flache und ei-
ner unzulassigen Einfahrt von der Staatsstralle St 2091 nicht gegeben. Somit ist bereits eine
Aufteilung der Flache gegeben, an der sich die Planung zu orientieren hat. Die Nutzung der
vorhandenen ErschlieRung und Infrastruktur erméglicht einen relativ sparsamen Flachenver-
brauch.

11.14 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und
Kenntnislicken

Die Analyse und Bewertung der Schutzgtter erfolgten verbal argumentativ.

Dabei werden drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Bei der
Verwertung der Erheblichkeit ist die Ausgleichbarkeit ein wichtiger Indikator. Die Erheblich-
keit nicht ausgleichbarer Auswirkungen wird als mittel eingestuft. Fur die Eingriffsbeurteilung
wurde als Grundlage der Bayerische Leitfaden 2021 verwendet.

Zum Schutzgut Arten und Lebensraume, biologische Vielfalt, Artenschutz wurde eine arten-
schutzrechtliche Abschatzung erstellt. Bei den Schutzgitern Erholung und Mensch konnte
auf keine vorliegenden Erhebungen bzw. Gutachten zurtickgegriffen werden. Zum Schutzgut
Wasser liegen ebenfalls keine Gutachten vor. Fur das Schutzgut Boden und Larm wurden
Gutachten erstellt.

Bezuglich der kleinklimatischen Auswirkungen wurden Klimadaten aus dem Lufthygieni-
schem Jahreskurzbericht 2024 des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt, aus den Klimada-
ten der Wetterstationen Mihldorf und Heldenstein-Weidenbach, Wetterkontor 2024, aus dem
BayernAtlas und aus dem Klimainformationssystem Bayern; Bayerische Staatsregierung,
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2024 herangezogen. Beziglich des Flachenverbrauchs wurden die Daten aus der Genesis-
Datenbank des Bayerischen Landesamtes fiir Statistik ausgewertet.

11.15 Zusammenfassung

Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung fur
die Ausweisung eines Gewerbegebietes (GE) zur konkreten Ansiedlung eines Betriebes.
Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll eine gewerbliche Flache am sidlichen
Ortsrand von Holzheim fiir die Ansiedlung eines Investors entwickelt werden. Dies ist fur die
wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region und der Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in dem landlichen Raum dringend erforderlich.

Diese Starkung und Sicherung des Wirtschaftsraums kann nur durch Neuansiedlung von Be-
trieben an wirtschaftlich attraktiven und verkehrstechnisch leistungsstarken Standorten im
Gemeindegebiet Ampfing erfolgen. Nun soll fiir einen Investor ein gro3flachiges Areal fur
eine Neuansiedlung zur Verfigung gestellt werden. Dadurch wird die Arbeitsmarktattraktivitat
gesteigert und werden neue Arbeitsplatze geschaffen, die in der Region dringend bendétigt
werden. Zudem befindet sich das geplante Gewerbegebiet in infrastruktureller Nahe zu einer
Autobahnausfahrt der A 94.

Durch die Lage am Ortsrand von Holzheim ist die Anbindung an geeignete Siedlungseinhei-
ten gem. dem Ziel 3.3 des LEP bei der vorliegenden Planung gegeben.

Durch die getroffenen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter
Grinordnung Nr. 55 "Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND", die zugehérigen Vorha-
ben- und Erschliefungsplane und den Durchfiihrungsvertrag wird sichergestellt, dass sich
die geplante Gewerbegebietsflache mit der Bebauung in das vorhandene Landschaftsbild
einfugt.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Griinord-
nung Nr. 55 ,Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND® umfasst insgesamt eine Groflie
von ca. 72.514 m?. Davon entfallen ca. 70.589 m? auf die Vorhabensflache.

Das Planungsgebiet umfasst die Flur-Nrn. 2074 und 2123/2 und Teilflachen der Flur-Nrn.
2092, 2097 und 2099 der Gemarkung Ampfing.

Diese Planungsflache wird im verbindlichen Bauleitplanverfahren mit den stadtebaulich not-
wendigen Planaussagen versehen, um Konflikte in der Nutzung zu den umgrenzenden Ge-
bieten zu vermeiden.

Die Neuplanung verursacht dauerhaft anlagebedingte Auswirkungen auf die einzelnen
Schutzguter. Die Auswirkungen auf den Lebensraum fir Tiere und Pflanzen werden jedoch
als gering bis mittel eingestuft. Auf Grund der bereits bestehenden Vorbelastung, sind die
Auswirkungen fur das Schutzgut Mensch als gering einzustufen. Fur die Erholungseignung,
sowie fur die kleinklimatischen Effekte, ist mit sehr geringen Auswirkungen zu rechnen. Die
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden als mittel und auf das Schutzgut Wasser als
hoch eingestuft. Durch eine Vielzahl an Vermeidungsmaf3nahmen werden die Eingriffe in die
Schutzglter abgemildert. Der verbleibende nicht vermeidbare Eingriff in den Naturhaushalt
wird durch eine externe Ausgleichsflache ausgeglichen.

Trotz der Vorbelastung durch das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet ,Holzheim* wird
das Landschaftsbild durch die geplanten Baukdrper zusatzlich verandert. Durch eine Eingri-
nung des Gewerbegebietes kdnnen diese Auswirkungen minimiert werden.

Seite 145 von 149 Entwurf i. d. Fassung vom 10.02.2026



BEGRUNDUNG MIT UMWELTBERICHT

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND"

Die Grundflachenzahl (GRZ) wurde in dem Bebauungsplan auf maximal 0,8 festgesetzt, die
Baufenster auf das notwendige Mal} begrenzt.

Der zu erbringende Ausgleichsbedarf wurde mit 98.487 Wertpunkten nach Leitfaden "Bauen
im Einklang mit Natur und Landschaft" in der Fassung von 2021 in Verbindung mit der Bio-
topwertliste zur Bayerischem Kompensationsverordnung berechnet.

Fir naturschutzrechtliche Ausgleichsmallnahmen wird dem Geltungsbereich die externe
Ausgleichsflache auf einer Teilflache der Flur-Nr. 1058, Gemarkung Wolfsberg, Stadt Neu-
markt-Sankt Veit, Landkreis Muhldorf a.Inn, mit einer Aufwertung von 98.526 Wertpunkten
auf einer Flache von 16.954 m? zugeordnet. Der Eingriff ist somit ausgeglichen.

Iggensbach, den 11.11.2025, 10.02.2026

rsula Jocham
Landschaftsarchitektin

Stadtplanerin

Seite 146 von 149 Entwurf i. d. Fassung vom 10.02.2026



BEGRUNDUNG MIT UMWELTBERICHT

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND"

LITERATURVERZEICHNIS

BayernAtlas, B. S. (2025). BayernAtlas. Von www.geoportal.bayern.de/bayernatlas; Bayerische
Vermessungsverwaltung abgerufen

BayNatSchG. (04. Juni 2024). Gesetz Uber den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die
Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz — BayNatSchG).

BNatSchG.  (03. Juli  2024). Gesetz  Uber Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz).

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) - Novelle. (15. Juli 2024).

Climate Data. (2025). Climate Data. Von https://de.climate-data.org/: https://de.climate-
data.org/europa/deutschland/bayern abgerufen

Deutscher Wetterdienst DWD. (2025). CDC - Climate Data Center. Von https://cdc.dwd.de/portal/

abgerufen
EMF-Karte Bundesnetzagentur. (2025). Von
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Funktechnik/EMF/start.html abgerufen
EnergieAtlas Bayern, Bayerische Staatsregierung. (2025). Von

https://www.karten.energieatlas.bayern.de/start/?lang=de&topic=energie_gesamt&bglLayer=at
kis abgerufen

FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt fir Umwelt. (2025). FINWeb. Von FIN-Web - FIS-Natur Online:
https://www.Ifu.bayern.de/natur/fis_natur/fin_web/index.htm abgerufen

Genesis - Datenbank des Bayerischen Landesamtes flr Statistik. (2025). Genesis - Datenbank des
Bayerischen Landesamtes fir Statistik. Von
https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online abgerufen

Klimainformationssystem Bayern; Bayerische Staatsregierung. (2024). Klimainformationssystem
Bayern. Von https://klimainformationssystem.bayern.de/ abgerufen

LAl - Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz. (November 2015). https:.//www.lai-
immissionsschutz.de. Von https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/lichthinweise-2015-
11-03mit-
formelkorrektur_aus_03 2018 1520588339.pdf#tsearch=%22Hinweise+zur+Messung%2C+B
eurteilung+und+Minderung+von+Lichtimmissionen%22 abgerufen

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP). (1. Juni 2023). Landesentwicklungsprogramm Bayern
(LEP).

Leitfaden zur Eindammung der Lichtverschmutzung - Bayerisches Staatsministerium fur Umwelt und
Verbraucherschutz, 2020. (kein Datum).

Leitfaden zur Neugestaltung und Umristung von Auf3enbeleuchtungsanlagen - Sibylle Schroer, B. H.
(2020). Bundesamt far Naturschutz. Von https://www.bfn.de/publikationen:
https://www.bfn.de/sites/default/files/2022-05/skript543_4 aufl.pdf abgerufen

Luft; Bayerisches Landesamt fur Umwelt. (2024). Luft; Bayerisches Landesamt fiir Umwelt. VVon
https://www.Ifu.bayern.de/luft abgerufen

Lufthygienischer Jahreskurzbericht 2023; Bayerisches Landesamt fir Umwelt. (2023). LfU Bayern - Luft
- Immissionsmessungen- Lufthygienische Berichte. Von
https://www.Ifu.bayern.de/luft/immissionsmessungen/lufthygienische_berichte/doc/jahreskurzb
erichte/jk23.pdf abgerufen

Natur; Schutzgutkarten; Klima Luft; Windsysteme - Bayerisches Landessamt fir Umwelt. (2025).
Bayerisches Landessamt fiir Umwelt - Natur. Von
https://www.Ifu.bayern.de/download/natur/schutzgutkarten/regionalwindsysteme.pdf abgerufen

Regionalplan 18 - Sudostoberbayern. (25. November 2024). Regionalplan 18 - Siudostoberbayern
(Fortschreibung).

UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium fur Finanzen und Heimat. (2025). UmweltAtlas Bayern.
Von https://www.umweltatlas.bayern.de abgerufen

Umwelt-Bundesamt - Klima/Energie - Klimawandel - beobachteter Klimawandel. (2021).
https:7/www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimawandel/beobachteter-
klimawandel.

Seite 147 von 149 Entwurf i. d. Fassung vom 10.02.2026



BEGRUNDUNG MIT UMWELTBERICHT

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND"

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.
Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

1:

2:

3:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

Luftbild mit Lage der Planungsfldchen (roter Kreis); (BayernAtlas 2025),

Darstellung UnmMaBSIEDIICH ..............c..oueeeeeieeeeeeeeee ettt e et a e e e e e s 5
intensiv genutzter Acker, Blick von Siidwesten auf die Planungsfldche; Foto

Jocham Kessler Kellhnuber GmbH (Mai 2025).............ccuueeeeeeceieeiiaeeeeseciiieie e eeeseiieieeaaaeeaesins 6
Bebauung westlicher Ortsrand von Reit, Foto Jocham Kessler Kellhuber GmbH

(Y T I0 25 ) TR 7
Gewerbe- und Industriegebiet ,Holzheim®, Foto Jocham Kessler Kellhuber (Mai

L0 ) SRR 7
Gewerbe- und Industriegebiet ,Holzheim*, Foto Jocham Kessler Kellhuber GmbH

(M@IJ 2025) ...ttt e et nra e e nes 8
3D-Ansicht von Stliden; (BayernAtlas 2025), Darstellung unmaf3stablich ............................... 8
Auszug aus dem Landesentwicklungsplan; (Landesentwicklungsprogramm Bayern

2023), Darstellung unmalBStEDIICH ..............ccccuuveeeieeeeeeeeeeee et esrnees 10
Auszug aus dem Regionalplan 18 — Region Slidostoberbayern, Karte 1 —

Raumstruktur; Darstellung unmafBStablICh..................cccccovveeieeieeeecieeieee e 12
Web-Karte mit Darstellung der Regionalplanung; (BayernAtlas 2025), Darstellung

0 gL L= T KXy =T o) o S 13

Ausschnitt aus dem derzeit rechtskréftigen Fldchennutzungsplan mit

Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing (Planungsfldche schwarze Umrandung);
Darstellung UnmaBStADIICH ...............oooiuiiei et 15
Ausschnitt aus der im Verfahren befindlichen 33. Anderung mit Deckblatt 49 zum
Flachennutzungsplan mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing (Planungsflédche

schwarze Umrandung); Darstellung unmalBstabliCh ..................ccocecuveeeeeeeeiisiiiieieaseeescnne 16
Darstellung der geplanten Bauabschnitte; Darstellung unmal3stablich ....................ccc.u...... 20
Ausschnitt Vorentwurf Lageplan Stralenbau — Ausbau GV-Stral3e Raith; IB

Behringer & Partner mgH, Mai 2025, Darstellung unmal3stablich.................cccoceveveeevccnnnnn. 32
Ubersichtsplan Amphibien/Laubfrosch (rote Umrandung); (LRA Miihldorf a.Inn,

September 2023), Darstellung unmalStabliCh ...............oocooveiiiiiiiiiiee e 43

Ausschnitt aus dem derzeit rechtskréftigen Fldchennutzungsplan mit

Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing (Planungsfldche schwarze Umrandung);
Darstellung UnmaBStADIICH ..............cooouiiiiiee e 54
Ausschnitt aus der im Verfahren befindlichen 33. Anderung mit Deckblatt 49 zum
Flachennutzungsplan mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing (Planungsflédche

schwarze Umrandung); Darstellung unmalBstabliCh ..................ccoccevvveeeeeeeieiiiieeiaaseeesce, 55
Luftbild mit Darstellung der Schutzgebiete nach Europarecht; (FINWeb 2025),

Darstellung UnmMAaBSIEDLICH ................uveeeeee ettt ettt a e e e e esnnnees 56
Luftbild mit Darstellung der Schutzgebiete nach nationalem Recht; (FINWeb 2025),
Darstellung UnmaBSIEDLICH ................uveeeeee ettt ettt a e e e e e 57
Luftbild mit Darstellung der Trinkwasserschutzgebiete; (BayernAtlas 2025),

Darstellung unmaBStADIICH ..............coooueeiiiee e 58

Vorléufige Ubersichtskarte des geplanten Wasserschutzgebietes Ampfing mit den
Schutzzonen | bis Ill; (Gemeinde Ampfing, BayernAtlas 2023), Darstellung

0 a LBz T CXy =T o) o U 59
Luftbild mit Darstellung der amtlich kartierten Biotope und Okofldchen; (FINWeb

2025), Darstellung unmalBStEDIICH ..............cccuuveeeieeeeeeeeeee ettt e s 61
WebKarte mit Darstellung der Uberschwemmungsgebiete bzw. geschiitzte

Gebiete; (UmweltAtlas LfU Bayern 2025), Darstellung unmaf3stéblich ...................cccccoo...... 63
WebKarte mit Darstellung des Oberflachenabflusses und Sturzfluten; (UmweltAtlas

LfU Bayern 2025), Darstellung unmaBStabliCh ...............ccvveeeieeeeesiiiiiseeeeesieeaee e 64
Luftbild mit Darstellung der wassersensiblen Bereiche; (BayernAtlas 2025),

Darstellung unmaBStADBIICH ..............ccooueiiiieee e 66
Luftbild mit Darstellung der Bau- und Bodendenkmaéler; (BayernAtlas 2025),

Darstellung unmaBStADIICH ..............coooumiiiiee e 67
Ansicht von Siiden — Planungsfldche Acker, Foto Jocham Kessler Kellhuber GmbH

(Y T IV0 25 ) BRI 69

Seite 148 von 149 Entwurf i. d. Fassung vom 10.02.2026



BEGRUNDUNG MIT UMWELTBERICHT

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Nr. 55
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND"

Abb. 27: Ubersichtsplan Amphibien/Laubfrosch (rote Umrandung); (LRA Miihldorf a.Inn,

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

Abb.
Abb.

Abb.

Abb.

28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:

38:
39:

40:

41:

September 2023), Darstellung unmalSStabliCh ..................eeeveeeeeeieiiiiiiiee e 70
Luftbild mit Lage der Eingriffsflache Acker (rote Umrandung); (BayernAtlas 2025),
Darstellung unmaBStADBIICH ..............coooimeeiiee e 73
Luftbild mit Lage der Eingriffsflache StraBenbegleitgriin (rote Umrandung);

(BayernAtlas 2025), Darstellung unmalBStabliCh ..............ccccooiviiiiiiiiieeeee e 74
WebKarte mit Darstellung der geologischen Haupteinheiten; (UmweltAtlas 2025),
Darstellung unmaBStADBIICH ..............ccooumiiiieee e 77
Klimadiagramm Ampfing; Climate Data 2024..............c..oooomeiiiiiie e 85
Klimatabelle Ampfing; Climate Data 2024 .............ccoeeeeeeeeueeeieeeeeeeciieiieea e eeesieeea e e essnnsees 85
Klimatabelle Miihldorf; Climate Data 2025 ..............cccceeeeeiieeeeeee e 86
Schummerungsbild; (BayernAtlas 2025), Darstellung unmaf3stablich ................c...ccceeunne... 87
Kartenausschnitt Schutzqutkarte Klima/Luft - Regionalwindsysteme; (LfU Bayern

2025), Darstellung unmalBStEDIICH ..............ccccuuveeeiieeeeeeeee et 88
Ansicht von Siidwesten — Planungsfldche Acker, Foto Jocham Kessler Kellhuber

GMBH (M@i 2025)........eoeeeeeeeeeeee ettt ettt et e e e e e et e e et e e e et e e e nanes 94
Luftbild mit Lage der Ausgleichsflache (roter Kreis); (BayernAtlas 2025),

Darstellung unmaBStaDBIICH ..............cooouiiiiiee et 127

Ansicht von Norden — Ausgleichsfldche, Foto Jocham Kessler Kellhuber (Juli 2025) ........ 127
Ansicht von Siidwesten — Ausgleichsfléche mit Hangkante, Foto Jocham Kessler

KeNRUBEE (JUITE 2025) ...ttt e e s e e e aeennsene s 128
Ansicht von Siidwesten — Ausgleichsfldche mit Hangkante und Biotop (Gehdlz),
Foto Jocham Kessler Kellnuber (Juli 2025) .............coueeeeeeceeeeiieeeeeeecieeia e eeesiiaaa e 128
Luftbild mit Darstellung der amtlich kartierten Biotope und Okofléchen; (FINWeb
2025), Darstellung unmalBStADIICH ..................veveeeieeeeeeeeeee ettt 129

Seite 149 von 149 Entwurf i. d. Fassung vom 10.02.2026



	1. BESCHREIBUNG DES PLANUNGSGEBIETES
	1.1 Lage
	1.2 Räumliche Ausdehnung des Baugebietes
	1.3 Derzeitige Nutzung
	1.4 Umgebende Bebauung
	1.5 Topographie
	1.6 Kultur- und Sachgüter
	1.7 Bestehende Leitungen

	2. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN
	2.1 Vorgaben aus der Raumordnung
	2.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
	2.1.2 Regionalplan

	2.2 Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan

	3. PLANUNGSANLASS
	3.1 Aufstellungsbeschluss
	3.2 Ziel und Zweck der Planung
	3.3 Vorhaben- und Erschließungsplanung

	4. STÄDTEBAULICHE ZIELSETZUNG
	4.1 Städtebauliches Ziel
	4.2 Art der baulichen Nutzung
	4.3 Maß der baulichen Nutzung
	4.4 Örtliche Bauvorschriften nach BayBO und gestalterische Festsetzungen
	4.5 Grünordnung

	5. ERSCHLIESSUNG (VER- UND ENTSORGUNG)
	5.1 Verkehr, Straßen- und Wegeverbindungen
	5.2 Staatsstraße St 2091
	5.3 Bestandsleitungen allgemein
	5.4 Wasserversorgung
	5.5 Vorbeugender Brandschutz / Löschwasserversorgung
	5.6 Abwasserentsorgung
	5.6.1 Schmutzwasser
	5.6.2 Niederschlagswasser (Oberflächenwasser)
	5.6.3 Starkregenereignisse
	5.6.4 Regenwassernutzung

	5.7 Stromversorgung
	5.8 Erneuerbare Energien / thermische Grundwassernutzung
	5.9 Erdgasversorgung
	5.10 Telekommunikation
	5.11 Abfallentsorgung
	5.12 Bodenschutz
	5.12.1 Altlasten
	5.12.2 Verfüllte ehemalige Kohlenwasserstoffbohrung
	5.12.3 Schutz des Mutterbodens nach § 202 BauGB
	5.12.4 Aushubarbeiten
	5.12.5 Bodenversiegelung


	6. IMMISSIONSSCHUTZ
	6.1 Lärm
	6.2 Staub / Geruch
	6.3 Lichtemissionen
	6.4 Elektromagnetische Felder

	7. ARTENSCHUTZ
	8. KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG
	9. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
	10. ERMITTLUNG DER BRUTTO- UND NETTOBAU-FLÄCHEN
	11.  UMWELTBERICHT
	11.1 Einleitung
	11.1.1 Grundlagen
	11.1.1.1 Rechtliche Grundlagen
	11.1.1.2 Fachliche Grundlagen

	11.1.2 Inhalt und wichtigste Ziele des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung
	11.1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes
	11.1.3.1 Ziele der Raumordnung/Regionalplanung
	11.1.3.2 Bisherige Vorgaben und Ziele des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan
	11.1.3.3 Potentielle natürliche Vegetation, Naturraum
	11.1.3.4 Schutzgebiete
	11.1.3.4.1 Schutzgebiete gemäß Europarecht (Natura 2000)
	11.1.3.4.2 Schutzgebiete gemäß nationalem Recht, Trinkwasserschutzgebiete
	11.1.3.4.3 Biotopkartierung Bayern
	11.1.3.4.4  Bindung BNatSchG und BayNatSchG
	11.1.3.4.5  Überschwemmungsgebiete / Starkregenereignisse / Hangwasser

	11.1.3.5 Wassersensibler Bereich
	11.1.3.6 Bindung und Vorgaben aus dem Denkmalschutzrecht
	11.1.3.7 Waldfunktionskartierung

	11.1.4 Spezielle artenschutzrechtliche Vorprüfung (saP)

	11.2 Bestandsaufnahme (Basisszenario)
	11.2.1 Beschreibung der Umweltmerkmale, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden
	11.2.1.1 Schutzgut Arten und Lebensräume, biologische Vielfalt, Artenschutz (Tiere und Pflanzen)
	11.2.1.2 Schutzgut Boden
	11.2.1.3 Schutzgut Wasser
	11.2.1.4 Schutzgut Klima
	11.2.1.5 Schutzgut Luft
	11.2.1.6 Schutzgut Landschaftsbild
	11.2.1.7 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung
	11.2.1.8 Schutzgut Fläche
	11.2.1.9 Kultur- und Sachgüter
	11.2.1.10 Natura 2000-Gebiete
	11.2.1.11 Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern
	11.2.1.12 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern
	11.2.1.13 Zusammenfassende Betrachtung


	11.3 Entwicklung des Basisszenario bei Nichtdurchführung der Planung
	11.4 Bewertung der Schutzgüter bezüglich des Eingriffes bei Durchführung der Planung
	11.4.1 Schutzgut Arten und Lebensräume, biologische Vielfalt, Artenschutz (Tiere und Pflanzen)
	11.4.1.1 Biotopschutz (Biotopflächen, Eingriffe in Natur und Landschaft)
	11.4.1.2 Schutzgebiete gem. § 23 - 29 BNatSchG
	11.4.1.3 Natura 2000-Gebiete / FFH-Gebiet
	11.4.1.4 Artenschutz gemäß § 44 ff. BNatSchG, Flora und Fauna
	11.4.1.5 Allgemeine Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 1 und Abs. 2 UVPG bezüglich der Rodung von Wald

	11.4.2 Schutzgut Boden
	11.4.3 Schutzgut Wasser
	11.4.4 Schutzgut Klima
	11.4.5 Schutzgut Luft
	11.4.6 Schutzgut Landschaftsbild
	11.4.7 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung
	11.4.8 Schutzgut Fläche
	11.4.9 Kultur- und Sachgüter
	11.4.10 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern
	11.4.11 Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern
	11.4.12 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastrophen
	11.4.13 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie
	11.4.14 Erhaltung bestmöglicher Luftqualität

	11.5 Eingriffsberechnung
	11.5.1 Methodik
	11.5.2 Berechnung

	11.6 Ausgleichsbedarf
	11.7 Nachweis der Ausgleichsfläche
	11.8 Externe Ausgleichsfläche
	11.8.1 Beschreibung
	11.8.2 Allgemeine Maßnahmen
	11.8.3 Maßnahmenbeschreibung
	11.8.4 Berechnung Bestand / Aufwertung

	11.9 Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung, Maßnahmenbeschreibung und Prognose bei Null-Fall für die Erweiterungsfläche
	11.10 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
	11.11 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Maßnahmen
	11.12 Verlust an landwirtschaftlichen Nutzflächen
	11.13 Alternative Planungsmöglichkeiten
	11.13.1 Nullvariante
	11.13.2 Planungsalternativen innerhalb des Standortes

	11.14 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken
	11.15 Zusammenfassung

	LITERATURVERZEICHNIS
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS

